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Einleitung 

Bei der Landtagswahl am 26. Jänner 2020 erhielt die SPÖ Burgenland 49,9 % der gülti-

gen Stimmen und erzielte damit eine absolute Mandatsmehrheit. Mit diesem Wahlergeb-

nis geht eine große Verantwortung für das Burgenland einher: Entsprechend bekennen 

sich die SPÖ Burgenland und die Mitglieder der burgenländischen Landesregierung 

dazu, mit dieser absoluten Mehrheit sehr sorgsam umzugehen und intensiv zum Wohle 

des Landes zu arbeiten.  

Unser oberstes Ziel ist es, dass jeder Burgenländer und jede Burgenländerin gut und 

sicher im Burgenland leben kann. Entsprechend werden wir in den kommenden Jahren 

die erfolgreiche Politik des klugen Wachstums fortsetzen, um das Burgenland in noch 

mehr Bereichen ganz nach oben zu bringen.  

Das vorliegende Arbeitsprogramm versteht sich als Arbeitsauftrag für die Mitglieder der 

burgenländischen Landesregierung. Mit klar definierten Maßnahmen und Umsetzungs-

zeiträumen wollen wir aktuellen Herausforderungen begegnen und neue Chancen nutzen 

und schaffen. 

Im Bereich Beschäftigung und Arbeitsmarkt wollen wir den 2020 eingeführten Mindest-

lohn im Landesdienst auf weitere Bereiche ausrollen, um noch mehr Burgenländerinnen 

und Burgenländer im täglichen Leben zu unterstützen. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik so-

wie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel unterstützen das Ziel der Vollbeschäfti-

gung.  

Unternehmen und Standort werden durch ein Wachstumspaket unterstützt, welches ne-

ben der Fortführung bereits bestehender Förderunterstützung von Innovation, Forschung 

und Internationalisierung den Ausbau des Haftungs- und Beteiligungsbereichs, die Instal-

lierung eines Sanierungsfonds, einen ganzjährigen Handwerkerbonus sowie Entlastung 

bei Sozialabgaben vorsieht. Zur Stärkung benachteiligter Regionen wird eine regionale 

Förderstaffelung eingeführt mit einem Förder-Schwerpunkt auf strukturell benachteiligte 

Gebiete. Zudem wird die Dezentralisierung der Verwaltung vorangetrieben.  



  

10 

 

Mit der Umsetzung der Masterpläne im Gesundheits- und Spitalsbereich, sowie dem Zu-

kunftsplan im Pflegebereich erfolgen in den kommenden Jahren wesentliche Weichen-

stellungen im Burgenland. Im Gesundheitsbereich bekennt sich die Landesregierung zu 

allen fünf Spitalsstandorten und zu zwei Leitspitälern in Eisenstadt und Oberwart. Die 

Krankenhäuser im Bezirk Oberwart und Neusiedl/See werden neu errichtet. Im Sozialbe-

reich liegt der Fokus auf der Umsetzung des Zukunftsplans Pflege inklusive der Anstel-

lung pflegender bzw. betreuender Angehöriger beim Land, auf der Etablierung von Sozi-

almärkten in jedem Bezirk sowie auf der Ausarbeitung eines Chancengleichheitsgesetzes 

für den Behindertenbereich. 

Ein zentraler Schwerpunkt dieser Regierungsperiode soll auf dem Klimaschutz liegen, wo 

die Vorreiterrolle des Burgenlandes weiter ausgebaut werden soll. Im Zuge der Umset-

zung der burgenländischen Klimastrategie wird es eine Photovoltaik-Offensive geben, 

einen neuen Fokus auf umweltschonende Mobilität, Ausbau von Geothermie, eine Kapa-

zitätserweiterung bestehender Windkraftanlagen sowie eine Initiative zum Ausstieg aus 

Ölheizungen. Mit Maßnahmen zur Ökologisierung der Wohnbauförderung sowie der Um-

setzung der Biowende in der Landwirtschaft werden weitere Maßnahmen im Kampf ge-

gen Klimawandel gesetzt.  

Natur- und Umweltschutz sind ebenfalls wichtige Anliegen der burgenländischen Landes-

regierung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen wie 

Luft und Wasser soll gefördert werden, Schutzmaßnahmen sollen ausgebaut werden. 

Dazu gehören beispielsweise der besondere Schutz des Naturjuwels Neusiedler See, 

Anreize gegen Bodenversiegelung sowie Maßnahmen zur Wiederaufforstung.  

Die Zielsetzung, die Entwicklung des Burgenlands zum Bioland Nr. 1 voranzutreiben, 

bleibt die Leitidee im Bereich der Landwirtschaft in den kommenden Jahren. Das Burgen-

land soll österreichweit eine Modellregion für die Verknüpfung von Bio und Regionalität 

werden. Die weitere Erhöhung des Bioanteils im Essen von Schulen, Kindergärten und 

Spitälern und der Aufbau einer eigenen Bio-Vermarktungsgesellschaft im Burgenland sol-

len neue Marktchancen für die heimischen Landwirte schaffen. 



  

11 

 

Im Tourismus soll eine neu zu schaffende Burgenland-Karte künftig einen bevorzugten 

Zugang zu zahlreichen Tourismus-Angeboten ermöglichen. Durch die Bündelung beste-

hender Angebote soll der Tagestourismus weiter gestärkt werden. Leitbetriebe sollen 

weiterhin unterstützt, die Schwerpunkte Wellness/Wein/Kulinarik fortgeführt und eine 

Qualitätsoffensive für Klein- und Mittelbetriebe durch Förderschwerpunkte fortgesetzt 

werden. Die Schaffung zentraler Dienstleistungen für Privatzimmervermieter wie Ver-

marktung oder Reinigung soll geprüft werden. Ein umfassender Masterplan Neusiedler-

see soll die Balance zwischen Erhalt einer intakten Natur und einer positiven wirtschaft-

lichen Entwicklung schaffen. 

Im Bildungsbereich bleibt die Chancengleichheit für alle Burgenländerinnen und Burgen-

länder eine zentrale Zielsetzung. Entsprechend wird das 2019 eingeführte Konzept des 

Gratiskindergartens fortgeführt und der Englischunterricht an Pflichtschulen gestärkt. Für 

Studiengebühren an den burgenländischen Fachhochschulen gibt es weiter eine klare 

Absage. Im Kindergartenbereich als erste Bildungseinrichtung strebt das Land eine Per-

sonalhoheit an, und mit Schulversuchen im Bereich der Pflege soll dem Personalmangel 

bei Sozialberufen entgegengewirkt werden. Der FH-Bereich wird ausgebaut, der Campus 

der FH Pinkafeld baulich erweitert. 

In den Bereichen Familien sowie Frauenpolitik soll die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf weiter gestärkt werden. Durch Verbesserungen im Bereich der Kinderbetreuung soll 

den neuen Herausforderungen im Arbeitsleben künftig noch besser Rechnung getragen 

werden. Die Einführung und weitere Ausrollung des Mindestlohns soll die Lohnschere 

zwischen Männern und Frauen schließen.    

Das Thema Leistbares Wohnen bleibt weiterhin ein zentrales Anliegen der Landesregie-

rung. Im Bereich geförderter Wohnbau soll eine Preislimitierung eine Grundversorgung 

im Land mit Wohnraum sicherstellen. An der zuletzt erfolgten Attraktivierung der Wohn-

bauförderung wird festgehalten, zusätzliche Förderungen für Holzbauweisen werden ein-

geführt. 

Im Bereich Verkehr und Mobilität bleibt der Fokus auf der Förderung des Öffentlichen 

Verkehrs. Um eine raschere öffentliche Verbindung zwischen den Landeshauptstädten 
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Eisenstadt und Wien zu erreichen, werden mehrere Optionen auf Realisierbarkeit geprüft. 

Mittel- bis langfristig soll je ein öffentlicher Verkehrsknotenpunkt im Nord- sowie Südbur-

genland geschaffen werden. Einem Breitspur-Güterterminal im Nordburgenland erteilt die 

Landesregierung weiterhin eine Absage. Im Straßenverkehr werden die Errichtung der 

S7-Schnellstraße, die Verbreiterung der A4-Ostautobahn, der Sicherheitsausbau von 

S31 und S4 sowie die Errichtung von Lärmschutzeinrichtung entlang hochrangiger Stra-

ßenwege vorangetrieben. 

Stabilität und Sicherheit sind zentrale Anliegen der Burgenländerinnen und Burgenländer. 

Entsprechend bekennt sich die Landesregierung weiterhin zur Aufrechterhaltung von 

Grenzkontrollen im Burgenland und einer Stärkung von Polizei und Bundesheer. Im Asyl-

bereich spricht sich die Landesregierung klar gegen die Schaffung eines Asylzentrums 

aus, sondern hält am Prinzip der kleinen Einheiten bei der Grundversorgung fest. Das 

Prinzip Integration vor Neuzuwanderung bleibt bestehen. Im Bereich Katastrophenschutz 

soll die Ausrüstung verbessert und in jedem Bezirk eine zentrale Katastrophenschutz-

Feuerwehr etabliert werden.  

In den Bereichen Politik, Demokratie und Verwaltung soll die Transparenz weiter erhöht 

werden. Durch einen jährlichen Leistungsbericht soll die Bevölkerung die Tätigkeit der 

Landesregierung besser nachvollziehen können. Innerhalb der Landesregierung sollen 

durch die Zusammenfassung von Förderungen in einem Förderkompetenzzentrum Dop-

pelförderungen vermieden werden. Durch die Neuschaffung einer Behinderten-Ombuds-

stelle, einer Pensionisten-Ombudsstelle und der Bündelung aller Ombudsstellen und An-

waltschaften in  Mattersburg soll der Zugang der Bevölkerung zur Verwaltung erleichtert 

werden.  

Mit �Ä�������� �-�D�K�U�H�� �%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�³ gibt es im Kulturbereich einen klaren Schwerpunkt in der 

Regierungsperiode. Burg Schlaining ist der zentrale Ort der Jubiläumsausstellung. Eine 

wissenschaftliche Begleitung sowie zahlreiche flankierende Maßnahmen wie Events und 

TV-Kooperationen sollen das Geschichtsbewusstsein der Burgenländerinnen und Bur-

genländer stärken und neue Gäste ansprechen. Weitere Projekte im Kulturbereich sind 

die Sicherstellung eines Kulturzentrums für jeden Bezirk, die Evaluierung einer Sanierung 
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der Burg Güssing bzw. die Modernisierung des KUZ Güssing unter Einbindung der Be-

völkerung sowie die Digitalisierung und Öffnung des Landesarchivs.  

Generell soll die hohe Qualität des Burgenlands als Land zum Leben für alle erhalten 

bleiben. Dazu gehören die Förderung des Vereinswesens, eine starke Rolle der Volks-

gruppen im Land, ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen christlichen Werten und zu 

Toleranz, Menschlichkeit und Zusammenhalt. Diese gemeinsamen Werte will die Lan-

desregierung auch weiterhin hochhalten und fördern. 

 

Im Sport wollen wir das Burgenland als ein Sport- und ein Bewegungsland positionieren. 

Für mehr Bewegung soll dabei bereits im Kindesalter gesorgt werden. Als Basis dafür 

dient eine enge Kooperation mit den Vereinen, den Sportdach- und -fachverbänden um 

Talente so früh wie möglich zu erkennen und zu fördern. Als Basis dafür benötigen wir 

auch optimale infrastrukturelle Rahmenbedingungen. 
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Beschäftigung und Arbeitsmarkt 

Ausgangslage:  

Mit durchschnittlich 106.000 Beschäftigten und einer Steigerung von 2,3 % verzeichnete 

das Burgenland 2019 einen Beschäftigungsboom und eine historisch niedrige Arbeitslo-

sigkeit. Die Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze zu fairen Löhnen soll diesen Erfolgs-

weg fortsetzen und die Lebensqualität der Burgenländerinnen und Burgenländer weiter 

heben. Vollbeschäftigung durch kluges Wachstum lautet unser Ziel. Dazu werden in den 

kommenden Jahren eine Reihe von Maßnahmen am Arbeitsmarkt gesetzt.  

1. Ausweitung des Mindestlohns 

Unser Ziel ist, dass die Menschen mit ihrem Einkommen im 

Burgenland gut und sicher leben können. Ein zentraler 

Schwerpunkt dieser Gesetzgebungsperiode ist für die Landes-

regierung daher die Ausweitung des bereits eingeführten Min-

destlohns von 1700 Euro netto. Mit 01.01.2020 hat die burgen-

ländische Landesregierung einen Mindestlohn von 1700 Euro 

netto im Landesdienst im Burgenland eingeführt. Weitere Stel-

len im Wirkungsbereich des Landes sollen bis 2025 Schritt für 

Schritt folgen: Während in den Betrieben der KRAGES der 

faire Mindestlohn von 1700 Euro netto monatlich bereits ein-

geführt wurde, sollen beispielsweise im Pflegebereich nach ei-

ner Übergangsfrist von vier Jahren jene Partner nachziehen, 

die eine Tagsatzvereinbarung mit dem Land Burgenland un-

terhalten. Bereits ab 2021 soll der Mindestlohn auch im Ge-

meindebereich gelten. Unser übergeordnetes Ziel ist es, dass 

gute Arbeit im Burgenland fair entlohnt wird. Öffentliche Ver-

waltung und landesnahe Unternehmen wie die KRAGES sol-

len der Taktgeber für diese Lohnentwicklung sein, die Privat-

wirtschaft soll folgen. Geprüft werden soll, ob der Mindestlohn 

Maßnahmenplan:  

1.1.2020: Min-
destlohn von 
1700 Euro im 
Landesdienst und 
bei der KRAGES 

1.9.2020: Min-
destlohn in der 
Holding (Belig 
etc.)  

1.1.2021: Einfüh-
rung Mindestlohn 
in den landesei-
genen Thermen 

1.1.2021: Min-
destlohn für den 
Gemeindebe-
reich 

1.1.2024: Einfüh-
rung Mindestlohn 
im Pflegebereich  

1.1.2024: Min-
destlohn als 
rechtskonformes  
relevantes Krite-
rium in diversen 
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auch ein entscheidungsrelevantes Kriterium für Ausschreibun-

gen des Landes sein kann, um den Mindestlohn auch in der 

Privatwirtschaft zu forcieren. Für kleinere und mittlere Betriebe 

bedarf es längerer Übergangsfristen. Im Gegenzug für die Ein-

führung wird sich die Landesregierung auf Bundesebene für 

eine Steuerentlastung einsetzen, den Handwerkerbonus auf-

rechterhalten und Entlastung im Bereich der Sozialversiche-

rungsbeiträge für EPUs und KMUs umsetzen.  

Ausschreibungen 
des Landes 

 

2. Qualifizierung gegen Fachkräftemangel 

Fachkräfte sind unverzichtbar für unseren Arbeitsmarkt. Mit 

der Berufsorientierung, den überbetrieblichen Lehrwerkstät-

ten, diversen Zuschüssen und weiteren Ausbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnamen im Rahmen der Arbeitnehmerför-

derung bis hin zur Lehre mit Matura haben wir in den letzten 

Jahrzehnten gezielt daran gearbeitet, Jugendliche in den Ar-

beitsmarkt zu integrieren. Ab 2020 können sich Lehrlinge zu-

dem im Rahmen der Arbeitnehmerförderung eine zweite Lehr-

ausbildung fördern lassen, wenn der Arbeitsmarkt dies erfor-

dert. Das bewährte Modell der überbetrieblichen Lehrwerkstät-

ten soll langfristig finanziell abgesichert werden. Hierzu sind 

Partnerschaften mit heimischen Unternehmungen anzuden-

ken und Wirtschaftsförderungen an Sozialkriterien zu knüpfen. 

Arbeitgeber sollen bei einem Ausbau des Aus- und Weiterbil-

dungsangebotes sowie in der Lehrlingsentwicklung unterstützt 

werden. Zwei burgenländische Ausbildungszentren für Fach-

kräfte sollen Qualifizierungsmaßnahmen bündeln: Der Stand-

�R�U�W���Y�R�Q���Ä�-�X�J�H�Q�G���D�P���:�H�U�N�³���L�P���6�•�G�E�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G��(Rotenturm) soll 

abgesichert und ausgebaut und als Musterprojekt gemeinsam 

mit Industrie und Wirtschaft etabliert werden. Auf die Bedürf-

nisse nach mehr Flexibilität soll durch die Wahlmöglichkeit von 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan: 

2020: Start �Ä2. 
Chance für Lehr-
�O�L�Q�J�H�³ 

1.1.2023: Absi-
cherung und Aus-
bau Jugend-Aus-
bildung in Roten-
turm 

1.1.2025: Schaf-
fung einer zwei-
ten derartigen 
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Ausbildungs-Modulen künftig stärker Rücksicht genommen 

werden. Das erfolgreich etablierte Musterprojekt für die Ju-

gendausbildung soll in weiterer Folge auch an einem zweiten 

Standort im Nord-Burgenland umgesetzt werden.  

Ausbildungs-
stätte für Jugend-
liche  

 

 

 

 

3. Aktive Arbeitsmarktpolitik  

Vollbeschäftigung im Land ist unser Ziel. Für viele Berufsbil-

der von gestern gibt es morgen keine Verwendung mehr, 

während sich neue entwickeln. Mit einer aktiven und moder-

nen Arbeitsmarktpolitik wollen wir heimische Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer auf diesen Wandel vorbereiten. Digi-

talisierung soll in diesem Zusammenhang forciert werden. 

Neue soziale Interventionen für betroffene Branchen sollen 

sicherstellen, dass sich der Klimawandel nicht auf dem Rü-

�F�N�H�Q���G�H�U���$�U�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U�V�F�K�D�I�W���Y�R�O�O�]�L�H�K�W�����Ä�-�X�V�W���7�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�³�������3�R��

tenzielle neue Arbeitsfelder und Branchen im Sinne des Eu-

ropäischen Green Deals sollen definiert und als Zukunfts-

märkte unterstützt werden. 

4. Soziale Sicherheit für Ältere und Arbeitslose 

Der Weg aus der Arbeitslosigkeit ist für Menschen im fortge-

schrittenen Alter besonders steinig. Diese Zielgruppe wird im 

�/�D�Q�G���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G���P�L�W���G�H�U���Q�H�X�H�Q���Ä�&�K�D�Q�F�H���������S�O�X�V�³���X�Q�W�H�U�V�W�•�W�]�W����

Das Projekt schafft temporäre Anstellungsverhältnisse und för-

dert Tätigkeiten im Sinne des Allgemeinwohls in den burgenlän-

dischen Gemeinden. Sozialökonomische Betriebe und gemein-

nützige Arbeitsmarktprojekte sollen aufrechterhalten und weiter-

hin durch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds abgesichert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.3.2020: Stär-

kere Qualifikati-

onsförderung für 

ältere arbeitslose 

Antragsteller  
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Unternehmen und Standort  

Ausgangslage:  

Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt dieser Landesregierung lautet kluges Wachstum. Unser 

wichtigstes Ziel für die nächsten Jahre ist es, die regionale Ungleichheit im Wachstum im 

werden. Wir wollen Maßnahmen der Aus-, Um- und Weiterbil-

dung im Rahmen der Erwachsenenbildung ebenso stärken wie 

akademische Weiterbildung. Gleichzeitig wollen wir auch ein-

kommensschwächeren Gruppen diese Wege eröffnen und wol-

len daher die Förderinstrumente noch treffsicherer machen. Ab 

2020 bietet die Qualifikationsförderung mehr Möglichkeiten für 

arbeitslose Antragssteller, gesteigerte Maximalförderhöhen und 

eine neue Förderkategorie für Ausbildungen in Zukunftsberufen. 

5. Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping fortsetzen 

Burgenlands Unternehmen sind der Motor für unsere Wirt-

schaft im Land. Unser Arbeitsmarkt ist aufgrund der Geogra-

fie des Landes besonders exponiert. Lohn- und Sozialdum-

ping findet hier grenzüberschreitend statt und schadet den 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf beiden Seiten der 

Grenze. Dies führt zu unfairen Rahmenbedingungen für alle 

Marktteilnehmer. Wir fordern mehr Finanzpolizei und eine 

enge Abstimmung mit der Europäischen Arbeitsmarktbe-

hörde. Eine rechtliche Evaluierung soll Lenkungsmöglichkei-

ten des Landes aufzeigen. Gleichzeitig prüfen wir, zusätzli-

ches Personal an den Bezirkshauptmannschaften für Kon-

trollen anzustellen. Der Handwerker-Bonus für burgenländi-

sche Betriebe ist ein weiterer Beitrag des Landes dafür, dem 

Lohn- und Sozialdumping entgegenzuwirken.   

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.1.2021: Ab-

schluss der recht-

lichen Prüfung für 

Landeskompe-

tenzen 
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Burgenland auszugleichen. Wachstum für Alle ist unser Ziel. Dabei geht es uns nicht nur 

um Wirtschaftswachstum, sondern auch um Wachstum bei Chancengleichheit und Ge-

rechtigkeit. Die Wirtschaft ist der Motor. Bis 2025 soll eine konsequente Stärkung der 

burgenländischen Gesamtwirtschaft unter Erreichung eines nachhaltig hohen Wirt-

schafts- und Beschäftigungswachstums erreicht werden.  

6. Wachstumspaket für bestehende Unternehmen 

Die bereits am Wirtschaftsstandort Burgenland vorhandenen 

Unternehmen sollen durch eine kluge Wirtschafts- und Förder-

politik in ihrem Wachstum gefördert werden. Über die Wirt-

schaft Burgenland (WiBuG) bietet die öffentliche Hand dafür 

eine Reihe von Instrumenten wie Zuschussförderungen, Haf-

tungen, Beteiligungen oder einen Risikokapitalfonds. Eine 

konsequente Förderunterstützung von Innovation und For-

schung, die Förderungen von Maßnahmen der Internationali-

sierung und der Erschließung neuer Märkte, die Förderung 

von Projekten mit CO2 einsparender Maßnahmen, die Instal-

lierung eines Sanierungsfonds sowie der Ausbau des Haf-

tungs- und Beteiligungsbereiches sind weitere Bestandteile ei-

nes Wachstumspakets für die burgenländische Wirtschaft. 

Auch Adaptierungen, die Unternehmer im Sinne des Klima-

schutzes wahrnehmen, sollen verstärkt gefördert werden. 

 

 

Maßnahmenplan:  

Fortführung der 
laufenden Förde-
rungen 

1.1.2021: Anpas-
sung an die 
neuen EU-För-
der-Richtlinien  

1.1.2021: Instal-
lierung eines Sa-
nierungs-Fonds  

Ausbau des Be-
teiligungs-Be-
reichs  

 

7. Neuansiedlungen fokussieren  

Wir wollen den Ruf des Burgenlands als attraktiven Wirt-

schaftsstandort weiter ausbauen. Neben der Bewerbung der 

attraktiven Rahmenbedingungen für Unternehmen wollen wir 

unsere Wirtschaftsförderprogramme noch attraktiver machen. 

Durch eine aktive Ansiedlungspolitik sollen neue Unternehmen 

ins Land geholt werden. Der Fokus liegt hierbei auf Klein- und 
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Mittelunternehmen (KMU) mit einem hohen Potential an Fach-

kräften und Lehrlingsausbildung. Entsprechende Impulsmaß-

nahmen und eine massive Stärkung des Südens sollen regio-

nale Disparitäten ausgleichen. Eine bedarfsorientierte Attrakti-

vierung von Infrastrukturen und -einrichtungen soll zur Stand-

ortsicherung beitragen.  

8. Strukturschwache Regionen stärken 

Um strukturelle Defizite auszugleichen, wollen wir im Bereich 

der Regionalentwicklung Förderquoten stärker an den regio-

nalen Standort knüpfen und so insbesondere das Südburgen-

�O�D�Q�G���V�W�l�U�N�H�Q�����'�L�H���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�L�Q�H�V���Ä�,�.�2�%�$���7�H�F�K�Q�R�S�D�U�N�V�³���V�R�O�O��

die konjunkturellen Probleme des Bezirks Jennersdorf lösen. 

Im Sinne einer engen Verknüpfung von Region, Unternehmen 

und Förderstelle sowie als weitere Maßnahme zur Dezentrali-

sierung von Arbeitsplätzen soll die Wirtschaft Burgenland 

GmbH in Form eines zweiten Standorts im Landessüden regi-

onalisiert werden.  

Maßnahmenplan:  

1.7.2020: Start 
Projektmanage-
ment IKOBA 
Technopark  

1.7.2020: Zweiter 
Standort WiBuG 
Güssing  

 

 

9. Handwerker-Bonus für lokale Bauwirtschaft 

Regionale Betriebe sind das Rückgrat der heimischen Wirt-

schaft. Um die heimische Wirtschaft zu stärken und so kluges 

Wachstum im Land zu forcieren, bekennt sich die Landesre-

gierung zur Weiterführung des 2019 aufgelegten Burgenländi-

schen Handwerkerbonus bis zum Ende der Legislaturperiode. 

Dieser steht ausschließlich burgenländischen Unternehmen 

zur Verfügung. Im Fokus stehen die Sanierung von Wohnob-

jekten, die Einsparung von Energie und elementaren Ressour-

cen sowie die Schaffung von Barrierefreiheit. Mit dieser För-

dermaßnahme für erbrachte Arbeitsleistungen gewährt das 

Maßnahmenplan:  

Garantie für 

Handwerkerbo-

nus für 5 Jahre  

 

Jährliche Evaluie-

rung der Förder-

maßnahme �± An-

passung bei Be-

darf.  
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Land einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 25 

% der förderbaren Kosten, bis maximal 5.000 Euro. Bei der 

Durchführung von Maßnahmen, die der nachweisbaren Stei-

gerung der Energieeffizienz bzw. der Senkung des Energiebe-

darfs dienen werden nicht nur die Arbeitsleistung, sondern 

auch Materialkosten in Höhe von 25 % der förderbaren Kos-

ten, bis maximal 7000 Euro gefördert. Das Land Burgenland 

stellt für diese Förderung gesamt 2.000.000 Euro zur Verfü-

gung. Damit wollen wir neben Nachhaltigkeitszielen auch die 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen erreichen und die 

temporäre Arbeitslosigkeit im Baugewerbe im Winter reduzie-

ren. Der Handwerkerbonus wird unseren Unternehmern ganz-

jährig zur Verfügung stehen.  

 

10. Gründer und Start-ups unterstützen durch WiBuG 

Gründer von heute schaffen die Arbeitsplätze von morgen. Da-

her wollen wir Jungunternehmer und Start-ups in den nächsten 

Jahren noch stärker unter die Arme greifen. Um Technologie-

Start-ups im Burgenland attraktive Rahmenbedingungen bie-

ten zu können, wollen wir eine spezielle Gründer-Förderung 

installieren. Für Gründer wollen wir attraktive Finanzierungs- 

und Garantiemodelle durch die öffentliche Hand anbieten, um 

so die Existenzgründung zu erleichtern. Dazu gehören auch 

die Installation von Start-up-Zentren mit entsprechender Be-

gleitung und Coaching (in Pinkafeld und Güssing) sowie die 

Einrichtung von Co-Working-Spaces. Bei Betriebsübernah-

men werden wir Jungunternehmer durch eine Betriebsfolge- 

und Übernahmeförderung stärken. 

Maßnahmenplan:  

1.7.2020:  Co-

Working-Spaces 

Güssing und 

Neusiedl am See  

1.1.2021: Co-

Working-Spaces 

Mattersburg, 

Neutal, Eisen-

stadt, Jenners-

dorf 

1.1.2022: Co-

Working-Space 

Pinkafeld 

11. Entlastung bei der Sozialversicherung  
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Um Unternehmer im Burgenland zu entlasten, wird die öffent-

liche Hand eine Co-Finanzierung für den Selbstbehalt für 

Selbstständige und Unternehmer beim Arztbesuch einführen. 

Entsprechende Vorsorge-Untersuchungen zur Reduktion der 

Selbstbehalte vorausgesetzt, wird das Land die Hälfte des 10 

prozentigen Selbstbehaltes für KMUs und EPUs tragen. Ange-

strebt wird, dass die WKO die zweite Hälfte der Kosten über-

nimmt.  

Maßnahmenplan:  

Ab 1.1.2021: Ein-

führung Entlas-

tung SV-Selbst-

behalt für KMUs  

12. EU-Fördermittel lukrieren 

Das Burgenland hat in den letzten 25 Jahren auch dank der 

finanziellen Unterstützung durch die Europäische Union einen 

kräftigen Aufschwung erlebt. Die burgenländische Europapoli-

tik zeichnet sich durch eine starke Vernetzung mit den Regio-

nen Europas aus. Die europäische Agenda des Landes soll 

auf die soziale Säule der Europäischen Union fokussieren. Wir 

setzen uns daher mit aller Kraft für ein möglichst attraktives 

EU-Förderprogramm für die Periode 2021 bis 2027 ein. Unter 

anderem werden darin wirksame Maßnahmen gegen den 

Fachkräftemangel fest verankert. Durch eine Stärkung der Eu-

ropa-Büros in Eisenstadt und Brüssel sowie eine enge Koope-

ration mit dem Regionalmanagement Burgenland sollen Un-

ternehmen bei Förderthemen künftig noch stärker unterstützt 

werden mit dem Ziel, verstärkt Direktförderungen für heimi-

sche Unternehmen in Brüssel zu lukrieren. 

Maßnahmenplan:  

1.5.2020: Stär-

kung der EU-Bü-

ros  

1.5.2020: Ver-

stärkte Beratung 

für Direktförde-

rung  

Anpassung der 

Förderrichtlinien 

an neues EU-För-

derprogramm,  

nach dessen Be-

schluss und Ver-

öffentlichung  

13. Breitbandausbau vorantreiben 

Wir sehen eine zuverlässige Anbindung an ein leistungsstar-

kes Internet als Universaldienst an der Bevölkerung an. Die 

Maßnahmenplan: 

2020: Erarbei-

tung der Breit-

bandstrategie 
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digitale Infrastruktur entscheidet über die Attraktivität für Wirt-

schafts- und Wohnsitze und schafft neue Perspektiven für Di-

gitalisierung in allen Bereichen. Durch starke Netz-Anbindun-

gen forcieren wir Betriebsansiedlungen, vermeiden Abwande-

rungen und werten durch globale Vernetzungsmöglichkeiten 

die burgenländischen Wirtschaftsstandorte abseits der Bal-

lungsräume auf. Einer aktuellen Studie zufolge verfügten be-

reits im Jahr 2018 rund 89 % aller burgenländischen, privaten 

Haushalte über Breitbandinternet �± bundesweit waren es rund 

88 Prozent. Unser erklärtes Ziel ist es, jeden Haushalt im Bur-

genland mit High-Speed-Breitband zu versorgen. Neben ei-

nem leistungsstarken Glasfasernetz müssen wir vor allem den 

Ausbau des mobilen Breitbands mit leistungsstarker Techno-

logie vorantreiben, um weiße Flecken insbesondere im 

Südburgenland zu schließen.  Diese wollen wir mit einer neuen 

�Ä�%�U�H�L�W�E�D�Q�G�V�W�U�D�W�H�J�L�H���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�³���E�H�V�H�L�W�L�J�H�Q�����0�L�W�W�H�O���G�H�U���(�X�U�R�S�l��

ischen Union sowie Bundesmittel sollen hierbei zu Tragen 

kommen. 

Burgenland im 

Auftrag des Lan-

des Burgenland 

unter Einbindung 

der Energie Bur-

genland  

1.1.2021: Start 

der Umsetzung 

der Breitband-

strategie  

14. Forschung ausbauen, Digitalisierung vorantreiben  

Forschung, Entwicklung und Innovation sind wesentlichen Mo-

toren für die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesell-

schaft. Um die Zielsetzung der Steigerung der regionalen For-

schungsquote zu erreichen, soll bis 2021, ergänzend zur FTI 

Strategie des Landes, eine regionale Digitalisierungsstrategie 

ausgearbeitet werden, die vom burgenländischen Rat für For-

schung und Technologieentwicklung koordiniert wird. Gleich-

zeitig wollen wir die Chancen der Digitalisierung im Land künf-

tig stärker nützen. Die enorme Innovationskraft von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) bringt viele po-

sitive Neuerungen und hat damit für die gesamte Gesellschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.7.2020: Einrich-
tung der Funktion 
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eine Bedeutung. Durch eine Digitalisierungsstrategie sollen 

positive Potenziale im Land gehoben werden.  

Konkret soll folgender Maßnahmenmix die Zukunftsfähigkeit 

des Burgenlands im Burgenland stärken.  

�x Forschungsbeauftragter: Mit der Einrichtung eines For-

schungsbeauftragten, gekoppelt an eine interdiszipli-

näre Koordinationsstelle für Forschungstätigkeiten im 

Amt der Burgenländischen Landesregierung, Syner-

gien in wirtschafts-, arbeitsmarkt- aber auch bildungs-

politischer Sicht herbeigeführt werden.  

�x Wir wollen weiter in Forschungs-Infrastruktur investie-

ren �± mit einem �$�X�V�E�D�X���G�H�V���Ä�/�R�Z�H�U�J�H�W�L�N�X�P�V�³���D�O�V�� For-

schungszentrum für Energieeffizienz in Pinkafeld - da-

mit etwa durch Speicherprojekte heimischer Strom 

auch im Burgenland verbraucht werden kann - und ei-

nem neuen Forschungsschwerpunkt für Digitalisierung 

an der FH  Eisenstadt.  

�x Mit der Weiterentwicklung der FTI Strategie über das 

Jahr 2035 hinaus wollen wir Wirtschaft und Wissen-

schaft stärker vernetzen. Zudem wollen wir weitere For-

schungsschwerpunkte in den Bereichen erneuerbare 

Energie und Recycling prüfen. 

�x Initiative Science Village: Schließlich wollen wir mit ei-

�Q�H�U���� �,�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �Ä�6�F�L�H�Q�F�H�� �9�L�O�O�D�J�H�³�� �H�L�Q�H�Q���7hemenmix zwi-

schen Wissenschaft, Digitalisierung und Bildung in die 

Gemeinden und Dörfer bringen, wobei die Praxisan-

wendung und niederschwellige Anwendbarkeit im Vor-

dergrund stehen. Mit diesem von der EU geförderten 

Trend sollen typische Themen des urbanen Raums in 

ländliche Regionen gebracht werden, um die Menschen 

eines For-
schungskoordi-
nators im Amt der 
Landesregierung  

Ausarbeitung der 
Digitalisierungs-
strategie. Umset-
zung ab 1.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2020: Pro-
jektstart Science 
Village: Ausrol-
lung in 20 ausge-
wählten Gemein-
den bis 1.10. 
2022  
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vor Ort für die Themen Wissenschaft, Bildung und Digi-

talisierung zu begeistern. Die Palette der Aktivitäten 

reicht von: Top Referenten aus Wissenschaft, Kultur, 

Pflege und Politik vor Ort. Wissensvermittlung durch 

Best Practice Beispiele (Learn from the Best!), Begeg-

nungsraum schaffen zwischen Wissenschaft, Mei-

nungsbildnern, interessierter Bevölkerung und politi-

schen Entscheidungsträgern.  

 

 

 

15. Bekenntnis zur Nicht-Privatisierung und Daseinsvor-

sorge 

Ob im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in der Ver- 

und Entsorgung, der Energieversorgung oder in der Verwal-

tung �± unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten jeden 

Tag hervorragende Arbeit für dieses Land. Wir treten dafür ein, 

dass der öffentliche Dienst seiner Verantwortung als wichtiger 

Arbeitgeber in diesem Land auch in Zukunft nachkommt und 

wichtige Dienstleistungen zuverlässig zur Verfügung stellt. Da-

her sind wir klar gegen eine Privatisierung von einzelnen Be-

reichen der Daseinsvorsorge. Gleichzeitig wollen wir  die Prü-

fung von weiteren Aufgabenbereichen der öffentlichen Verwal-

tung bei unverzichtbaren Tätigkeitsbereichen im Land �± etwa 

im Straßenbau. 

 

16.  Neuausrichtung der Energie Burgenland 

Die Energie Burgenland ist ein zentraler Leitbetrieb für unser 

Land. Die Landesregierung bekennt sich zu einer starken 

Maßnahmenplan:  

1.9.2020:  Lan-
desholding und 
Energie Burgen-
land erarbeiten 
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Gesundheits -, Spitals - und  Sozialbereich  

Ausgangslage: 

Die soziale Sicherheit und Gesundheitsversorgung der Burgenländerinnen und Burgen-

länder ist ein zentrales Anliegen der burgenländischen Landesregierung. Jeder Mensch, 

der Hilfe benötigt, muss diese rasch bekommen. Die Kreditkarte soll nicht über die Qua-

lität der Betreuung entscheiden. Daher hat die Landesregierung mit den Masterplänen 

Gesundheit und Spitäler, sowie dem Zukunftsplan Pflege im Jahr 2019 die Weichen für 

den qualitätsvollen Ausbau der Gesundheits- und Sozialeinrichtungen gestellt. In der Re-

gierungsperiode 2020 bis 2025 geht es nun darum, diese Maßnahmen Schritt für Schritt 

umzusetzen.  

Rolle dieses Unternehmens im Land und einer Neuausrich-

tung hin zum führenden Unternehmen im Bereich der Daseins-

vorsorge. Dazu soll ein neues Leitbild erarbeitet und eine Un-

ternehmensstrategie definiert werden, welche eine sinnvolle 

Erweiterung der Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche auch 

über das Burgenland hinaus vorsieht. Die Landesregierung 

sieht in der Energie Burgenland einen wesentlichen Player für 

erneuerbare Energie, E-Mobilität und weiteren Klimaschutzan-

strengungen. Das vorhandene Know-how soll hier künftig noch 

besser eingesetzt und neue Märkte bearbeitet werden.  

bis 1.9.2020 un-
ter Beiziehung 
externer Berater 
einen Vorschlag 
für eine neue Un-
ternehmensstra-
tegie  

1.10.2020: Be-
stellung neuer 
Vorstände unter 
Berücksichtigung 
der neuen inhaltli-
chen Ausrichtung 
und Rahmenbe-
dingungen 

 

17. Absicherung und Ausbau des Spitalswesens 

Gesundheit ist das wichtigste Gut. Daher setzen wir uns für die 

bestmögliche Gesundheitsversorgung im Burgenland ein. Der 

neue Masterplan Gesundheit garantiert fünf moderne Spitals-

standorte vom Norden bis zum Süden sowie zwei Leitspitäler 

Maßnahmenplan:  

2020: Baustart 
KH Oberwart 

2023: Baufertig-
stellung 
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in Eisenstadt und Oberwart. Wir modernisieren und investieren 

und bauen neue Krankenhäuser in Oberwart und in Gols. Ei-

senstadt und Oberwart werden als Leitspitäler mit umfassen-

dem Leistungsspektrum für die Versorgungsregionen Burgen-

land Nord und Burgenland Süd weiter ausgebaut. Die Stand-

orte im Bezirk Neusiedl, Oberpullendorf und Güssing werden 

weiterhin die Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Wohnortnähe 

gewährleisten. Alle Spitäler werden künftig noch enger koope-

rieren.  

Konkret sieht der �ÄMasterplan �%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�V���6�S�L�W�l�O�H�U�³ folgende 

Punkte vor:  

�‡ Entwicklung des Regionalen Strukturplans 

Gesundheit (RSG) 2025 

�‡ Aufrechte Standortgarantie für fünf Spitäler 

im Burgenland 

�‡ Neubau des Krankenhauses Oberwart 

(Baustart 2020, Baufertigstellung 2023, Um-

zug und Inbetriebnahme 2024) 

�‡ Zielplanung für neuen Spitalsstandort im 

Zentrum des Bezirks Neusiedl (Raum Neu-

siedl-Gols-Weiden; 2020 Erwerb der Grund-

stücks-Optionen, Beginn Zielplanung, Fertig-

stellung bis 2030; Entwicklung neues Kon-

zept für Gesundheitsstandort Kittsee) 

�‡ Weiterentwicklung der Spitalsstandorte 

Oberpullendorf und Güssing entsprechend 

�Ä�0�D�V�W�H�U�S�O�D�Q���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�V���6�S�L�W�l�O�H�U�³�����L�Q�N�O�����E�D�X��

licher Weiterentwicklung, Umsetzung ab 

2020) 

2024: Umzug und 
Inbetriebnahme 
2024 

1.4.2020: Stand-
ort- und Flä-
chenentschei-
dung KH Gols 

1.5.2020: Start 
der Planungs-
phase KH Gols  

Ab 2020: Aufbau 
Spezialisierung 
der Spitäler in 
Oberpullendorf 
und Güssing  

Ab 2020: Pla-
nungsstart für 
neues Kranken-
haus im Bezirk 
Neusiedl/See 
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�‡ Aufbau von Akut-Geriatrie/Remobilisierung 

im Südburgenland (KH Güssing, ab 2020) 

und im Landesnorden (Zielplanung) 

�‡ Stärkung der Schwerpunktspitäler Eisenstadt 

und Oberwart durch bessere Abstimmung mit 

Standardspitälern bei geplanten OPs  

�‡ Ausbau Rettungstransportsystem (Sekundär-

transporte zwischen Krankenhäusern, ab 

2020) und Aufbau Primärrettung mit Hub-

schrauber-Standort im Bezirk Neusiedl am 

See (ab 2020)  

�‡ Aufbau neuer Versorgungsmodelle in den 

burgenländischen Spitälern (Fast Track 

Recovery nach Hüft- und Knie-OPs, Disease 

Management wie mobile Herz-Insuffizienz-

Überwachung etc.) 

�‡ Maßnahmen zur Attraktiverung der Arbeits-

plätze im Spital: Schaffung neuer Wohnmög-

lichkeiten für Spitalspersonal, Schaffung 

neuer Kinderbetreuungseinrichtungen an 

KRAGES-Standorten 

-  

18. Spezialisierung durch Schwerpunkt-Krankenhäuser 

Mit einer fünffachen Standort-Garantie für die bestehenden 

Krankenhäuser im Burgenland will die Landesregierung die 

Gesundheitsversorgung aufrechterhalten. Neben dem Be-

kenntnis zu den beiden Leitspitälern in Eisenstadt und Ober-

wart sollen auch die übrigen Spitalsstandorte im Mittel- und 

Südburgenland aufgewertet werden. Die Standorte im Bezirk 

Neusiedl, Oberpullendorf und Güssing werden weiterhin die 
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Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Wohnortnähe gewährleisten. 

Sie werden ihre Leistungsspektren noch mehr auf den Bedarf 

der jeweiligen Region abstimmen, miteinander kooperieren, 

Terminambulanzen mit gewissen Schwerpunkten anbieten so-

wie vor allem geplante Operationen anbieten. Ein Überblick 

über das geplante Leistungsspektrum:  

KH Oberpullendorf:  

�x 24/7: Basisversorgung (Interne Abteilung inkl. Intensiv-

Überwachung, Gynäkologie/Geburten und Akutambu-

lanz) für Bezirk Oberpullendorf 

�x Termin-Ambulanzen wie Chirurgie, Augen und Kinder-

wunsch etc. (Montag bis Freitag) 

�x Übernahme planbare OPs (Chirurgie, Gynäkologie etc.) 

aus gesamtem Burgenland (Montag bis Freitag) 

KH Güssing (KRAGES) 

�x 24/7: Basisversorgung (Interne Abteilung inkl. Intensiv-

Überwachung und Akutambulanz) für Bezirke Güssing, 

Jennersdorf 

�x Akutgeriatrie + Remobilisation Südburgenland 

�x Brustgesundheitszentrum 

�x Spezial-Termin-Ambulanzen: Orthopädie-Ambulanz, 

Rheuma- und Schmerzambulanz etc. (Mo-Fr) 

�x geplante OPs (Chirurgie, Orthopädie etc.) und Eingriffe 

mit geringer Komplexität 

 

19. Neuer Notarzthubschrauber im Nord-Burgenland Maßnahmenplan:  
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Zur Verbesserung der Rettungssysteme wird es einen zusätzli-

chen Rettungshubschrauber mit Standort Bezirk Neusiedl/See 

und zwei zusätzliche Einsatzfahrzeuge für Verlegungstrans-

porte im Nord- und Südburgenland geben 

2020: 2 zusätzli-
che Einsatzfahr-
zeuge für die Ret-
tung 

1.1.2021: Statio-
nierung Ret-
tungs-Hub-
schrauber 

 

20. Einführung digitale Terminvergabe 

Im Zuge der Digitalisierung des Spitalswesens soll die Termin-

vergabe in den Spitälern für Operationen künftig noch schneller 

und transparenter werden. Das Ziel der Landesregierung ist, 

dass die Terminvergabe gerecht und transparent erfolgt. Die 

Wartezeiten auf wichtige Termine sollen sich verkürzen. Ein ent-

sprechendes Projekt soll 2020 starten.  

Maßnahmenplan:  

Ab 2020: Projekt 
Spital Digital (di-
gitales Termin-
management 
etc.) 

21. Zweiter KRAGES-Standort in Oberwart 

Im Zuge der Errichtung eines modernen Leitspitals im Südbur-

genland soll auch die Gesundheitsverwaltung einen zweiten 

Standort in Oberwart eröffnen.  Wir sehen Potenzial für eine De-

zentralisierung einzelner Aufgabenfelder und wollen diese in 

enger Abstimmung mit der Belegschaft in der aktuellen Regie-

rungsperiode umsetzen. Die Leitung der KRAGES sowie des 

BURGEF sollen weiter in Eisenstadt angesiedelt bleiben.  

 

 

22. Ärztliche Versorgung vor Ort sicherstellen 
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Wir setzen uns ein für eine funktionierende Gesundheitsversor-

gung vor Ort und wollen junge Ärztinnen und Ärzte bei der Grün-

dung oder Übernahme von Ordinationen bestmöglich unterstüt-

zen. Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, die sich für eine 

Planstelle mit Kassenvertrag im Burgenland bewerben, können 

Förderungen von Land und Gemeinde bis 120.000 Euro erhal-

ten, sofern sie sich verpflichten, für mindestens 5 Jahre als 

Arzt/Ärztin im Burgenland tätig zu sein. Für Fachärzte in Man-

gelfächern gibt es weitere Förderungen.  Bei unbesetzten Kas-

senstellen kann sich die KRAGES künftig um Primärversor-

gungseinheiten (PVE) bewerben, um die Versorgung sicherzu-

stellen. Für den Fall, dass sich trotz zweimaliger Ausschreibung 

kein Arzt für die Kassenstelle bewirbt, wird eine PVE ausge-

schrieben. Im Falle der Nichtbesetzung der PVE, kann die KRA-

GES diese PVE besetzen. Durch die Einrichtung von Akutordi-

nationen in allen Bezirken gibt es auch außerhalb der Ordinati-

onszeiten eine wohnortnahe ärztliche Versorgung. 

 

Maßnahmenplan:  

Ab 1.1.2021: 
Mögliche  Bewer-
bung der KRA-
GES für den Be-
trieb von Primär-
versorgungsein-
heiten bei unbe-
setzten Kassen-
stellen 

Laufend: Koope-
ration mit Danube 
Private Univer-
sity, Krems 

 

23. Ärzte- und Hebammen-Ausbildung unterstützen  

Wir wollen einem drohenden Ärztemangel aktiv begegnen: Um 

im Wettbewerb um gute Ärzte zu bestehen, schnüren wir ein 

attraktives Unterstützungspaket für Medizin-Studenten, die 

sich für eine Tätigkeit im Burgenland verpflichten: Unsere Me-

diziner von Morgen unterstützen wir durch monatliche Stipen-

dien, kostenlose Vorbereitungskurse und finanzielle Unterstüt-

zung während der Turnus-Ausbildung. Auch die Zahl der Heb-

ammen im Land wollen wir erhöhen, indem wir Ausbildungs-

plätze zur Verfügung stellen und fördern. Zur Absicherung der 

Maßnahmenplan:  

Kostenlose Vor-
bereitungskurse 
für Ärzte (lau-
fend) 

Ab 2020: Aus-
weitung kosten-
loser Vorberei-
tungskurse für 
Aufnahmetest 
für Hebammen 

Laufend: Koope-
ration mit Danube 
Private Univer-
sity, Krems 
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Ausbildungsplätze wollen wir Kooperationsmodelle mit den je-

weiligen Fachhochschulen eingehen.   
Einführung Ko-
operationsmodell 
FH Campus Wien 

 

24. Vorzeigeland im Pflegebereich werden 

�,�P���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G���Z�L�U�G���G�H�U���������0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���X�P�I�D�V�V�H�Q�G�H���Ä�=�X�N�X�Q�I�W�V��

�S�O�D�Q���3�I�O�H�J�H�³���%�H�W�U�H�X�X�Q�J���O�D�Q�J�I�U�L�V�W�L�J���D�E�V�L�F�K�H�U�Q���X�Q�G���D�O�O�H�Q���%�H�W�U�R�I�I�H��

nen leistbare und qualitätsvolle Angebote bieten. Dieser Zu-

kunftsplan Pflege macht das Burgenland zum nationalen Vor-

reiter im Pflegebereich. Sein Herzstück ist ein Anstellungsmo-

dell, das pflegenden bzw. betreuenden Angehörigen erstmals 

ein geregeltes Dienstverhältnis und damit Entlohnung, Pensi-

onszeiten und soziale Absicherung gewährt. Dieses Projekt soll 

bis März 2022 evaluiert und bei Erfolg fortgeführt werden, wobei 

die Betreuung von Menschen mit Behinderungen besondere 

Berücksichtigung finden soll. Neben dem Anstellungsmodell 

sollen pflegende bzw. betreuende Angehörige bestmöglich un-

terstützt werden. Daher werden zusätzliche Kurzzeitpflege-

plätze (stationär), Seniorentageszentren (teilstationär), sowie 

Angebote zur Mehrstundenbetreuung (mobil) geschaffen.  Die 

�V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H���Ä����-Stunden-�%�H�W�U�H�X�X�Q�J�³���E�O�H�L�E�W���H�L�Q���Z�L�F�K�W�L�J�H�U���)�D�N�W�R�U��

des Betreuungswesens und wird von zahlreichen Anbietern 

durchgeführt. Hier bedarf es einheitlicher Qualitätsstandards. 

 

Maßnahmen-
plan:  

1.1.2020: An-
stellung pfle-
gender bzw. be-
treuender An-
gehöriger �± bis 
Ende 2020 300 
Anstellungen 
erwartet  

Ab 1.10.2020:  
Novellierung 
des Anstel-
lungsmodells  in 
Bezug auf Be-
hinderte  

 

 

25.   Gemeinnützigkeit im Pflegebereich umsetzen 

Weil Profitorientierung an den Pflegebetten unserer Mitbürge-

rinnen und Mitbürger keinen Platz hat, sieht der Plan für bur-

genländische Einrichtungen bei Bezug von Landesmitteln das 

Prinzip der Gemeinnützigkeit vor. Der Umstellungsprozess soll 

Maßnahmen-
plan: 

Bis 1.1.2024: 
Umstellung auf 
Gemeinnützig-
keit im Pflege-
bereich   
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bis 2024 abgeschlossen sein. Geld, das aus der Pflege 

kommt, wird dann wieder in die Pflege fließen. Das ist ein Ga-

rantieschein für Qualität am Pflegebett.  

26. Pflege-Ansprechpartner schaffen 

Das Burgenland verfügt über eine breite Angebots- und Leis-

tungspalette im Bereich Pflege und Betreuung. In unseren Be-

zirken leisten die Pflege- und Sozialberaterinnen und Pflege- 

und Sozialberater (Case and Care Manager) der Pflegeservice 

Burgenland GmbH wertvolle Informationsarbeit. Diese direkte 

und individuelle Beratung soll ausgebaut werden. Wir wollen 

dieses Beratungsangebot nicht nur zur Beratung an jeder Be-

zirkshauptmannschaft, sondern auch direkt vor Ort anbieten.  

 

27.   Wohnen im Alter / Ausbau des Pflegeangebots  

Der Zukunftsplan Pflege sieht eine Anpassung des Angebots an 

den Pflegebedarf im ambulanten und stationären Bereich bis 

2030 vor. Auf Grundlage einer Bestandserhebung und demo-

graphischen Prognose werden stationäre und teilstationäre Ein-

richtungen sowie mobile Pflege- und Betreuungsdienste im ge-

samten Land neu- und ausgebaut. Diese ergänzen die beste-

henden Einrichtungen zu einem dichten Pflegenetz, das Woh-

nortnähe garantieren soll.  

�'�D�V���E�X�U�J�H�Q�O�l�Q�G�L�V�F�K�H���0�R�G�H�O�O���Y�R�Q���Ä�:�R�K�Q�H�Q���L�P���$�O�W�H�U�³���E�H�U�X�K�W���D�X�I��

drei Säulen: 

�x In den eigenen vier Wänden: Das Land unterstützt den 

Wunsch der älteren Generation, im Alter so lange wie 

möglich daheim zu verbleiben. Dazu gehören der Aus-

 

Maßnahmenplan:  

Laufend: Umset-
zung des Zu-
kunftsplans 
Pflege 

Bis 2021: Erwei-
terung des Ange-
bots in den statio-
nären Einrichtun-
gen um gut 240 
Betten 

Bis 2030: In der 
zweiten Ausbau-
stufe  werden 
rund 600 neue 
Plätze entstehen 
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bau von Pflege- und Betreuungsleistungen wie auch bau-

liche Maßnahmen.  Das mobile Betreuungsangebot 

durch die Hauskrankenpflege, die Unterstützung der 24-

Stunden-Betreuung durch eine eigene Landesförderung 

�X�Q�G���D�X�F�K���G�L�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�P���Ä�=�X�N�X�Q�I�W�V�S�O�D�Q���3�I�O�H�J�H�³���P�L�W��

den Case- und Care-Managern oder dem Anstellungs-

modell für pflegende Angehörige sind wesentliche Be-

standteile. Durch Förderaktionen des Landes wie dem 

Handwerkerbonus werden altersgerechte Adaptierungen 

von Häusern und Wohnungen seitens des Landes unter-

stützt. 

�x Alternative Wohnformen: Durch den Ausbau von alters-

gerechten Wohnformen in den Gemeinden des Landes 

soll die ältere Generation die Möglichkeit haben, am 

Wohnort verbleiben und ein möglichst selbstbestimmtes 

Leben führen zu können. In Kooperation mit den Kom-

munen, Wohnbaugenossenschaften und den Pflege- 

und Betreuungseinrichtungen werden Angebote ge-

schaffen, die altersgerechtes Wohnen ermöglichen. 

Diese Wohneinheiten müssen barrierefrei ausgestattet 

sein, in Kooperation mit den mobilen Pflege- und Betreu-

ungsdienstleistern soll die Versorgung gewährleistet 

werden. Mit dem Neuen Betreuten Wohnen entsteht ein 

Pilotprojekt, das zunächst in einem Bezirk des Landes 

umgesetzt und anschließend evaluiert wird. 

�x Der Ausbau der stationären Einrichtungen: Die Alten-

wohn und Pflegeheime werden in zwei Stufen erweitert: 

Die neuen Häuser sollen Platz für mindestens 60 Betten 

bieten und Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnis-
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sen in funktionalen interprofessionellen Einheiten verei-

nen. Bis 2021 wird das Angebot in den stationären Ein-

richtungen um rund 240 Betten erweitert.  

o In Draßburg wird das Pflegekompetenzzentrum 

von 36 auf insgesamt 60 Betten erweitert. In Zurn-

dorf wird ein neues Altenwohn- und Pflegeheim 

mit Platz für 60 pflege- und betreuungsbedürftigen 

Personen geben. Das PKZ Olbendorf wird von ak-

tuell 29 auf insgesamt 60 Betten ausgebaut. In der 

Gemeinde Schandorf wird ein dreisprachig 

(Deutsch, Kroatisch und Ungarisch) geführtes 60-

Betten-Haus entstehen. In Planung ist ein neues 

Altenwohn- Pflegezentrum mit 60 Betten in Eisen-

stadt.  

o Neue Seniorentageszentren werden in Nickels-

dorf, Loipersbach, Markt St. Martin, Heiligenkreuz 

errichtet. Geplant sind weitere Zentren. 

o In der zweiten Ausbaustufe bis 2030 werden rund 

600 neue Plätze entstehen: Die Zahl der Betten in 

den Altenwohn- und Pflegeheimen wird bei insge-

samt rund 2.800 Plätze liegen, wobei bei der Pla-

nung und Errichtung auf den Bedarf in den Ver-

sorgungsregionen Bedacht genommen wird. 

28. Arbeitsbedingungen im Pflegebereich verbessern 

Um den Pflege- und Betreuungsberuf attraktiver zu gestalten, 

bedarf es mitunter einer angemessenen Entlohnung. Während 

in den Betrieben der KRAGES der faire Mindestlohn von 1700 

Euro netto monatlich bereits eingeführt wurde, sollen nach einer 

Übergangsfrist jene Partner nachziehen, die eine Tagsatzver-

einbarung mit dem Land Burgenland unterhalten.  

Ab 1.1.2021 mit 
Übergangsfrist 
bis 1.1.2024: 
Ausweitung des 
Mindestlohnes 
auf die Pflege-
dienstleister 
des Burgenlan-
des  
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Zudem werden wir die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich 

verbessern. In einem ersten Schritt wird der Personalschlüssel 

für die Betreuung in stationären Einrichtungen angehoben. Zu-

dem sollen bspw. die Nachtdienstregelungen angepasst wer-

den. Die Chancen der Digitalisierung wollen wir nutzen, um die 

klassischen Pflege- und Betreuungsverhältnisse zu unterstüt-

zen. 

1.1.2021: Erhö-
hung des Per-
sonalschlüssels 

 

29. Pflegeausbildung forcieren 

Pflegeberufe gelten im Burgenland als Zukunftsberufe: Das 

Land Burgenland wird seine landeseigenen Möglichkeiten da-

her nutzen und gemeinsam mit den burgenländischen Träger-

organisationen sowie den Einrichtungen und Schulen für Ge-

sundheits- und Pflegeberufe dafür werben, um das gesellschaft-

liche Ansehen des Berufsstandes zu heben. Gleichzeitig stellen 

wir die Qualifizierung im Bereich Pflege und Betreuung auf neue 

Beine �± von der schulischen Ausbildung über das Hochschul-

angebot bis hin zur Erwachsenenbildung: Personen, die sich 

beim Land Burgenland als pflegende bzw. betreuende Angehö-

rige anstellen lassen, wird eine verpflichtende Grundausbildung 

finanziert. Im Rahmen der Qualifikationsförderung fördert das 

Land Burgenland eine vollwertige Heimhilfeausbildung mit 100 

%. Darüber hinaus wird bei dieser 3-monatigen Ausbildung auf 

die Deckung des Lebensunterhaltes Bedacht genommen.  Da-

rauf aufbauend sollen Aufschulungen zur Pflegeassistenz oder 

Pflegefachassistenz durch die burgenländischen Trägerorgani-

sationen angeboten werden. Auch im Schulbereich wird es Ini-

tiativen mit den Handelsschulen Frauenkirchen und Oberwart 

und der SOB geben (siehe Punkt Schulversuch in der Pflege).  

1.7.2020: Start 
der Qualifizie-
rungsförderung  

1.9.2020: 
Schulversuch  
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30. Einrichtung eines jährlichen Pflegegipfels 

Um das vorhandene Angebot an Gesundheits- und Pflegeein-

richtungen an den aktuellen Bedarf anzupassen und neue Ent-

wicklungen zu berücksichtigen, soll ein jährlich stattfindender 

burgenländischer Pflegegipfel unter Einbindung der jeweiligen 

Trägerorganisationen, Sozialministerium und den Gemeindever-

tretern eingerichtet werden. 

Oktober 2020: 
Ausrichtung des 
Pflegegipfels  

31. Umsetzung einer burgenländischen Demenzstrategie  

Demenzerkrankungen stellen mit ca. 30 % die häufigste Ursa-

che von Pflegebedürftigkeit bei Pflegegeldbezug dar. Auf Basis 

�G�H�U���|�V�W�H�U�U�H�L�F�K�L�V�F�K�H�Q���'�H�P�H�Q�]�V�W�U�D�W�H�J�L�H���Ä�*�X�W���O�H�E�H�Q���P�L�W���'�H�P�H�Q�]�³��

�V�R�O�O���D�X�V�J�H�K�H�Q�G���Y�R�P���-�D�K�U�������������H�L�Q�H���Ä�'�H�P�H�Q�]�V�W�U�D�W�H�J�L�H���%�X�U�J�H�Q��

�O�D�Q�G�³���I�•�U���G�H�Q���=�H�L�W�U�D�X�P���E�L�V�������������H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����0�L�W���D�X�I�H�L�Q�D�Q��

der abgestimmten Themen und Wirkungszielen soll das ge-

samte Leistungsangebot systemisch auf demenzerkrankte Per-

sonen angepasst werden. Bestandteil der Strategie soll eine 

Sensibilisierung der breiten, nicht betroffenen Bevölkerung sein. 

 

1.10.2021: Vor-
lage der  De-
menzstrategie �± 
ab diesem Da-
tum laufende 
Umsetzung  

32. Behindertenbereich: Chancengleichheit herstellen 

Menschen mit Behinderungen sind meist auf besondere Hilfe 

angewiesen. Daher wird eine Behindertenombudsstelle einge-

richtet werden. Außerdem werden wir ein neues Chancen-

gleichheitsgesetz schaffen, das sämtliche Segmente des Behin-

dertenbereiches und alle Lebensbereiche der Betroffenen um-

fasst. In die Entwicklung der neuen Rahmenbedingungen des 

Unterstützungs- und Leistungsangebots werden alle zuständi-

gen Einrichtungen und Organisationen eingebunden. Die solide 

1.9.2020: Ein-
richtung der Be-
hindertenom-
budsstelle  

1.3.2021: Um-
fassende Evalu-
ierung eines 
Maßnahmenpa-
�N�H�W�V�� �Ä�&�K�D�Q�F�H�Q��
�J�O�H�L�F�K�K�H�L�W�³ 

1.7.2021: In-
Kraft-Treten 
des burgenlän-
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Basis hierfür stellt eine umfassende Bedarfserhebung dar. Ba-

sierend auf Erhebungen zum Pflege-, Betreuungs- und Unter-

stützungsbedarf werden Prognosen für die Jahre 2025 und 

2030 erstellt. Die Erhebungen sollen bis Ende 2020 abgeschlos-

sen sein. Die gesammelten Ideen und der festgestellte zukünf-

tige Bedarf an Plätzen in Betreuungseinrichtungen, selbststän-

digen Wohnformen sowie damit in Zusammenhang stehenden 

Assistenzleistungen, sollen in Handlungsstrategien, sowie als 

Input für das Burgenländische Chancengleichheitsgesetz, zu-

sammengeführt werden. 

 

dischen Chan-
cengleichheits-
gesetzes  

33. Sozialhilfe: treffsicher einsetzen 

Gewisse Lebensumstände erfordern besondere Hilfestellungen. 

Wir wollen jene unterstützen, die es brauchen – und wollen 

gleichzeitig sicherstellen, dass wir Steuergeld treffsicher einset-

zen. Kurze Bearbeitungszeiten und unbürokratische Hilfe sind 

hierbei unser Credo. Statt Debatten über Ansprüche zu führen 

wollen wir Anreize für Erwerbstätigkeit schaffen und Unterstüt-

zung bei Anlaufschwierigkeiten bieten. In diesem Zusammen-

hang könnten Erwachsenensozialarbeiter zum Einsatz kommen. 

Im Bereich der Sozialhilfe sollen bundeseinheitliche Lösungen 

verfolgt werden (zum Vermeiden von Sozialtourismus) wobei Ge-

staltungsspielräume der Länder gegeben sein müssen, wobei ei-

nes der prioritären Ziele die Bekämpfung von Kinderarmut ist.  

 

34. Ein Sozialmarkt pro Bezirk 

Eine faire und gerechte Entlohnung zum Beispiel durch die Aus-

weitung des Mindestlohnes ist ein zentraler Schwerpunkt der 
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kommenden Gesetzgebungsperiode. Dennoch bedarf es bei der 

Bekämpfung von Armut und Herstellung von sozialer Gerechtig-

keit zusätzlicher Maßnahmen. So sind im Burgenland rund 

49.000 Menschen von Armut gefährdet und an die 14.500 Pensi-

onisten im Burgenland müssen mit der Mindestpension von 885 

Euro (Stand 2019) auskommen. Viele dieser Menschen können 

�V�L�F�K���G�H�Q���Ä�W�l�J�O�L�F�K�H�Q���(�L�Q�N�D�X�I�³���Q�X�U���P�H�K�U���E�H�Gingt leisten. Aus diesen 

Gründen soll ein Sozialmarkt pro Bezirk bis zum Jahr 2025 errich-

tet werden, wo Burgenländer bis zu einer gewissen Einkommens-

grenze günstig einkaufen können. In diesen Sozialmärkten sollen 

auch entsprechend der Bio-Wende Bio-Produkte zu fairen und er-

schwinglichen Preisen angeboten werden. Mit den Sozialmärkten 

soll eine Teilhabemöglichkeit in einem zentralen Lebensbereich 

flächendeckend für das Burgenland geschaffen werden. 

Maßnahmen-
plan:  

2021 bis 2024: 
Schaffung eines 
Sozialmarktes 
pro Bezirk 

35. Kinder- und Jugendhilfe: kleinere Gruppen, mehr Qualität 

Um Pflegeeltern, ähnlich wie die pflegenden bzw. betreuenden 

Angehörigen, zu entlasten, soll eine Anstellungsmöglichkeit für 

Pflegepersonen rechtlich verankert werden. Zudem soll das 

Pflegekindergeld neu geregelt und Krisenpflegeplätze geschaf-

fen werden. Eine Schwerpunktbehörde soll die Professionalität 

und Effizienz in diesem sensiblen Bereich noch weiter erhöhen. 

In einem stufenweisen Prozess wird qualifiziertes Personal für 

ambulante Betreuungsleistungen in den Bezirksbehörden bis 

2021 angesiedelt werden. Ab 2020 werden Schulsozialarbeiter 

an den Bezirkshauptmannschaften tätig sein, die als Drehschei-

ben zwischen Schule, Zuhause und behördlichen Stellen fun-

gieren sollen. Für mögliche Krisenfälle bekennen wir uns zur Si-

cherstellung der Kriseninterventionsteams und Krisenpflege-

plätze für Kinder und Jugendliche.  Eine Krisenunterbringung 

erfolgt vorrangig zum Schutz des Kindes und des Jugendlichen 

oder zur Beruhigung einer familiären Krisensituation. Im SOS 

Schuljahr 
2020/2021: Auf-
nahme der 
Schulsozialar-
beiter  

2020: Schaf-
fung neuer Kri-
seninterventi-
onsplätze im 
Nordburgen-
land 
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Klimaschutz und Naturschutz  

Ausgangslage:  

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es braucht An-

strengungen auf allen Ebenen, um die globale Erwärmung auf ein erträgliches Maß ein-

zudämmen. Das Burgenland will seinen Teil dazu beitragen. Die Ausgangslage ist gut: 

Kinderdorf Pinkafeld wurden sechs Versorgungsplätze einge-

richtet. In der nächsten Ausbaustufe werden 2020 im Nordbur-

genland neue Kriseninterventionsplätze geschaffen. 

 

36. Kinder- und Jugendhilfe 

Die Soziale Arbeit in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist 

eine basale Aufgabe, die zur psychosozialen Daseinsvorsorge 

zählt. In den letzten Jahren entstand ein großer Markt für ent-

sprechende Dienstleistungen und Organisationen. Durch ein 

strategisches Insourcing (Wiedereingliederung) sollen Leistun-

gen der Sozialen Arbeit im Bereich der Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe wie zum Beispiel die Familienintensivbetreuung 

usw. wieder in die Hände eines intelligent agierenden Staates 

gelegt werden. Konkret sollen Sozialarbeiter und Sozialarbeite-

rinnen direkt beim Land über die Bezirkshauptmannschaften an-

gestellt werden, wo auch eine durchgehende Fachlichkeit und 

Fallverantwortung gegeben ist. Dadurch reduzieren sich einer-

seits rapide die Kosten und andererseits kann sich die Qualität 

in der konkreten Betreuung erhöhen, weil sich Overheadkosten 

minimieren und so mehr Unterstützungsarbeit in den Familien 

und bei den Kindern geleistet werden kann. 

Maßnahmen-
plan:  

1.1.2021: In-
sourcing der 
Kinder- und Ju-
gendhilfe/Fami-
lienbetreuung  
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Seit dem Jahr 2013 ist das Burgenland rechnerisch stromautark und gilt seither als Vor-

zeigeland im Bereich Erneuerbare Energie. Im Jahr 2019 produzierte das Burgenland 

rund 158 % des jährlichen Stromverbrauchs aus erneuerbarer Energie.  

Diese Vorreiterrolle wollen wir weiter ausbauen. Die Landesregierung legt deshalb einen 

ressortübergreifenden Arbeitsschwerpunkt auf das Thema Klimaschutz. Das Burgenland 

hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden und eine Strategie für diese 

Zielerreichung verabschiedet. In den kommenden Jahren soll diese Strategie durch Maß-

nahmen umgesetzt werden. Dazu gehören der weitere Ausbau von Windkraft und Pho-

tovoltaik, mehr klimafreundliche Mobilitätslösungen, die Verbesserung der Energieeffizi-

enz von Gebäuden und der Ausbau einer klimafreundlichen Bio-Landwirtschaft.  

Eine besondere Rolle kommt hierbei dem Land Burgenland und den landesnahen Betrie-

ben zu, welche eine Vorbildfunktion einnehmen sollen, um weitere Akteurinnen und Ak-

teure zu engagierten Schritten in den Bereichen Klimaschutz und Energie zu motivieren. 

Klimaschutz im Burgenland soll vor allem auf positive Anreize setzen und Möglichkeiten 

für Private und Unternehmen schaffen. Er soll sozial verträglich und fair gestaltet sein. 

37. Raus aus Ölheizungen   

Ölheizungen weisen von allen Heizungssystemen den höchs-

ten CO2 Ausstoß auf und zählen daher zu den größten Kli-

masündern. Um mit gutem Beispiel voran zu gehen, soll es in 

einem ersten Schritt in der Landesverwaltung bis Mitte 2022 

sowie in den Gemeinden keine Gebäude mehr mit Ölheizun-

gen geben. Um auch im privaten Bereich Anreize für einen 

Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen zu setzen, soll zu 

Beginn bis Ende 2020 ein konkretes Konzept erstellt werden, 

um einen sozial verträglichen Ausstieg sicher zu stellen. Um 

den Umstieg sozial verträglich zu gestalten, sollen attraktive 

Förderangebote geschaffen werden. Unser Ziel lautet: Aus-

stieg aus den Ölheizungen mit Anreizen und ohne Verbote!  

 

 

 

 

Maßnahmenplan: 

2020: Ausstiegs-
konzept 

2021: Start Aus-
stieg Landesge-
bäude  

2022: Keine Ölhei-
zungen im Öffentli-
chen Bereich 
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38. Ausbau der Windenergie    

Die Vorreiterrolle bei Windenergie im Burgenland soll weiter 

ausgebaut werden. Durch das �ÄRepowering�³ bestehender Anla-

gen und den Bau von neuen Windenergie-Anlagen soll der An-

teil der Stromproduktion aus Wind weiterwachsen, um die 

Stromproduktion bis 2024 von derzeit rund 2,3 Milliarden Kilo-

wattstunden auf 3,5 Milliarden Kilowattstunden, zu steigern. Die 

Energie Burgenland wird dazu bis 2025 233 Millionen Euro in-

�Y�H�V�W�L�H�U�H�Q�����,�P���=�H�Q�W�U�X�P���V�W�H�K�W���Ä�5�H�S�R�Z�H�U�L�Q�J�³�����$�O�W�H���$�Q�O�D�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q��

durch (weniger) neue leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Auf-

grund der stärkeren Leistung der neuen Anlagen steigt die 

Ökostromproduktion um 25 Prozent. Um den Ausbau von Wind 

und Photovoltaik versorgungssicher zu gestalten, werden in den 

nächsten Jahren zudem rund 115 Millionen Euro zur Steigerung 

der Netzkapazitäten investiert. Dabei soll der Ausbau erneuer-

barer Energieträger im Einklang mit den Naturschutzzielen des 

Landes erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Bis 2025 werden 

im Burgenland 

etwa 500 Windan-

lagen (derzeit 430) 

stehen 

39. Einführung Photovoltaik-Offensive 

Auch Photovoltaik soll in den nächsten Jahren ausgebaut wer-

den. Die Stromproduktion aus Sonnenenergie soll verzehnfacht 

werden. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen soll vorrangig auf 

Dächern, versiegelten Flächen und vorbelasteten Standorten 

(z.B. Deponiestandorte oder Autobahnnähe) erfolgen. Die Lan-

desverwaltung will mit positivem Beispiel vorangehen und bis 

2025 Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden forcieren. Im Pri-

vatbereich soll die Vorreiterrolle bei der Anlagendichte je Ein-

wohner durch neue Produktangebote der Energie Burgenland 

weiter ausgebaut werden. Analog zur Windenergie- Offensive 

Maßnahmenplan:  

1.1.2021: Eig-

nungszonen defi-

nieren  

1.1.2021 �± 2025:  

Photovoltaik-Of-

fensive 
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werden seitens der Landesregierung auch im Bereich der Pho-

tovoltaik vorab Eignungszonen definiert, um den Ausbau struk-

turiert und im Einklang mit den Gemeinden und dem Land-

schaftsschutz umzusetzen.  

40. Ausbau Ladeinfrastruktur für klimafreundliche Mobilität 

Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs (siehe Kapitel 

Verkehr) soll auch die Klimabilanz des Individualverkehrs im 

Burgenland verbessert werden und die Infrastruktur für Elektro-

antriebe kräftig ausgebaut werden. Mit einem neuen Fokus auf 

Mobilität soll die Energie Burgenland hier künftig eine wichtige 

Rolle spielen. Im Individualverkehr ist unser Ziel, dass 2030 im 

Burgenland die meisten Elektroautos pro Einwohner fahren. 

Entsprechend wird die Energie Burgenland in den kommenden 

Jahren den Ausbau der Ladeinfrastruktur stark forcieren. In den 

kommenden Jahren sollen Elektro-Ladepunkte an allen Lan-

destankstellen sowie allen Park&Ride-Anlagen geschaffen wer-

den mit dem Ziel, dass bis 2030 im Burgenland zumindest 400 

Stromtankstellen existieren.  Bei landeseigenen Immobilien be-

deutet das bis Ende 2020 eine E-Tankstelle pro Bezirk, im 

nächsten Schritt eine Ausweitung auf Park und Ride- Anlagen, 

Bis Ende 2021 streben wir eine Ausrollung einer vertretbaren 

Ladestationen-Infrastruktur bei größeren Wohnungsanlagen, 

Pflegeheimen etc. an. bis Ende 2021.   

Maßnahmenplan: 

Bis 31.12.2020: 

Entsprechende La-

deinfrastruktur bei 

landeseigenen Im-

mobilien  

31.12.2020: Eine 

E-Tankstelle pro 

Bezirk 

31.12.2021: Aus-

rollung Ladestatio-

nen-Infrastruktur 

41. Wasserstoff-Busse im öffentlichen Verkehr 

Auch im öffentlichen Busverkehr sollen klimafreundliche An-

triebsformen wie Elektroantrieb oder Wasserstoff-Antrieb for-

ciert werden. In Kooperation mit der ÖBB-Postbus GmbH und 

Energie Burgenland soll ab Herbst 2021 ein Pilotprojekt mit 15 
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Wasserstoffbussen im Bezirk Neusiedl sowie Neusiedl �± Eisen-

stadt gestartet werden. Geplant ist, bis 2024 das Angebot um 

weitere 14 Wasserstoff-Busse zu erweitern. Voraussetzung da-

für ist eine Beteiligung des Bundes. Für die Produktion des grü-

nen Wasserstoffes plant die Energie Burgenland eine Elektro-

lyse-Anlage, um damit den Wasserstoff für den Betrieb der 

Busse zu erzeugen. Damit soll das Burgenland wieder eine eu-

ropaweite Vorreiterrolle einnehmen.  

 

Maßnahmenplan:  

2021: Pilotprojekt 
Neusiedl/See 

42. Klimaneutrale Landesverwaltung als Vorbild   

Die Umstellung des Fuhrparks der Landesregierung auf alter-

native Antriebsformen sowie im Bereich der Landesverwaltung 

(Im Bereich der Bau- und Nutzfahrzeuge �± wenn sinnvoll und 

verfügbar), die Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen für 

Landesmitarbeiterinnen und Landesmitarbeiter durch eine De-

zentralisierung der Landesverwaltung und die Vermeidung von 

Dienstreisen durch digitale Lösungen sollen in den kommenden 

Jahren weiter forciert werden.   

Maßnahmenplan: 

Ende 2022: Um-
stellung des Fuhr-
parks der Landes-
regierung und der 
Holding auf E-An-
trieb - abhängig 
von bestehenden 
Verträgen 

43. Klimaschutz in Gemeinden unterstützen 

Auch die Gemeinden können maßgeblich zum Klimaschutz bei-

tragen. Das Land Burgenland strebt an, Gemeinden bei der Sa-

nierung von Gebäuden, bei Projekten zum Ausbau erneuerba-

rer Energieträger sowie bei der Schaffung alternativer Mobili-

tätsangebote zu unterstützen.  

 

44. Klimafreundliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

vorantreiben 

Der technologische Fortschritt soll für weitere Klimaschutzmaß-

nahmen genützt werden. Der Energie Burgenland kommt hier 

 

Maßnahmenplan: 

1.7.2021: Fertig-
stellung der Mach-
barkeitsstudie  
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eine wichtige Rolle zu: Durch innovative Projekte, wie den Ein-

satz von Wasserstoffbussen im Bezirk Neusiedl oder die Um-

setzung von Citizen Energy Communities, soll die Vorreiterrolle 

des Burgenlandes ausgebaut werden. Im Bereich Heizen und 

Kühlen soll die Energie Burgenland in einer Machbarkeitsstudie 

das Potenzial von Geothermie und Erdwärme im Burgenland 

erheben und konkrete Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen. Bei 

aktuellen Forschungsprogrammen sollen Schwerpunkte auf al-

ternative Antriebstechnologien, Sektorkopplung und Speicher-

lösungen gelegt werden.   

45. Gebäudesanierung durch Klima- und Energieberater 

unterstützen  

Die konsequente Steigerung der Energieeffizienz ist ein wesent-

licher Baustein für eine erfolgreiche Klimapolitik. Die Sanie-

rungsrate im Gebäudebereich soll in den nächsten fünf Jahren 

auf 2 % gesteigert werden. Durch den Einsatz von Klima- und 

Energieberatern für Gemeinden wie auch für Privatpersonen, 

die individuelle Lösungen erarbeiten und durch eine entspre-

chende Gestaltung der Förderpolitik, soll dieses Ziel erreicht 

werden. Dazu soll noch im Jahr 2020 ein Kooperationsmodell 

mit der Energie Burgenland geprüft werden. 

 

 

Maßnahmenplan: 

Ab 1.1.2021: Un-
terstützung bei Ge-
bäudesanierungen 
durch Klima- und 
Energieberater  

46. Auf (Bewusstseins-)Bildung setzen   

Die burgenländischen Bildungseinrichtungen, allen voran die 

Ökologschulen, die Naturparkkindergärten und –schulen sowie 

die Klimabündnisschulen im Burgenland leisten einen wesentli-

chen Beitrag zur Bewusstseinsbildung im Klimaschutzbereich. 
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Diese Aktivitäten und Kooperationen sollen ausgebaut werden, 

beispielsweise durch die verstärkte Einbindung von Themen in 

den Unterricht, die gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und eine 

klimaverträgliche Lebensweise betreffen. (siehe auch Kapitel  

Naturraum Burgenland)    

47. Verstärkte ökosoziale Ausrichtung der Wohnbauförde-

rung 

Um die Klimaziele des Burgenlands zu erreichen, werden auch 

im Bereich Wohnbau (auch im mehrgeschossigen Wohnbau) ver-

stärkt Maßnahmen zur Ökologisierung gesetzt. Dementspre-

chend wird ein Basisdarlehen gewährt, wenn ein Mindeststan-

dard an baulichen, ökologischen und energetischen Vorausset-

zungen eingehalten wird.                                     

Darauf aufbauend wird es, im Rahmen eines Punktesystems, für 

die Einhaltung von höheren Standards und die Umsetzung von 

ökologischen und energieeffizienten Maßnahmen Steigerungsbe-

träge für das Basisdarlehen geben.  

Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase soll auch die Möglich-

keit bestehen, einen Teil der Steigerungsbeträge für ökologische 

und energieeffiziente Maßnahmen, in nichtrückzahlbare Zu-

schüsse umzuwandeln. Damit wird die Attraktivität der Wohnbau-

förderung gesteigert und die Leistbarkeit des ökologischen und 

energieeffizienten Bauens unterstützt.  

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Bis Ende 2020:  
Anpassung der 
Wohnbauförde-
rungsrichtlinien: 
Wohnbauförde-
rung „neu“ 

Im Rahmen des neu geschaffenen Punktesystems sollen beson-

dere Förderanreize sowohl beim Neubau als auch bei der Sanie-

rung geschaffen werden. Dies betrifft beispielsweise: 

 Dach- und Fassadenbegrünung  

 Beschattung und baulicher Schutz vor sommerlicher Über-

wärmung 

 

 

 



  

46 

 

 

 Schaffung der Infrastruktur für Elektromobilität und alter-

native Mobilitätsformen (E-Ladepunkte, Standplätze für 

Elektrofahrräder, ...)  

 Haus- und Steuerungstechnische Kontrolle und Optimie-

rung von Heizungsanlagen (Anpassung der Steuerung 

und Regelung an das Wohnverhalten) 

 Einsatz von ökologischen Dämmstoffen 

 Verwendung des Baustoffs Holz 

 Erreichen von höheren Stufen des KlimaAktiv Standards, 

z.B. Silber oder Gold 

Im Bereich des Mehrgeschosswohnbaus sollen dem Einsatz 

von PV-Anlagen (am Dach des Wohngebäudes oder am Dach 

von überdeckten PKW-Stellplätzen) noch größere Bedeutung 

zugemessen werden, weiters ist die verpflichtende Schaffung 

von E-Ladepunkten zumindest ab einer Mindestanzahl von 

Wohneinheiten anzudenken. Gerade die Kombination von 

Wärmepumpe und PV-Anlagen scheint im Bereich kleiner 

Mehrgeschosswohnbauten eine zukunftsweisende Variante 

für die Warmwasser- und Wärmeerzeugung zu sein. Gerade 

durch diese Kombination soll der Anteil der Nutzung der Alter-

nativenergie drastisch erhöht werden. 

 

Im Mehrgeschosswohnbau ist gerade aus Überlegungen des 

bodenverbrauchssparenden Bauens bei Wohnbauprojekten 

in Ortslage, bei denen alte leerstehenden Objekten revitali-

siert werden, eine Verbesserung der Fördersätze anzuden-

ken. Hierbei soll auch ein besonderer Anreiz zur Revitalisie-

rung der Ortskerne gesetzt werden. 
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Natur - und Umweltschutz  

Ausgangslage: 

Der Naturraum des Burgenlandes zeichnet sich durch ökologische Vielfalt und außeror-

dentliche landschaftliche Schönheit aus. Er beherbergt nicht nur unterschiedlichste Le-

bensräume und seltene Arten, sondern ist auch die Grundlage für die hohe Lebensqua-

lität der heimischen Bevölkerung und die Attraktivität des Burgenlandes für den Touris-

mus. Die intakte Natur und Landschaft zu erhalten und den nachkommenden Generatio-

nen weiterzugeben, ist ein übergeordnetes Ziel der Regierung. Bereits jetzt stehen rund 

40 % der Landesfläche unter Naturschutz.  Aktuell gibt es im Burgenland 1 Nationalpark, 

6 Naturparke, 15 Europaschutzgebiete, 29 Naturschutzgebiete, 1 Geschützter Land-

schaftsteil, 9 Landschaftsschutzgebiete und 6 geschützte Lebensräume. Die Sicherung 

und Weiterentwicklung des Burgenländischen Schutzgebietsnetzwerks, vom National-

park Neusiedler See - Seewinkel über die Europaschutzgebiete bis zu den Naturparken 

und einer Vielzahl an Naturschutzgebieten ist ein zentrales Ziel dieser Landesregierung. 

48. Managementplan Nationalpark Neusiedlersee    

Als Naturjuwel ist der Neusiedler See für das Burgenland von 

zentraler Bedeutung. Im Rahmen der Erstellung eines Regional-

entwicklungskonzepts Neusiedlersee (siehe Kapitel Tourismus) 

soll auch ein Managementplan für den Nationalpark Neusiedler 

See �± Seewinkel umgesetzt werden. Ein mit allen Akteuren ab-

gestimmtes Management und Monitoring soll diesen Prozess si-

cherstellen und Schritt für Schritt bis Ende 2023 umgesetzt wer-

den.  

Generell ist es das Ziel, eine gemeinsame Strategie für die Ent-

wicklung der Region um den Neusiedler See zu erarbeiten, wobei 

unter anderem großer Wert auf die Balance zwischen der Erhal-

tung einer intakten Natur und einer positiven wirtschaftlichen Ent-

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Bis Ende 2022: 
Präsentation Ma-
nagementplan 
Neusiedlersee  
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wicklung gelegt werden soll. Deshalb wird derzeit an einem Mas-

terplan Neusiedler See gearbeitet, der sämtliche Interessen be-

rücksichtigen soll. Der Managementplan Nationalpark Neusiedler 

See wird daher ein Teil des Masterplans sein. Dieser wiederum 

ist ein Ausgangspunkt für rechtsverbindliche Verordnungen, wie 

etwa das regionale Entwicklungsprogramm. 

49. Neugestaltung Nationalparkzentrum   

Sowohl die Innengestaltung als auch der Außenbereich des Nati-

onalparkzentrums in Illmitz werden bis Ende 2022 modernisiert 

und damit für Besucherinnen und Besucher attraktiver.  

Maßnahmenplan:  

2021: Start Bauar-
beiten 

2022: Neueröff-
nung 

50. �3�U�R�M�H�N�W���Ä�7�U�L�W�W�V�W�H�L�Q�E�L�R�W�R�S�H�³�� 

Bereits jetzt stehen rund 40 % der Landesfläche unter Natur-

schutz, allen voran im Nationalpark, in den Naturparken und in 

den zahlreichen Europa- und Landschaftsschutzgebieten. Um 

den Artenschutz im Burgenland zu erhöhen, sollen Modellregi-

onen zwischen den Schutzgebieten entstehen, die diese ver-

stärkt vernetzen. In einem ersten Schritt soll evaluiert werden, 

wo diese Trittsteinbiotope notwendig und möglich sind und mit 

welchen Landschaftselementen sie ausgestattet sein sollen.  

Diese Trittsteine sollen Wanderungen zwischen den für die Art-

erhaltung geeigneten Gebieten ermöglichen. Die Errichtung die-

ser Trittsteinbiotope soll Ende 2021 begonnen werden.  

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: Mach-
barkeitsstudie als 
Vernetzungspro-
jekt zwischen den 
Biotopen  

51. Novelle des Naturschutz- und Landschaftspflegegeset-

zes    

Die im Jahr 2020 stattfindende Novellierung des Burgenländi-

schen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes soll mögli-
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che Engpässe in den Kapazitäten bei der Deponierung von Bau-

restmassen verhindern. Anlagen zur Entnahme mineralischer 

Rohstoffe sollen nicht nur mit Bodenaushub, sondern auch mit 

nicht-gefährlichen Baurestmassen verfüllt werden können, um 

eine naturnahe Nachnutzung sicher zu stellen. Im Zusammen-

hang mit der Landschaftsschutzabgabe haben sich seit der Ein-

führung eines neuen Systems im Mai 2016 diverse verwaltungs-

technische Probleme sowohl für die zuständigen Behörden als 

auch für die abgabenpflichtigen Wirtschaftsbetriebe ergeben. 

Aufgrund dessen soll diese umfassend neu geregelt werden. 

Ziel des Gesetzesvorhabens ist die Einführung eines Systems 

zur Einhebung der Landschaftsschutzabgabe, welches einer-

seits der Intention und dem Schutzzweck des Gesetzes ent-

spricht, und andererseits dem modernen Wirtschaftsleben nicht 

entgegensteht. Verstärkt in den Fokus gerückt werden soll eine 

unbürokratische, faire Abgabenregelung unter Zugrundelegung 

des Naturschutzgedankens.  

 

Maßnahmenplan:  

Bis 1.10.2020: No-
vellierung des Na-
turschutz- und 
Landschaftspflege-
gesetzes    

 

52. Verbesserung der Luftqualität im Burgenland  

Die Luftqualität im Burgenland ist auf einem hohen Niveau. Im 

europaweiten Vergleich befinden wir uns, bezogen auf Grenz-

werte der Weltgesundheitsorganisation, im Spitzenfeld bei der 

Luftreinhaltung. Dennoch gibt es keine Konzentrationsgrenze, 

unter der eine Schadstoffbelastung keine gesundheitlichen Aus-

wirkungen haben kann. Daher ist es unser Ziel, für eine noch 

bessere Luftqualität im Burgenland zu sorgen. Wir planen da-

her, im Bereich der Verbrennungsverbote, aber auch im Ver-

kehrs- und Heizungsbereich für eine weitere Reduktion der 

Feinstaubbelastung zu sorgen.  Aus diesem Grund wird ab 

�6�R�P�P�H�U�������������H�L�Q�H���$�U�E�H�L�W�V�J�U�X�S�S�H���Ä�6�D�X�E�H�U�H���/�X�I�W���L�P���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�³��

eingesetzt, die die derzeitigen Maßnahmen zur Verbesserung 

Maßnahmenplan:  

1.5.2020: Einset-
zung einer Arbeits-
gruppe Luftqualität 

Ende 2020: Prä-
sentation der Er-
gebnisse der Ar-
beitsgruppe 
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der Luftqualität evaluieren und potentielle Novellierungsvor-

schläge zu den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen wie 

etwa der Verbrennungsausnahmeverordnung, des Heizungs- 

und Klimaanlagengesetzes oder der Heizungs- und Klimaanla-

genverordnung erarbeiten soll. Konkret soll auch ein flächende-

ckender Einbau von Luftfiltern in Heizungsanlagen geprüft wer-

den. Mit einem Verzicht auf Feuerwerke im eigenen Wirkungs-

bereich (z.B. bei den Seefestspielen Mörbisch) und der Umstel-

lung des Landesfuhrparks auf alternative Antriebe wird das 

Land selbst mit gutem Beispiel voran gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Maßnahmen gegen Bodenversiegelung 

Die fortschreitende Bodenversiegelung, das Zubetonieren von 

wertvollen Naturflächen ist generell ein zunehmendes Umwelt-

problem. Ein umfassendes Leerstandsmanagement soll dazu 

beitragen, dass der Verringerung der Bodenkapazitäten Grenzen 

gesetzt werden. Eine Entsiegelungsprämie (versiegelte Bodenflä-

chen werden entsiegelt) sowie eine Aufforstungsprämie (Punkt 

60) sollen geprüft werden, um die Versiegelung weiter zurückzu-

fahren.  

Maßnahmenplan: 

1.1.2022: Ausar-
beitung einer Ent-
siegelungsprämie  

54. Absicherung unserer natürlichen Wasser-Ressourcen 

Die Wasserversorgung im Burgenland ist ein Vorzeigemodell für 

einen verantwortungsvollen Umgang mit dem kostbaren Gut 

Wasser. Einem Ausverkauf und Privatisierungsabsichten stel-

len wir uns entschieden entgegen. Unser System der Vereine 

und Genossenschaften in diesem Bereich agiert gemeinnützig 

ohne Gewinnabsicht. Die Einnahmen werden laufend in die Er-

neuerung und den Ausbau der Infrastruktur investiert. Das hält 

Maßnahmenplan: 

laufend: Umset-
zung von Regional-
programmen 

Laufend: Intensi-
vere Kooperation 
zwischen Wasser-
verbänden 

Bis Ende 2020: Nit-
ratwerte veröffentli-
chen  
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die Kosten für die Bevölkerung niedrig und sichert die Qualität 

unseres Wassers. Die öffentlichen Investitionen tragen zum 

Wachstum der lokalen Wirtschaft bei. Daher unterstützen wir die 

Organisationen bei der Aufrechterhaltung der funktionierenden 

Wasserversorgung und bei ihren Anstrengungen, auch in Zeiten 

des Klimawandels die Versorgungssicherheit herzustellen. Als 

wichtigste Ressource für unsere öffentliche Wasserversorgung 

kommt dem Grundwasser eine besondere Bedeutung zu. Trotz 

zahlreicher Schutzansätze sind manche Grundwasservorkom-

men und �±gewinnungsgebiete durch stoffliche Einträge in Bo-

den und Grundwasser häufig beeinträchtigt. Deshalb wollen wir 

uns in Zukunft noch stärker dem Grundwasserschutz widmen 

und gemeinsam mit der Landwirtschaft nach Lösungen suchen. 

Wir müssen alles tun, um unser Trinkwasser auch für zukünftige 

Generationen zu schützen.  

Bis Ende 2020: 
Überarbeitung För-
derrichtlinien 
ÖPUL 

Bis Juli.2020: Erar-
beitung Grundwas-
sermanagement-
konzept Seewinkel 

55. Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes 

In der Baudirektion werden in Zukunft die Maßnahmen zur Ver-

besserung des ökologischen Zustandes der Gewässer erhöht, 

um die Widerstandsfähigkeit von Organismen und Biotopen im 

und am Gewässer gegenüber den Auswirkungen des Klima-

wandels zu verbessern. Naturnah gestaltete Gewässerstrecken 

verkraften hohe Temperaturen und eine Niederwasserführung 

besser als regulierte Abschnitte. Sie haben auch einen positiven 

Effekt auf das lokale Klima (Kühleffekt) und eine wichtige Erho-

lungsfunktion für den Menschen.  

Maßnahmenplan: 

Bis Ende 2020: Ge-
wässerzustandser-
fassung inklusive 
Neophytenma-
nagement 

Laufend: verstärkte 
Initiativen im Rah-
men des nationa-
len Gewässerbe-
wirtschaftungs-
plans 

 

56. Offenlegung der Luftgüte- und Wasserwerte 

Um die Transparenz im Bereich Umwelt- und Naturschutz zu 

erhöhen, sollen die Bürger verstärkt über aktuelle Messwerte 

Maßnahmenplan:  

1.9.2020: Veröf-
fentlichung der  
Luftgüte- und Was-
serwerte auf Webs-
ite des Landes 
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von Schadstoffbelastungen informiert werden. Entsprechend 

plant die Landesregierung, regelmäßig regionale Luft- und Was-

serwerte (Nitrate) auf der Website des Landes zu veröffentli-

chen. 

57. Hochwasserschutz und Niederwassermanagement 

Im Hinblick auf Niederwasserführungen in den Bach- und Fluss-

systemen sind Maßnahmen des natürlichen Wasserrückhaltes 

zu fördern. Dieses Ziel kann erreicht werden, indem den Gerin-

nen mehr Raum und Platz zur Ausbreitung gegeben wird. Als 

Beispiele sind hier etwa die Anbindung von Altarmen sowie die 

Ausbildung von Verbreiterungen und natürlichen Retentionsräu-

men zu nennen. Diese Maßnahmen können auch zur Minde-

rung von Hochwasserabflüssen beitragen und kleinräumige 

Starkniederschläge abmindern. Bei zukünftigen Hochwasser-

schutzmaßnahmen an Flüssen und Bächen werden gewässer-

ökologische Maßnahmen konsequent mitgedacht und entwi-

ckelt.  

Maßnahmenplan: 

Bis Ende 2025: Er-
stellung burgen-
landweiter Gefah-
renschutzpläne  

Bis Ende 2023: Pi-
lotprojekt „Nieder-
wassermanage-
ment Pinka“ 

 
 

58. Biodiversitätsflächen für Artenvielfalt  

Bei der Betreuung der Grünflächen an Landesstraßen im Frei-

land werden im Zuge der Mäharbeiten jene Teilflächen, die für 

die Verkehrssicherheit wichtig sind, regelmäßig mehrfach ge-

mäht. Die restlichen Flächen werden durch ein- bis zweimaliges 

Mähen pro Jahr einer längeren Vegetationszeit überlassen. 

Weiters werden Flächen, die aufgrund ihrer Lage und Größe da-

für geeignet sind, als Biodiversitätsflächen der natürlichen Suk-

Maßnahmenplan: 

Laufend: Begleit-
grünoffensive 
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zession überlassen. Dadurch wird Energie in Form von Treib-

stoff eingespart, weil so die Mähflächen verringert werden. 

Gleichzeitig wird die Diversität unter den im Bewuchs vertrete-

nen Pflanzen erhöht. 

 

59. �)�R�U�W�I�•�K�U�X�Q�J���G�H�U���,�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���Ä�6�H�L���N�H�L�Q�H���'�U�H�F�N�V�F�K�O�H�X�G�H�U�³�� 

�'�L�H�� �%�H�Z�X�V�V�W�V�H�L�Q�V�N�D�P�S�D�J�Q�H�� �Ä�6�H�L�� �N�H�L�Q�H�� �'�U�H�F�N�V�F�K�O�H�X�G�H�U�³�� �J�H�J�H�Q��

das unachtsame Wegwerfen von Müll am Straßenrand in Koope-

ration mit dem BMV soll fortgesetzt werden.  

Maßnahmenplan: 

Bis Ende 2020: 
Modernisierung der 
Kampagne 

60. Aufforstungsaktivitäten forcieren und Anreize schaffen 

Stabile Wälder sind ein wichtiger Beitrag für eine intakte Um-

welt. Wald und Waldboden sind außerdem wichtige Kohlenstoff-

speicher, darum soll im Sinne des Klimaschutzes die Waldflä-

che vermehrt werden. Als Anreiz soll dafür eine Aufforstungs-

prämie bereitgestellt werden. Für die nachhaltige Bereitstellung 

von hochwertigem, klimafittem Saat- und Pflanzgut für die bur-

genländischen Waldbesitzer soll deshalb seitens des Landes 

eine Eichensaatgutplantage angelegt und betrieben werden.  

Das Saatgut für die heimischen Baumarten wie Rotbuche, Kie-

fer, Bergahorn u.a. soll zur Qualitätssicherung in burgenländi-

schen Saatgutbeständen gewonnen werden. 

Maßnahmenplan: 

1.1.2021: Umset-
zung der Auffors-
tungsprämie  

61. Errichtung regionaler Abfallsammelstellen  

Mit dem Zusammenschluss aller Gemeinden des Burgenlan-

des zu einem landesweiten Abfallverband wurde im Jahr 1980 

der Grundstein für eine flächendeckende Abfallwirtschaft im 

Burgenland gelegt. Zweck der Verbandsgründung war es, im 

Maßnahmenplan:  

Bis Ende 2025: 
eine regionale Ab-
fallsammelstelle 
pro Bezirk 
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Landwirtschaft und Naturraum    

Ausgangslage: 

Nach der bereits erfolgreich vollzogenen Energie-Wende nimmt das Burgenland seit 

2019 auch die Bio-Wende in Angriff. Ziel ist es, das Bundesland Schritt für Schritt zu 

Burgenland ein effizientes, kostengünstiges und bürgernahes 

Abfallwirtschaftssystem zu installieren. In einem nächsten 

Schritt soll ganz im Sinne der Ressourcenschonung, Nachhal-

tigkeit und Kreislaufwirtschaft die Trennmoral im Burgenland 

weiter erhöht werden. Hierfür benötigt es neben einer geeigne-

ten Sammelstruktur und einer hocheffizienten Verwertungstech-

nologie auch den Zusammenhalt unserer Gemeinden. Das Bur-

genland weist derzeit bei der Abfallentsorgung, was die Haus-

abholung betrifft, gute Werte auf. Mit der Errichtung von regio-

nalen Abfallsammelstellen (RAS) durch den BMV soll die Trenn-

moral im Sinne der Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und 

Kreislaufwirtschaft forciert werden. Diese professionell geführ-

ten regionalen Abfallsammelstellen werden viele Dienstleistun-

gen, wie konsumentenfreundliche Öffnungszeiten, ein Mietwa-

genangebot, eine kompetente Beratung und eine großteils un-

entgeltliche Abgabe von sperrigen Abfällen und Altstoffen an-

bieten. Dadurch kommt es zu einer besseren Trennung der an-

gelieferten Abfälle und damit zu besseren Verwertungsmöglich-

keiten. Diesen gemeindeübergreifenden, modernen Zentren 

können sich die Gemeinden regional anschließen und die Er-

richtung und den Betrieb von eigenen Abfallsammelstellen 

gänzlich an den BMV übertragen. Damit fällt die organisatori-

sche und finanzielle Belastung für die Gemeinde zur Gänze 

weg. 
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einem Bio-Vorzeigeland in Europa zu machen. Durch die Stärkung der biologischen 

Landwirtschaft, die Schaffung neuer Ertragschancen für heimische Bauern, mit gesun-

dem Essen in Spitälern, Kindergärten und Schulen, Landesbetrieben, Sozialeinrichtun-

gen und Pflegeheimen, mit mehr Qualitätsbewusstsein und regionaler Wertschöpfung, 

mit dem Schutz der Gesundheit durch die konsequente Pestizid-Reduktion soll das Bur-

genland schrittweise zur Bio- Modellregion werden. 

62. Biowende forcieren, Bio-Verpflegung in Schulen und 

Kindergärten ausbauen   

In der abgelaufenen Legislaturperiode wurde im Kinderbil-

dungs- und betreuungsgesetz (KBBG) festgelegt, dass in den 

Elementarbildungseinrichtungen des Burgenlands bis Ende 

2021 ein Bio-Anteil in der Verpflegung der Kinder von 50 % und 

bis Ende 2024 eine 100%ige Versorgung mit Bio-Mahlzeiten si-

cherzustellen ist. Die Landesregierung bekennt sich zu diesem 

Beschluss des Landtages und wird die Gemeinden, Bildungs-

einrichtungen mit eigener Küche bzw. die Catering-Betriebe auf 

diesem Weg entsprechend unterstützen. Ganz konkret wird das 

�3�U�R�M�H�N�W���Ä�*�H�V�X�Q�G�H���.�L�Q�G�H�U�J�l�U�W�H�Q���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�V�³�����*�H�.�L�%�X�����X�P���G�L�H��

sen Schwerpunkt erweitert und werden noch im ersten Halbjahr 

2020 umfassende und kostenlose Beratungen und Unterstüt-

zungen, wie z.B. bei der Erstellung von Bio-Speiseplänen, in 

�=�X�V�D�P�P�H�Q�D�U�E�H�L�W���P�L�W�� �Ä�%�L�R�� �$�X�V�W�U�L�D�³���� �D�Q�J�H�E�R�W�H�Q���� �'�D�U�D�X�I�� �D�X�I�E�D�X��

end �Z�L�U�G�� �H�V�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �9�H�U�H�L�Q�� �Ä�*�H�Q�X�V�V- und Agrarmarketing 

�%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�³�� ���*�H�Q�X�V�V�� �%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G���� �X�Q�G�� �G�L�H�� �]�X�� �J�U�•�Q�G�H�Q�G�H�� �%�L�R-

Vermarktungsgesellschaft ergänzende und weiterführende Un-

terstützung geben. Weiters ist bis Ende 2020 die Umsetzung 

eines Fördermodells für die Essens-Lieferanten vorgesehen, 

um die Kosten für die notwendige Bio-Zertifizierung abzufedern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2020: Bio-Schwer-
punkt im Projekt 
�Ä�*�H�V�X�Q�G�H�� �.�L�Q�G�H�U��
�J�l�U�W�H�Q�³ 

2020: Ausarbei-
tung Umstiegsför-
dermaßnahmen für 
Verpfleger 

2021: 50 % Bio-An-
teil in Schulen und 
Kindergärten 

2024: 100 % Bio-
Anteil in Schulen 
und Kindergärten 

63. Bio-Vermarktungsgesellschaft Burgenland   Maßnahmenplan: 
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Um eine nachhaltige Versorgung der burgenländischen Bevöl-

kerung mit biologischen und regionalen Lebensmitteln sicherzu-

stellen, sollen kurze Versorgungsketten in der Produktion und 

Vermarktung von Bio-Lebensmitteln aufgebaut werden. Durch 

den Wegfall von Zwischenhändlern können hochwertige, biolo-

gische Lebensmittel zu fairen Preisen angeboten werden. Bis 

2021 soll daher ein praxistaugliches Modell für eine burgenlän-

dische Bio-Vermarktungsorganisation erarbeitet und Schritt für 

Schritt umgesetzt werden. Im ersten Schritt werden kurze Ver-

sorgungsketten für burgenländischen Bio-Erzeugnisse zwi-

schen Produzenten und Gemeinschaftsverpflegung (Kindergär-

ten, Schulen, landeseigene Betriebe, wie z.B. Krankenanstal-

ten) realisiert. In weiterer Folge soll die Vermarktungsgesell-

schaft auch gegenüber Endverbrauchern aktiv auftreten und 

etwa 24-h-Shops im Burgenland und in weiterer Folge im be-

nachbarten urbanen Raum eröffnen. Der erste 24-h-Shop, in 

dem ausschließlich Bio-Produkte aus dem Burgenland angebo-

ten werden, soll bereits Ende 2020 in Betrieb genommen wer-

den. 

1.10.2020: Schaf-
fung Modell einer 
regionalen Ver-
marktungsgesell-
schaft  

Ab 1.1.2021: Um-
setzung der  regio-
nalen Vermark-
tungsgesellschaft 
und Öffnung der 
24-h-Shops  

64. Evaluierung der Modalitäten der Landwirtschaftskam-

merwahl  

Um die Wahlbeteiligung bei der Landwirtschaftskammerwahl zu 

erhöhen, sollen die derzeitigen Modalitäten der Landwirt-

schaftskammerwahl evaluiert werden. Dazu wird auch ein Bun-

desländervergleich angestellt und eine stärkere Einbindung der 

Landwirtschaftskammer in die Abwicklung der Wahl geprüft. 

Nach Abschluss der Evaluierung soll ein Reformvorschlag erar-

beitet und bis 2022 umgesetzt werden. 

Maßnahmenplan: 

1.1.2022: In-Kraft-
Treten des Land-
wirtschaftskam-
mer- Gesetzes  
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65. Novelle des Jagdgesetzes  

Mit einer Novellierung des 2017 neu erlassenen Jagdrechts im 

Burgenland soll ein nächster Schritt in Sinne der Weidgerech-

tigkeit und des Tierschutzes, aber auch der Verwaltungsverein-

fachung im Burgenland gegangen werden. Ganz konkret wird 

ein Verbot des Aussetzens von Wildtieren und ein damit verbun-

denes Verbot der Jagd auf gezüchtetes und für die Jagd ausge-

setztes Federwild umgesetzt. Zur Bestandsstützung oder für 

wissenschaftliche Zwecke wird es aber auch in Zukunft unter 

Auflagen die Möglichkeit geben, heimische und vom Aussterben 

bedrohte bzw. bereits ausgestorbene Niederwildarten auszu-

setzen.  Weiters soll die maximale Anzahl der Jägerinnen und 

Jäger, die sich zu einer Jagdgesellschaft für die Pachtung einer 

Genossenschaftsjagd zusammenschließen können, erhöht 

werden. Dadurch sollen auch weniger finanzkräftige Jägerinnen 

und Jäger gemeinsam eine faire Chance bei der Vergabe von 

Genossenschaftsjagden haben. Außerdem soll die derzeit ver-

pflichtende Zwangsmitgliedschaft beim Burgenländischen Lan-

desjagdverband in eine freiwillige Mitgliedschaft umgewandelt 

werden und dessen Aufgaben als Interessensvertretung sollen 

neu definiert werden. Staatliche Aufgaben sollen direkt durch 

das Land vollzogen werden. Die Jagd im Burgenland soll weiter 

nur dann ausgeübt werden dürfen, wenn eine gültige Haftpflicht-

versicherung vorgewiesen werden kann. Diese soll in Zukunft 

aber sowohl über die Interessensvertretung als auch privat ab-

geschlossen werden können. Die Reform des Jagdgesetzes soll 

bis Ende 2020 umgesetzt werden.  

Maßnahmenplan:  

1.6.2020: Verbot 
des Aussetzens 
von Wildtieren  

 

Ende 2020: Rege-
lung der Ver-
bandsangelegen-
heiten   

66. Schutz der Schwarzwild-Population Maßnahmenplan;  
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Angesichts einer sich abzeichnenden Ausbreitung der afrikani-

schen Schweinepest (ASP) in Osteuropa wurde im Burgenland 

zum Schutz der Schwarzwild-Population bereits zu Präventi-

�R�Q�V�]�Z�H�F�N�H�Q���H�L�Q�H���Ä�7�D�V�N���)�R�U�F�H���$�6�3�³���H�L�Q�J�H�U�L�F�K�W�H�W�����G�L�H���L�Q���O�D�X�I�H�Q��

der Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit 

steht. Im Falle eines Seuchenausbruchs wird ein Landeskrisen-

plan durch die Veterinärverwaltung des Landes umgesetzt.  Im 

Rahmen einer weiteren Expertengruppe wird ein Maßnahmen-

plan ausgearbeitet werden, indem u.a. mögliche Präventivmaß-

nahmen evaluiert werden. Die Ergebnisse der Expertengruppe 

sollen bis Anfang Mai präsentiert werden. Weiters werden lau-

fend alle betroffenen Personengruppen (beispielsweise in der 

Landwirtschaft und der Jägerschaft) über den aktuellen Stand 

der Seuchenentwicklung informiert sowie auch das Österreichi-

sche Bundesheer, die Bundespolizei und die Tierkörperverwer-

�W�X�Q�J���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G���L�Q���G�L�H���Ä�7�$�6�.���)�R�U�F�H���$�6�3�³���P�L�W�H�L�Q�J�H�E�X�Q�G�H�Q�� 

1.5.2020: Vorstel-
lung Präventiv-
maßnahmen 

67. Novelle des Fischereigesetzes im Burgenland   

Fischer nehmen im Bereich Naturschutz, Gewässerpflege und 

Jugendarbeit wesentliche Aufgaben im Interesse des Gemein-

wohls wahr. Das Fischereirecht im Burgenland ist in seinem we-

sentlichen Inhalt seit 1949 in Geltung. Mit einer Reform des Fi-

schereigesetzes wird eine tierschutzkonforme Modernisierung 

und Harmonisierung mit den entsprechenden Gesetzen der an-

deren Bundesländer Österreichs einhergehen. Dies beinhaltet 

unter anderen eine sowohl zeitgemäße als auch fachlich opti-

male Ausbildung der Fischereiberechtigten im Burgenland, die 

einer gegenseitigen Anerkennung mit der in anderen Bundes-

ländern zugänglich ist. Um eine Vernetzung und Bündelung der 

Maßnahmenplan;  

Ende 2021: Umset-
zung Novelle Fi-
schereigesetz  
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Tourismus  

Ausgangslage: 

Das Burgenland ist eine der beliebtesten Tourismusdestinationen in Österreich und 

konnte 2016 erstmals die Marke von drei Millionen Nächtigungen pro Jahr überspringen. 

Mit rund acht Mio. Tagesgästen 2019 (davon rund sechs Mio. Shopping-Gästen) ist das 

Burgenland auch bei Tagestouristen sehr beliebt. Die Weiterentwicklung des Touris-

musstandorts Burgenland und des touristischen Angebots des Landes sollen die Wert-

schöpfung erhöhen. Es sollen Fördercalls forciert werden, die zeitlich beschränkt massive 

Förderunterstützung im KMU Bereich gewähren (z.B. qualitätsverbessernde Maßnahmen 

im Bereich Privatzimmervermieter, Kleinstbetrieben oder Kellerstöckl, Wirtshausoffen-

sive). Synergien zwischen Wein, Kulinarik, Tourismus, Natur, Kultur wollen wir künftig 

stärker nutzen. 

 

verschiedenen Interessenslagen im Bereich der Fischerei (Neu-

�V�L�H�G�O�H�U���6�H�H�I�L�V�F�K�H�U�����)�O�X�V�V�I�L�V�F�K�H�U�����7�H�L�F�K�I�L�V�F�K�H�U�����«�����]�X��erreichen, 

soll eine freiwillige, landesweite Interessensvertretung geschaf-

fen werden. Die Reform des Fischereigesetzes soll nach Prä-

sentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe bis Ende 2021 um-

gesetzt werden. 

68. Einführung einer Dachmarke Burgenland 

Das Ziel diese�U���/�D�Q�G�H�V�U�H�J�L�H�U�X�Q�J���L�V�W���H�V�����G�L�H���Ä�0�D�U�N�H���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�³��

stärker in den Köpfen der Menschen zu verankern und einen 

einheitlichen Außenauftritt für die Konsumenten sicherzustellen. 

Aus diesem Grund soll ein Prozess aufgesetzt werden, um eine 

zentrale Dachmarke Burgenland zu kreieren und anschließend 

 

Maßnahmenplan:  

2020: Aufsetzung 
breites Beteili-
gungsmodell für 
Markenprozess 
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zu vermarkten. Diese Dachmarke soll die Bereiche Tourismus, 

Weinwirtschaft und Landwirtschaft abdecken und künftig als 

Botschafter des Burgenlands bei nationalen und internationalen 

Konsumenten dienen.  

 1.10.2020: Finali-
sierung Dach-
marke und Präsen-
tation  

 

 

69. Einführung einer �Q�H�X�H�Q���ÄBurgenland-Card�³ zur Stärkung 

des Tagestourismus 

Um die touristische Vielfalt des Burgenlandes dem Gast künftig 

übersichtlicher zu präsentieren, strebt die Landesregierung die 

Zusammenführung aller aktuell vorhandenen Bonuskarten-Mo-

delle im burgenländischen Tourismus �L�Q���H�L�Q�H�U���Q�H�X�H�Q���Ä�%�X�U�J�H�Q��

land-�&�D�U�G�³���D�Q����Mit der Karte sollen attraktive Vergünstigungen 

bei teilnehmenden Partnerbetrieben möglich sein. Gleichzeitig 

soll ein einheitlicher Außenauftritt die Vermarktung des tages-

touristischen Angebots im Burgenland verbessern und neue 

Gäste-Schichten ansprechen. Zielsetzung ist insbesondere 

eine einheitliche Karte für alle Burgenländerinnen und Burgen-

länder  

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2021: Einfüh-
�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �Ä�%�X�U�J�H�Q��
land-�&�D�U�G�³�� 

70. Tourismus-Infrastruktur stationär und digital weiter aus-

bauen 

Um den erfolgreichen Weg im burgenländischen Tourismus 

weiter zu gehen, wollen wir die Qualität der heimischen Touris-

mus-Infrastruktur weiter stärken. Mit hochattraktiven Förderpa-

keten wollen wir insbesondere kleine Anbieter unterstützen �± 

und so die lokale Wertschöpfung im Land erhöhen. Wir wollen 

eine Qualitätsoffensive für kleine Beherbergungsbetriebe 

ebenso fördern wie den Ausbau gebietstypischer Kellerstöckel 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  
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im Südburgenland in attraktive Ferienhäuser, um so das au-

thentische Burgenland für den Gast noch besser erlebbar zu 

machen. Die mögliche Einführung zentraler Dienstleistungen 

wie Vermarktung, Reservierung, Reinigung und Instandhaltung 

soll geprüft werden, um im Privatzimmerbereich eine breite 

Qualitätsverbesserung zu erreichen. Und schließlich wollen wir 

eine Digitalisierungsoffensive anstoßen, damit unsere Betriebe 

auf das bevorzugte Buchungsverhalten ihrer Gäste noch besser 

eingehen können, was entscheidende Vorteile bringen kann. 

Attraktive Förder-
pakete für Quali-
tätsoffensive (lau-
fend) 

Evaluierung zent-
raler Dienstleistun-
gen für Privatzim-
mervermieter 

Förderung einer Di-
gitalisierungsoffen-
sive für heimische 
Betriebe (laufend) 

71. Touristische Fachkräfte gewinnen 

Der Tourismus ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Burgen-

lands Wirtschaft. Allerdings ist die Branche seit geraumer Zeit 

mit einem Fachkräftemangel konfrontiert. Um diesem Personal-

mangel entgegenzuwirken, wollen wir in die Ausbildung für 

Gastronomie und Hotellerie investieren, Kooperationen stärken 

und gleichzeitig mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen die At-

traktivität von Arbeitsplätzen in der Region stärker hervorstrei-

chen. Um gute Fachkräfte zu gewinnen, ist es jedoch auch von 

Bedeutung,  diese fair zu entlohnen �± entsprechend wollen wir 

den Mindestlohn weiter ausrollen (z.B. in der Therme Lutz-

mannsburg ab 1.1.2021). 

 

  

 

 

Maßnahmenplan:  

Tourismusschulen-
Offensive 

Stärkere Koopera-
tion zwischen Be-
rufsschulen & Tou-
rismusbetrieben 

 

72. Bekenntnis zum Tourismusbeirat  

Um die touristische Entwicklung des Burgenlands weiter voran-

zutreiben, halten wir am Tourismusbeirat fest. Die Mitglieder 
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des Fachbeirats des Burgenland Tourismus haben beruflich di-

rekt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun. Mit diesem Erfah-

rungsschatz aus der täglichen Praxis soll der Beirat weiterhin 

Impuls- und Ideengeber für die künftige strategische Ausrich-

tung des Tourismus im Burgenland sein.  

73. Masterplan Neusiedlersee; Freier Seezugang für Bevöl-

kerung und Gäste 

Die Region rund um den Neusiedler See ist landschaftlich, öko-

logisch, historisch und kulturell einzigartig. Seit 1989 hat sich 

diese Region verstärkt zu einer beliebten Tourismusdestination 

und Wohnregion entwickelt. Wir stellen die Welterberegion nicht 

unter eine Glashaube, sondern legen großen Wert auf die Ba-

lance zwischen der Erhaltung einer intakten Natur und einer po-

sitiven wirtschaftlichen Entwicklung. Mit einem umfassenden 

�Ä�0�D�V�W�H�U�S�O�D�Q�� �1�H�X�V�L�H�G�O�H�U�� �6�H�H�³���� �Z�H�O�F�K�H�U�� �V�R�Z�R�K�O�� �7�R�X�U�L�V�P�X�V�� �D�O�V��

auch die Mobilität mit einbezieht, übernehmen wir Verantwor-

tung, unter anderem das Naturjuwel Neusiedler See zu schüt-

zen sowie den freien Zugang und den unbehinderten Blick da-

rauf nicht auch für die kommenden Generationen zu erhalten. 

Die Landesregierung wird sich daher dafür einsetzen, dass der 

Privatisierung von Seeabschnitten Einhalt geboten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2021-2024: Aufset-
zung breites Betei-
ligungsmodell und 
Ausarbeitung Mas-
terplan Neusiedler-
see 

74. Modernisierung und Ökologisierung Neusiedlersee-

Schifffahrt 

Um den Neusiedlersee für Gäste künftig noch besser erlebbar 

zu machen, wollen wir die Schifffahrt am See modernisieren und 

gleichzeitig auf ökologische Kriterien künftig stärker Rücksicht 

nehmen.  Dazu wollen wir einen Prozess aufsetzen, um Anle-

gestellen zu reformieren, Fahrpläne besser abzustimmen und 

 

Maßnahmenplan:  

2021 bis 2024: 
Schrittweise  Um-
setzung  
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Bildung 

Ausgangslage: 

Bildung ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Die Mitglieder der burgenländi-

schen Landesregierung bekennen sich dazu, jedem Kind, jedem Jugendlichen, jedem 

Erwachsenen im Burgenland die gleichen Chancen und Möglichkeiten in der  Aus-

, Fort- und Weiterbildung zu bieten. Im burgenländischen Bildungsbereich steht die In-

dividualität des Einzelnen im Vordergrund. Durch Inklusion und Diversität erhalten Men-

schen mit besonderen Bedürfnissen eine chancengerechte Teilhabe an der Gesell-

schaft. Es gilt, Stärken zu fördern und Schwächen abzubauen. 

Im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung, Internationalisierung und Digitalisie-

rung ist es Aufgabe der Bildungspolitik, Lernende und Lehrende auf gesellschaftspoliti-

sche und berufliche Herausforderungen und die damit verbundenen Anforderungen 

bestmöglich vorzubereiten und auszubilden. 

Die Identitätsfindung sowie das Management und die Förderung eigener Fähigkeiten 

und Fertigkeiten rücken in den Mittelpunkt, auch im Hinblick auf die Berufsorientierung. 

Gelebte Transition, die das übergreifende Zusammenwirken von der Elementarpäda-

gogik über das Schulwesen bis hin zur tertiären Ausbildung in den Bereichen Pädago-

gische Hochschule, Fachhochschule Burgenland und der Burgenländischen Konferenz 

eine Qualitätsoffensive zu starten. Gleichzeitig wollen wir durch 

ein Verbot von privaten Motorbooten am Neusiedlersee sicher-

stellen, dass das ökologische Gleichgewicht am See künftig 

noch stärker berücksichtigt wird. Ausgenommen vom Verbot 

sind Rettung, Feuerwehr, Polizei. Bei der touristischen Nutzung 

und im Transportwesen wollen wir Anreize schaffen, um eine 

mittelfristige Umstellung auf alternative Antriebsformen zu errei-

chen.  
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der Erwachsenenbildung umfasst, soll einen verstärkten Austausch und Abstimmung 

der Bildungsinhalte dieser Institutionen zum Ziel haben.  

Das burgenländische Musikschulwerk ermöglicht unserer Bevölkerung eine musikali-

sche Ausbildung und schafft eine Basis zur Kulturgutpflege. Das Joseph Haydn Kon-

servatorium formt über Landesgrenzen hinaus hervorragende Musikerinnen und Musi-

ker. Dies gilt es zu verstärken und auszubauen.  

Die Mitglieder der burgenländischen Landesregierung bekennen sich zu einer gelebten 

Bildungspartnerschaft zwischen Kindern, SchülerInnen, Eltern, DirektorInnen und Pä-

dagogInnen, Lernenden und Lehrenden sowie den kooperierenden Institutionen. Ziel-

setzungen dieser Bildungspartnerschaft sind: 

75. Beibehaltung Gratiskindergarten/-kinderkrippe 

Der Kindergarten ist als erste Bildungseinrichtung ein elemen-

tarer Bestandteil der Kinderbildung und Kinderbetreuung im 

Burgenland. Mit der Einführung des Gratiskindergartens wurde 

ein sozialpolitischer Meilenstein gesetzt. Dieser soll bedarfsge-

recht weiterentwickelt und den Bedürfnissen angepasst wer-

den.  

 

Maßnahmenplan: 

Ende 2020: Evalu-
ierung und Novel-
lierung des Kin-
derbildungs- und 
Kinderbetreu-
ungsgesetzes  

76.  Schulversuch im Pflegebereich 

Um dem steigenden Bedarf an gut ausgebildetem Pflegeper-

sonal Rechnung zu tragen, soll die Ausbildung im Pflegebe-

reich gestärkt werden. Mit 1.9.2020 startet ein erstes Ausbil-

dungsprojekt auf schulischer Basis. Diese Kooperation der 

Handelsschulen Frauenkirchen und Oberwart mit der Schule 

für Sozial- und Betreuungsberufe (SOB) bildet den Grundstein 

für die Entwicklung eines neuen Schulmodells in enger Koope-

ration mit der Bildungsdirektion. An diesen Standorten sollen 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.9.2020: Schul-
versuch Frauen-
kirchen und OW: 
Handelsschule + 
Pflegeausbildung  
(4 Jahre) 



  

65 

 

Schüler sowohl eine HAS-Ausbildung als auch eine  Pflegeas-

sistenzausbildung  erhalten. Geplant ist, diesen Schulversuch 

auf 4 Jahre auszuweiten Die Diplomausbildung wird ab 2024 

durch das Bachelorstudium "Gesundheits- und Krankenpflege" 

an der FH Burgenland ersetzt. Studiengebühren fallen nicht an. 

1.9.2024: Einfüh-
rung Bachelorstu-
�G�L�X�P�� �Ä�*�H�V�X�Q�G��
heits- und Kran-
�N�H�Q�S�I�O�H�J�H�³ 

77. Verankerung der Personalhoheit für Kinderbildungs- 

und Kinderbetreuungseinrichtungen beim Land 

Der erste Burgenländische Gemeindegipfel war der Start-

schuss, um mit Vertretern der Kommunen Themen und Entlas-

tungsmaßnahmen für die Zukunft zu erläutern. Derzeit üben die 

burgenländischen Gemeinden sowie privaten Rechtsträger die 

Personalhoheit über die Bediensteten in den Kinderbildungs- 

und Kinderbetreuungseinrichtungen aus. Dies ist mit hohem 

Verwaltungsaufwand verbunden.  Der gesamte Personalstand 

in den elementaren Bildungseinrichtungen beläuft sich derzeit 

auf 1.576 Personen im Burgenland. Diese gliedern sich in 984 

Pädagoginnen und Pädagogen sowie 592 Helferinnen und Hel-

fer.  

Um die Gemeinden sowie privaten Rechtsträger zu entlasten, 

verfolgt das Land Burgenland das Ziel, den Gemeinden anzu-

bieten, in diesem Bereich die Dienst- und Fachaufsicht sowie 

die Personalhoheit und das Qualitätsmanagement zu überneh-

men. Qualitätssteigerungen sowie eine effiziente Personalbe-

wirtschaftung sollen die Gemeinden sowie privaten Rechtsträ-

ger unterstützen und eine flächendeckende Konsolidierung so-

wie den Ausbau des Betreuungsangebotes für die Burgenlän-

derinnen und Burgenländer sicherstellen. Daneben werden 

auch andere Maßnahmen notwendig sein, um die Gemeinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.6.2021: Präsen-
tation des Maß-
nahmenpakets mit 
den Gemeinden  
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entsprechend zu entlasten, diese werden in einer gemeinsa-

men Arbeitsgruppe mit den Gemeindevertretern definiert. 

(Siehe Punkt: Service für die Gemeinden)  

78. Gesunde Ernährung im Bildungsbereich 

Bewusste Ernährung und Bewegung stehen im Einklang mit ei-

nem gesunden Lebensstil. Das Land Burgenland bekennt sich 

zu dem öffentlichen Auftrag, im Bildungsbereich entspre-

chende Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Bewusstseins-

bildung für gesunde Ernährung durch biologische und regio-

nale Produkte sowie tägliche Bewegung sollen hierbei einen 

hohen Stellenwert einnehmen. (siehe Kapitel Landwirtschaft)  

 

Maßnahmenplan:  

Siehe Kapitel 
Landwirtschaft 

79. Mehr Sport und Bewegung im Bildungsbereich 

Die Förderung des Schulsports dient der Gesundheitsprophy-

laxe und Persönlichkeitsstärkung und bildet die Basis für den 

burgenländischen Breiten- und Spitzensport. Entsprechend 

wird die Landesregierung in den kommenden Jahren hier einen 

Schwerpunkt setzen: So soll die tägliche Turnstunde ausge-

baut werden. 2019 nahmen 78 % der Schulen und 69,4 % der 

Klassen teil. Die Durchführung erfolgt in Form einer unverbind-

lichen Übung bzw. als Freigegenstand. Dieser Anteil soll erhöht 

werden, gleichzeitig soll auch die Qualität verbessert werden: 

Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die Bewegungscoa-

ches (verpflichtender Erwerb des Schwimmhelferscheines) 

sind in Vorbereitung. Wir wollen die Kooperation mit den Dach- 

und Fachverbänden (Vereinen) stärken, Maßnahmen in der 

Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer setzen und 

Maßnahmenplan:  

1.9.2020: Tägliche 
Bewegungseinheit 
qualitativ und 
quantitativ aus-
bauen  

1.9.2020: Sport-
Zusatzausbildung 
für Primarstufe 
bzw. neuer Hoch-
schullehrgang für 
Bewegung und 
Sport  

2021: Start Sport-
mittelschulen 
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mindestens eine Sport-Mittelschule pro Bezirk etablieren, wo-

bei die jeweiligen Schwerpunkte untereinander zu koordinieren 

sind.  

 

80. Jedes Kind soll schwimmen können 

Im Rahmen der Bewegungsförderung wird sich die Landesre-

gierung dafür einsetzen, dass jedes Kind im Burgenland 

schwimmen lernt. Entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten 

wie Kostenverteilung bzw. Subventionen sollen rasch evaluiert 

werden mit dem Ziel, bis 2023 ein attraktives Angebot zu schaf-

fen.  

Maßnahmenplan:  

Umsetzung 
Schwimmkurs für 
alle Pflichtschul-
kinder bis 2023 

81. Frühstück in Volksschulen 

Das Land Burgenland möchte es den Schülerinnen und Schü-

lern der Volksschulen ermöglichen, dass Kinder täglich ein ge-

sundes Frühstück einnehmen können. Hierzu werden unter-

schiedliche Modelle mit den Schulen und Gemeinden ausgear-

beitet. Ziel dieser Initiative ist es, dass Kinder fit in den Unter-

richt starten. Zudem trägt diese Maßnahme zur Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. 

:  

 

 

Maßnahmenplan: 

1.9.2021: Start  
Frühstück in VS 

82. Absicherung Keramikschule in Stoob 

Die Fachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob steht seit 

vielen Jahren für solide handwerkliche Ausbildung und Gestal-

tung. Als einzige Schule Österreichs, die als berufsbildende 

mittlere Schule Techniken und handwerkliche Fertigkeiten der 

Keramik, des Platten- und Fliesenlegens und des Ofenbaus 

 



  

68 

 

vermittelt, hat die Schule ein klares Alleinstellungsmerkmal. 

Ziel ist es, diesen Schulstandort weiterhin abzusichern.  

83. Naturraum Burgenland vermitteln 

Das Land Burgenland bekennt sich dazu, den Naturraum Bur-

genland unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Nach-

haltigkeit in allen Bildungseinrichtungen pädagogisch, organi-

satorisch und inhaltlich verstärkt zu positionieren.  

�x Sensibilisierung des Klimaschutzgedankens 

�x Ausrichtung der Bildungseinrichtungen auf Naturpark-

schulen und -kindergärten 

�x Biologische und nachhaltige Zubereitung der Verpfle-

gung für Kinder 

�x Klimabündnisschulen 

�x Umweltgütesiegel für Schulen 

�x Entwicklung eines Gütesiegels Naturraum Burgenland 

für die Verleihung an burgenländische Schulen 

�x Einrichtung einer koordinierenden Stelle zur Umsetzung 

des Lernraums Natur 

2019 gab es im Burgenland 111 Bildungseinrichtungen mit ei-

nem Naturraum-Schwerpunkt. Ziel ist es, dass bis zum Ende 

des Jahres 2023 hundert Prozent der burgenländischen Pflicht-

schulen mindestens einen Schwerpunkt aus dem Bereich Lern-

raum Natur etabliert haben. Im Zuge dieser Projekte werden im 

Rahmen des Lehrplans Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit, Öko-

logie, Regionalität, Klima- und Umweltschutz und biologische 

Ernährung in eigenen Unterrichtsstunden gesetzt. Unterstützt 

werden Pädagoginnen und Pädagogen mit Unterrichtsszena-

rien auf den burgenländischen Lernplattformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2020-2023: Lau-
fender Ausbau der 
Anzahl der Bil-
dungseinrichtun-
gen mit zumindest 
einem Schwer-
punkt Naturraum 
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84. Mehrsprachigkeit stärken: Volksgruppensprachen, 

Mundart, Englisch 

Die Förderung der Mehrsprachigkeit, unter besonderer Berück-

sichtigung der Minderheitensprachen, ist ein wesentlicher Be-

standteil des Bildungswesens im Burgenland. Daher soll die 

Bewusstseinsbildung für regionale Kultur, zu der auch die 

Volksgruppen-Sprachen gehören, in der Schule fortgesetzt 

werden.  

Gleichzeitig wollen wir in Bezug auf die regionale Herkunft auch 

ein klares Bekenntnis zur Mundart abgeben. Ziel ist eine Sen-

sibilisierung für die Eigenheiten und die Herkunft der Mundart 

als Beitrag zur Identitätsstiftung.  

Hinsichtlich der zunehmenden Globalisierung und Internationa-

lisierung wird zudem der Fokus auf die Welt- und Wirtschafts-

sprache Englisch gelegt. Im Zuge einer frühen Sprachförde-

rung soll bereits im Kindergarten als Vorbereitung für Englisch 

in der Volksschule das spielerische Erlernen von Fremdspra-

chen, speziell Englisch in der Elementarpädagogik, verstärkt 

werden. Im Volksschulbereich soll der 2019 eingeführte zu-

sätzliche Englischunterricht Ende 2020 evaluiert werden.  Un-

terstützung erfolgt durch die Pädagogische Hochschule mittels 

Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen in der frühen Sprachför-

derung. Der Unterricht in der Volksgruppensprache als durch-

gängiges sprachliches Bildungsangebot bleibt ein wesentlicher 

Bildungsbestandteil im Burgenland.  

 

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020:  Eva-
luierung des Eng-
lischunterrichts in 
der Volksschule 

Erstellung Kompe-
tenzkatalog für 
den Übergang von 
Volksschule in die 
Sekundarstufe 1   

Frühe Sprachför-
derung im Kinder-
garten 

Attraktivierung 
des Unterrichts in 
den Volksgrup-
pensprachen mit 
besonderem Fo-
kus auf die Über-
gänge 

Erwachsenenbil-
dung als Fort-, 
Weiterbildungs-  
oder Integrations-
maßnahmen 

85.  Internationalisierung vorantreiben  
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Eine europaweite, globale und immer mehr vernetzte Wirtschaft 

erfordert eine weitere Vertiefung und den Ausbau internationa-

ler Verbindungen und Netzwerke. Das Land Burgenland be-

kennt sich zu dem Ziel, möglichst vielen Jugendlichen einen 

Schüleraustausch zu ermöglichen. Hierbei sollen die Erasmus 

Plus-Projekte der Europäischen Union effizient genutzt werden.  

Maßnahmenplan:  

Forcierung internati-
onaler Schüleraus-
tauschprogramme 
(ab sofort) 

Forcierung der In-
ternationalisierung 
von Studierenden 
durch verstärkte 
Nutzung von EU-
Programmen wie 
Erasmus Plus.  

86. Inklusion und Antidiskriminierung 

Das Land Burgenland bekennt sich zu einem inklusiven Bil-

dungssystem mit gleichen Rechten für alle Menschen. Inklu-

sion ist als übergreifendes pädagogisches Prinzip in allen Bil-

dungsbereichen verankert und umfasst:   

�x Fachbereich für Inklusion und Sonderpädagogik  

�x Geschlechtergerechtigkeit 

�x Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit besonde-

ren Bedürfnissen 

�x Begabungs- und Exzellenzförderung 

 

87. Psychische Gesundheit, Gewaltprävention und 

Schulsozialarbeit 

Durch den verstärkten Einsatz von Schulsozialarbeiterinnen 

und Schulsozialarbeitern sowie der gezielten Setzung von 

Maßnahmen sollen junge Menschen in ihrer individuellen, so-

zialen, schulischen und beruflichen Entwicklung gefördert wer-

Maßnahmenplan:  

Landesweite Ge-
waltpräventions-
strategie 

Ausbau der psycho-
logischen und 
schulärztlichen Un-
terstützung 

 



  

71 

 

den. Diese Initiative stellt sicher, dass zudem Erziehungsbe-

rechtigte sowie Pädagoginnen und Pädagogen beratend unter-

stützt werden. 

88. Schüler auf die Digitalisierung vorbereiten 

Die österreichweite Themenführerschaft im Bereich der Digita-

lisierung soll weiter gestärkt und ausgebaut werden. Lernplatt-

formen dienen als zentrale Steuerungselemente der digitalen 

Lehr- und Lernszenarien. Diese sollen laufend angepasst und 

weiterentwickelt werden. Der Einsatz digitaler Medien sichert 

eine Stärkung dieser Kompetenzen. Ein breiter Mix an Maß-

nahmen soll helfen, von den Chancen der Digitalisierung zu 

profitieren.   

�x So wollen wir MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaften und Technik) im Rahmen der Schul-

autonomie künftig forcieren. Durch die Bereitstellung 

von Hardware wie Tablets und EduPens wollen wir mög-

lichst vielen Schülerinnen und Schülern den digitalen 

Zugang erleichtern.  

�x �*�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J���V�R�O�O�H�Q���Ä�&�R�G�L�Q�J- �X�Q�G���5�R�E�R�W�L�N�³-Schwerpunkte 

an bis zu 40 Schulen im Burgenland etabliert werden. 

�Ä�&�R�G�L�Q�J�� �X�Q�G�� �5�R�E�R�W�L�N�³�� �V�R�O�O�� �6�F�K�•�O�H�U�L�Q�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �6�F�K�•�O�H�U�Q��

der burgenländischen Pflichtschulen die Möglichkeit ei-

ner profunden und kritischen Auseinandersetzung mit 

der Digitalisierung und der technologischen Entwicklung 

geben. Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler 

der Volksschule ein Verständnis für die Herausforderun-

gen der digitalen Welt entwickelt.  

�x Wir wollen aber auch über die Herausforderungen im 

Umgang mit der Digitalisierung informieren und werden 

 

Maßnahmenplan:  

Aus- und Fortbil-
dung der Pädago-
gInnen im Bereich 
der Digitalisierung 
(ab sofort) 

Anschaffung von 
Tablets für öffentli-
che Pflichtschulen 

1.9.2020: Initiative 
�Ä�6�D�I�H�U�� �,�Q�W�H�U�Q�H�W�³�� �D�O�V��
Schwerpunkt  

1.9.2020:  �Ä�(�O�W�H�U�Q-
App�³ für Kinderkrip-
pen und �± gärten  
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�D�E�� ���������� �H�L�Q�H�� �,�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �Ä�6�D�I�H�U�� �,�Q�W�H�U�Q�H�W�³�� �D�Q�� �G�H�Q�� �3�I�O�L�F�K�W��

schulen starten.  

�x �'�X�U�F�K�� �G�L�H�� �(�L�Q�I�•�K�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �Ä�(�O�W�H�U�Q-�$�S�S�³�� �Z�R�O�O�H�Q�� �Z�L�U�� �G�L�H��

Digitalisierung nützen, um die Kommunikation zwischen 

Bildungsrichtung und Eltern zu stärken. Anwendungsbe-

reiche der App sind beispielsweise ein digitales Mittei-

lungsheft, Krankmeldungen oder Information über Es-

senspläne.  

 

89. Stärkung des Musikschulwesens 

Musik leistet einen großen Beitrag zur kognitiven Entwicklung 

von Heranwachsenden. Entsprechend wollen wir die Musikali-

tät von Kindern und Jugendlichen fördern und unterstützen. 

Durch eine engere Kooperation zwischen Musikschulen und 

Pflichtschulen wollen wir erreichen, dass künftig jedes burgen-

ländische Pflichtschulkind in Kooperation mit den Musikschu-

len Musikinstrumente kennen lernen kann.  Durch eine Novel-

lierung des Musikschulförderungsgesetzes wollen wir die Mu-

sikschulen finanziell stärken: Das Gesetz aus dem Jahr 1993 

soll den geänderten Erfordernissen der Musikausbildung und 

des Bildungswesens angepasst werden, insbesondere die 

Stellung der Sitz- und Unterrichtsgemeinden verbessert wer-

den (Beitrag der Wohnsitzgemeinden). Und schließlich soll das 

sehr erfolgreiche Jugendsinfonieorchester Burgenland durch 

ein Jugendblasorchester ergänzt werden. Die Intensivierung 

der Bläserförderung ist auch für die Heranbildung des Nach-

wuchses der Musikvereine wichtig. 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.1.2021: Aktuali-
sierung/Novellie-
rung des Burgen-
ländischen Musik-
schulförderungsge-
setzes  

2021: Etablierung 
Jugendorchester-
Plattform 

Ab 2022: Enge Ko-
operation des Mu-
sikschulwesens mit 
den Pflichtschulen 
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90. Stärkere Berufsorientierung und Ausbau Fachkräf-

teausbildung  

Das Burgenland garantiert eine zeitgemäße, hochwertige und 

entwicklungsorientierte Facharbeiterausbildung. In Zusam-

menarbeit mit den Sozialpartnern, Vertretern der Wirtschaft 

und Industrie soll hierbei die Berufsorientierung von den Schu-

len bis hin zur Erwachsenenbildung im Burgenland intensiviert 

werden. Das bewährte Modell der überbetrieblichen Lehrwerk-

stätten soll langfristig finanziell abgesichert werden. Hierzu 

sind Partnerschaften mit heimischen Unternehmungen anzu-

denken und Wirtschaftsförderungen an Sozialkriterien zu knüp-

fen. Arbeitgeber sollen bei einem Ausbau des Aus- und Weiter-

bildungsangebotes sowie in der Lehrlingsentwicklung unter-

stützt werden. Zwei burgenländische Ausbildungszentren für 

Fachkräfte sollen Qualifizierungsmaßnahmen bündeln. Der 

Standort Jugend am Werk in Rotenturm gilt hier als Beispiel – 

siehe Kapitel Arbeit.  

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.1.2021: Erstellung 
eines interdiszipli-
nären Konzeptes 
zur Berufsorientie-
rung 

1.9.2021: Umset-
zung des interdis-
ziplinären Konzep-
tes zur Berufsorien-
tierung 

 

91. Demokratieoffensive: Politische Bildung in Schulen 

Die Basis eines homogenen Zusammenlebens ist ein ausge-

prägtes Demokratieverständnis in der Bevölkerung. Um dieses 

weiter zu stärken und die gesellschaftlichen Werte zu vermit-

teln, sollen gezielte Maßnahmen in Kooperation mit dem Land 

Burgenland in allen Bildungsinstitutionen gesetzt werden. Zur 

Stärkung der politischen Bildung bei Burgenlands Schülerinnen 

und Schülern soll daher ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, 

um auf die Teilnahme am politischen Leben vorzubereiten. 

Maßnahmenplan:  

Fortführung der 
bestehenden Pro-
jekte mit dem bur-
genländischen 
Landtag (laufend) 

Ab 1.9.2021:Aus-
arbeitung alters-
entsprechender 
Unterlagen für die 
Sekundarstufe 1  
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92. Moderne Bildungs- und Schulverwaltung 

Das Land Burgenland forciert eine moderne und gut struktu-

rierte Bildungs- und Schulverwaltung durch Schaffung von Ver-

waltungseinheiten sowie den Einsatz neuer Informationstech-

nologien. Durch diese Bündelung der Verwaltung an zentralen 

Standorten sollen Synergien genützt und kleine Schulstandorte 

abgesichert werden.  

 

Maßnahmenplan:  

1.9.2020: Schaf-
fung von effizien-
ten Verwaltungs-
einheiten (Cluster) 

Entlastung des 
Schulpersonals 
von bürokrati-
schen Arbeiten 

93. Stärkung der Erwachsenenbildung  

Unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens erfahren die ter-

tiären Ausbildungseinrichtungen im Burgenland einen stetigen 

Zuwachs. Sie sind Garant für gute Zukunftschancen der Men-

schen und sichern eine positive Entwicklung des Wirtschafts-

standortes Burgenland. Das Burgenland bekennt sich zur in-

tensiven Stärkung der Initiative Erwachsenenbildung mit leist-

baren und wohnortnahen Grundangeboten für alle und einer 

entsprechenden Informations-, Motivations- und Sensibilisie-

rungsarbeit zum Abbau von Bildungsbarrieren. Unser Ziel ist 

lebensbegleitendes Lernen auf hohem Niveau. Wissen wird im-

�P�H�U���U�D�V�F�K�H�U���Ä�•�E�H�U�K�R�O�W�³�����'�D�K�H�U���L�V�W���H�V���Z�L�F�K�W�L�J���± auf allen Ebenen 

lebensbegleitendes Lernen auszubauen und zu fördern. Wer 

ein �Ä�:�L�V�V�H�Q�V-�8�S�G�D�W�H�³�� �E�U�D�X�F�K�W���� �V�R�O�O�� �G�D�]�X�� �D�X�F�K�� �0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q��

vorfinden. Wir wollen Maßnahmen der Aus-, Um- und Weiter-

bildung ebenso stärken wie akademische Lehrgänge zur Wei-

terbildung. Dazu machen wir Förderinstrumente noch treffsi-

�F�K�H�U�H�U���X�Q�G���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�Q���G�L�H���Ä�4�X�Dlifikationsförderung des Burgen-

 

Maßnahmenplan:  

Ab 1.9.2020: Be-
darfsgerechte Er-
weiterung des 
Studienangebots 
der Pädagogi-
schen Hochschule 
und Fachhoch-
schule Burgen-
land  

Umsetzung Le-
benslanges Ler-
nen �± �Ä�/�L�I�H-long 
Learning Strate-
�J�L�H�³ (laufend) 

9.2020: Einfüh-
rung kostenlose 
Studienberechti-
gungsprüfung an 
den burgenländi-
schen FH-Stand-
orten 
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�O�D�Q�G�H�V�³�� �H�Q�J�D�J�L�H�U�W�� �Z�H�L�W�H�U. Eine kostenlose Studienberechti-

gungsprüfung wird ab September 2020 an den Fachhochschu-

len im Burgenland angeboten.  

 

94. Aufwertung des Joseph Haydn Konservatoriums  

Das Joseph Haydn Konservatorium ist organisatorisch ein Teil 

des Referates Kultur des Amtes der Burgenländischen Landes-

regierung. Der Status als Landesdienststelle ist aus vielerlei 

Gründen nicht mehr zeitgemäß. So erwachsen den Burgenlän-

derinnen und Burgenländern nach der derzeitigen Struktur bei 

der akademischen Ausbildung Nachteile aufgrund der fehlen-

den Akzeptanz innerhalb des Bologna-Systems. Daher ist das 

Land Burgenland bemüht und verfolgt das konkrete Ziel, das 

Joseph Haydn Konservatorium in den nächsten Jahren aufzu-

werten. Geplant ist eine Überführung des Haydn-Konservatori-

ums in eine Privatuniversität oder Fachhochschule, um künftig 

ein attraktives Bachelor- und Masterstudium anbieten zu kön-

nen. Die Landesregierung ist bestrebt, bis Ende 2020 die bun-

desgesetzlichen Vorgaben zu evaluieren und eine Entschei-

dung herbeizuführen.  

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: Kon-
kretisierung für 
Haydn-Konserva-
torium, ob Privat-
uni oder FH  

95. Fachhochschulen weiter ausbauen 

Die Fachhochschule hat sich seit ihrer Gründung vor 25 Jahren 

zu einer einzigartigen Erfolgs-Story entwickelt. Heute studieren 

an der FH Burgenland über 4.400 junge Menschen in fast 50 

verschiedenen Studiengängen und Master-�/�H�K�U�J�l�Q�J�H�Q���� �Ä�6�W�X��

�G�L�H�U�H�Q���L�P���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�³���V�R�O�O���N�•�Q�I�W�L�J���Q�R�F�K���P�H�K�U���5�D�X�P���X�Q�G���H�L�Q�H��

moderne, attraktive Infrastruktur geboten werden. Deshalb in-

vestieren wir in zwei Phasen 27,4 Mio. Euro in den Campus in 

Maßnahmenplan:  

Ausbau FH-Cam-
pus Pinkafeld (ab 
sofort) 

2022: Fertigstel-
lung Campus FH 
Pinkafeld �± Bau-
phase 1 
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Pinkafeld und bauen das Studienzentrum zu einem nachhalti-

gen, qualitätsorientierten Campus aus.  Für den Standort Ei-

senstadt wollen wir Entwicklungsszenarien erarbeiten, um wei-

tere Studiengänge zu ermöglichen sowie mögliche Synergien 

im Hochschulbereich zu eröffnen. Damit bauen wir Zukunfts-

chancen für junge Menschen aus, stärken das Burgenland und 

die Wirtschaft in der Region. Es sollen damit weitere Be-

triebsansiedlungen unterstützt und für GründerInnen (Start-

ups) geeignete Möglichkeiten geschaffen werden. Wir wollen 

auch nachhaltige Forschung dadurch ankurbeln und �± in jenen 

für das Land Burgenland besonders wichtigen Bereichen �± 

durch die Etablierung eines Josef Ressel-Zentrums bzw. die 

Einrichtung von Stiftungsprofessuren den Kompetenzaufbau- 

und Ausbau an der Fachhochschule Burgenland stärken.  

Ausarbeitung Ent-
wicklungsszena-
rien für den Stand-
ort Eisenstadt 

Einrichtung von 
Stiftungsprofessu-
ren 

 

96. Erweiterung des Studienangebots 

Digitalisierung, Industrie 4.0, Klimawandel oder die großen 

Herausforderungen in der Gesundheits- und Sozialpolitik kön-

nen nur dann aktiv gestaltet werden, wenn zu den erforderli-

chen Fachkräften auch die notwendigen Expertinnen und Ex-

perten bzw. Fachkräfte zur Verfügung stehen. Wir wollen daher 

�± in Abstimmung mit der Österreichischen Bundesregierung �± 

einen weiteren Ausbau des Studienangebots an der FH Bur-

genland voranbringen �± insbesondere:  

�x in technischen Disziplinen, wie z. B. Gebäudetechnik 

und -automation, Energie- und Umweltmanagement, 

Mobilität, Nachhaltigkeit sowie Elektrotechnik; 

�x in der Informatik mit besonderen Schwerpunkt auf Digi-

talisierung sowie  

Maßnahmenplan:  

Abstimmung zu 
Ausbau des Studi-
enangebots mit 
dem Bund (lau-
fend) 

Verbesserung der  
Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und 
Aus- bzw. Weiter-
bildung durch 
neue Formen der 
Lehre im Zusam-
menhang mit Digi-
talisierung  

Weiterer Ausbau 
von kooperativen 
PhD- und Dokto-
ratsprogrammen 
mit nationalen und 
internationalen 
Universitäten 
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�x in der Sozialen Arbeit durch die Etablierung eines Mas-

ter-Studienganges,  

�x in den Gesundheitsberufen mit einem Schwerpunkt auf 

die gehobene Pflegeausbildung sowie Spezialisierung 

in der Gesundheits- und Krankenpflege und in  

�x wirtschaftswissenschaftlichen Feldern, mit Hinblick auf 

Ausbildungen im Bereich kreislaufwirtschaftlicher 

Schwerpunkte sowie Digitalisierung.  

97. Keine Studiengebühren.  

An der FH Burgenland werden seit der Gründung keine Stu-

diengebühren eingehoben. Sie zählt damit zu den wenigen 

Hochschulen in Österreich, die dieses Prinzip aus Überzeu-

gung hochhält. Das führt zu einer deutlich besseren sozialen 

Durchlässigkeit in der tertiären Bildung und zu mehr Chancen 

für junge Menschen, insbesondere auch aus dem Burgenland. 

Wir schließen daher auch weiterhin Studiengebühren im Be-

reich der ordentlichen Studien dezidiert aus, weil wir im Bur-

genland den freien Hochschulzugang für besonders wichtig 

halten. Um ein Studium absolvieren zu können, sollen aus-

schließlich Begabung, Fleiß und Zielstrebigkeit zählen.  

 

98. Studium für FacharbeiterInnen fördern, MedizinerIn-

nen-Förderung, upgrade-Angebote. 

Wir wollen auch für jene, die �± aus welchen Gründen immer �± 

�•�E�H�U�� �N�H�L�Q�H�� �Ä�N�O�D�V�V�L�V�F�K�H�³�� �0�D�W�X�U�D�� �Y�H�U�I�•�J�H�Q�� �X�Q�G�� �I�•�U�� �M�X�Q�J�H�� �0�H�Q��

schen, die erfolgreich eine Lehre absolviert haben, den Zugang 

zu einem Hochschulstudium eröffnen bzw. die Aufnahme an 

Universitäten, insbesondere in den Richtungen Medizin, Heb-

ammen und in Gesundheitsdisziplinen, erleichtern. Dafür 

Maßnahmenpaket 

Ab 1.9.2020: Kos-
tenloses Angebot 
der Studiumbe-
rechtigungsprü-
fung  an den FH-
Standorten im 
Burgenland  
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�E�D�X�H�Q�� �Z�L�U�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�� �Ä�9�R�U�E�H�U�H�L�W�X�Q�J�V�N�X�U�V�H�³�� �X�Q�G�� �6�W�X�G�L�H�Q�E�H��

rechtigungs-Angebote direkt an der FH Burgenland aus, um die 

Basis für ein erfolgreiches Studium zu schaffen. Wir wollen 

qualitätsvolle Vorbereitungslehrgänge für Aufnahmeverfahren 

an Medizinuniversitäten sowie Hochschulen für Gesundheits-

berufe bzw. in medizinisch-technischen Bereichen etablieren. 

�0�L�W�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q�� �Ä�X�S�J�U�D�G�H-�/�H�K�U�J�l�Q�J�H�Q�³�� �V�R�O�O�H�Q�� �V�S�H�]�L�H�O�O�� �L�Q�� �G�H�U��

Gesundheits- und Krankenpflege weitere Anreize geschaffen 

werden, um die Kompetenzen von Fachpersonal im gehobe-

nen Dienst zu erweitern und die Bindung an den Berufszweig 

zu stärken. 

99. Akademie Burgenland stärken für effiziente öffentliche 

Verwaltung 

Eine schlanke, effiziente Dienstleistung im Landesbereich, in 

den Bezirkshauptmannschaften, in den Gemeinden und in den 

öffentlichen Betrieben braucht bestens ausgebildete Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. In den letzten Jahren ist mit der Aka-

demie Burgenland an der FH B�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G���H�L�Q�H���E�H�V�R�Q�G�H�U�H���Ä�%�L�O��

�G�X�Q�J�V�V�F�K�P�L�H�G�H�³���D�X�I�J�H�E�D�X�W���Z�R�U�G�H�Q�����0�L�W���L�K�U�H�P���$�X�V�E�L�O�G�X�Q�J�V�S�U�R��

gramm wird die Basis für eine kompetente, unbürokratische 

und rasche Leistung für Bürgerinnen und Bürger geschaffen. 

Wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten 

öffentlichen Bereich zielgerichtet, nachhaltig und noch besser, 

aus- und weiterbilden. Dafür bauen wir die Angebote aus und 

nutzen dabei vermehrt auch digitale Möglichkeiten und Online-

Formate. Damit stellen wir bürgernahe Dienstleistungen für die 

Bevölkerung sicher. Wir betonen dabei insbesondere Ausbil-

dungsmaßnahmen für Führungskräfte und Nachwuchskräfte 

für künftige Führungsaufgaben und stärken damit eine Füh-

rungskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
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100. Mehr Frauen in die Technik 

In den verschiedenen Disziplinen der Technik und insbeson-

dere in der Informatik fehlen bestens ausgebildete Fachkräfte 

und Expertinnen und Experten. Gleichzeitig sehen wir, dass 

der Anteil von Frauen in diesen Berufen �± noch immer �± deut-

lich unterdurchschnittlich ist. Wir wollen daher Mädchen und 

junge Frauen über technische Berufe noch besser informieren 

und geeignete Förderprogramme entwickeln, die ihnen den Zu-

gang zu technischen Ausbildungen erleichtert. Wir vertiefen die 

Durchlässigkeit zwischen Schulen und hochschulischen Ein-

richtungen �± etwa durch Wettbewerbe, Kooperationen und die 

engere Zusammenarbeit in Lehre und Forschung zwischen 

den institutionellen Akteuren.  
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Sport  

Ausgangslage:  

  

Sport und Bewegung sind die Schlüssel zu einem gesunden und ausgeglichenen Le-

ben. Rund 60 % der Bevölkerung gelten als inaktiv, das heißt sie bewegen sich weniger 

als einmal pro Woche. Ziel ist es, dieser Schieflage mit neuen Impulsen im Bewegungs- 

und Sportbereich entgegen zu treten.  

Die burgenländische Landesregierung ist davon überzeugt, dass über einen möglichst 

frühen Bewegungsansatz im Kindergarten- und Schulbereich ein wesentlicher Beitrag 

zu einem besseren Körperbewusstsein, dadurch ein größeres Publikum für den Brei-

tensport und letztendlich ein größeres Potenzial für den Spitzensport entsteht. Wir er-

kennen die positiven Effekte einer aktiven Lebensgestaltung und begreifen Sport als 

Schlüsselressort für alle Burgenländerinnen und Burgenländer. Gemeinsam mit den 

Vereinen und den Dach- und Fachverbänden wollen wir für mehr Bewegung im Bur-

genland sorgen. 

101. �$�X�V�E�D�X���G�H�U���,�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P���L�Q���%�H�Z�H�J�X�Q�J�³���± 

Leitveranstaltungen gezielt fördern 

�Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P���L�Q���%�H�Z�H�J�X�Q�J�³���V�R�O�O���M�H�Q�H�Q���7�H�L�O���G�H�U���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J, der 

sich weniger als einmal pro Woche bewegt, zu mehr Aktivität 

animieren. Bewegung ist mehr als gezielte sportliche Leistun-

gen. Nicht alle Menschen betreiben Sport auf hohem Niveau, 

aber bewegen sollten sich alle.  

�+�L�H�U�•�E�H�U�� �V�R�O�O�� �Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P�� �L�Q�� �%�H�Z�H�J�X�Q�J�³��informieren und Be-

wusstsein schaffen. Dazu werden in regelmäßigen Abständen 

Impulse gesetzt, um Menschen generationenübergreifend �± von 

den Jüngsten bis zur älteren Generation �± für Bewegung zu be-

Maßnahmenplan 

Oktober 2020: 
Ausbau der Initia-
t�L�Y�H�� �Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P��
�L�Q���%�H�Z�H�J�X�Q�J�³ 

2021: Tag der 
Bewegung und 
des Sports 

Herbst 2020: Leit-
veranstaltungen 
im Sport definie-
ren und gezielt 
fördern 
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geistern. Unser Zugang dabei ist es eine möglichst nieder-

schwellige Animation zu einem aktiven Leben zu finden. Die 

�'�D�F�K�P�D�U�N�H�� �Ä�*�H�P�H�L�Q�V�D�P�� �L�Q�� �%�H�Z�H�J�X�Q�J�³�� �V�R�O�O�� �D�X�I�� �D�O�O�H�� �%�H�U�H�L�F�K�H����

die Aktivität fördern ausgedehnt werden. Die Sportdach- und 

Fachverbände werden dazu eingeladen mitzutun. Ein Tag der 

�Ä�%�H�Z�H�J�X�Q�J���X�Q�G���G�H�V���6�S�R�U�W�V�³���X�Q�G���Z�H�L�W�H�U�H���U�H�J�L�R�Q�D�O�H���%�H�Z�H�J�X�Q�J�V��

�L�P�S�X�O�V�H�� �V�R�O�O�H�Q�� �K�L�Q�N�•�Q�I�W�L�J�� �$�Q�U�H�L�]�H�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �Ä�H�U�V�W�H�Q�� �6�F�K�U�L�W�W�³�� �V�H�L�Q����

Leitveranstaltungen mit nachhaltigem Nutzen für das Burgen-

land sollen definiert und gezielt unterstützt werden. 

102. Tägliche Turnstunde als Basis für mehr Bewegung 

Als Grundlage dafür soll die tägliche Turnstunde ausgebaut 

werden (siehe Kapitel Bildung). Parallel dazu läuft seit einigen 

Jahren das Projekt URFIT, das in Kooperation mit den örtlichen 

Vereinen, den Verbänden und Dachverbänden im Rahmen der 

Nachmittagsbetreuung umgesetzt wird. Nach einer Evaluierung 

sollen Parallelstrukturen vermieden werden. Diese Überlegun-

gen sollen in ein Gesamtkonzept mit einfließen. Zudem wollen 

wir mit Schwimmen einen neuen Schwerpunkt setzen �± nicht 

nur der Sicherheit wegen, sondern auch als Basis für den 

Schwimmsport insgesamt. (siehe Kapitel Bildung) 

Maßnahmenplan 

1.9.2020: Aus-
weitung der tägli-
chen Turnstunde 

1.9.2020: Ge-
samtkonzept für 
mehr Bewegung 

Ende 2020: Hal-
lenbad-Lösung 
mit den Standort-
Gemeinden 

 

103. Roadshows fördern Talente 

Da jedes Kind bestimmte Talente hat bzw. individuell angespro-
chen werden muss, wollen wir in Form von Roadshows den Schü-
lerinnen und Schülern verschiedene Sportangebote gezielt nä-
herbringen. In Kooperation mit den Vereinen, den Sportdach- und 
Fachverbänden werden die diversen Sportarten direkt vor Ort an 
den Schulstandorten nähergebracht. Weitere konkrete Angebote 
werden erarbeitet. Auf diese Weise können die sportlichen Ta-
lente der Burgenländerinnen und Burgenländer erkannt und ge-
fördert werden. Ein unverzichtbares Instrument zur Spitzensport-
förderung stellt der Sportpool Burgenland dar, der von der Wirt-
schaft unterstützt wird. Dieser dient der gezielten Unterstützung 
der Spitzenathletinnen und -athleten im Burgenland.  

Maßnahmenplan 

1.9.2020: Road-
shows an den 
Schulen 
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104. Kombination von Schule und Sport verstärken 

Mit einer Reihe von Maßnahmen wollen wir sowohl im Breiten- 

als auch im Spitzensport für mehr Bewegung sorgen. Aus der 

Forcierung bestehender Bewegungsinitiativen für Kinder und 

Jugendliche wollen wir im Burgenland über die Kombination mit 

dem Schulsport künftig Talente früher an den Leistungssport 

heranführen. Mit dem BSSM Oberschützen, das als Leitschule 

dient, wollen wir gemeinsam bedarfsorientiert regionale 

Schwerpunkte setzen und auf andere Sportarten ausweiten.  

Maßnahmenplan 

1.9.2020: Start 
Schwerpunkt 
Mädchenfußball 
in dualer Ausbil-
dungsform 

1.9.2020: Kombi-
nation von Schule 
und Sport ver-
stärkt fördern 

 

105. Strategie für Sportstätteninfrastruktur 

Über den Breitensport und entsprechende infrastrukturelle Rah-

menbedingungen wollen wir mehr burgenländische Athletinnen 

und Athleten in den Spitzensport bringen. Als Grundlage dafür 

wird eine entsprechende Strategie für die Sportstätteninfra-

struktur erarbeitet. Dabei will die burgenländische Landesregie-

rung auch regionale Aspekte beachten und mit Landessport-

zentren im Norden und im Süden des Landes optimale Voraus-

setzungen schaffen. Bestehende, sanierungsbedürftige Anla-

gen sollen bedarfsorientiert erneuert, neue Zentren geschaffen 

werden.  Mit den Standort-Gemeinden der Hallenbäder wird 

eine Lösung erarbeitet, den Betrieb der Hallenbäder wirtschaft-

lich vertretbar zu gestalten. 

 

 

Maßnahmenplan 

Start Herbst 
2020: Erarbei-
tung einer Strate-
gie für Sportstät-
teninfrastruktur 

Ende 2020: Hal-
lenbad-Lösung 
mit den Standort-
Gemeinden 

106. Evaluierung Multifunktionales Stadion Maßnahmenpaket:  
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Familie  

Ausgangslage:  

Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Die gesellschaftspolitischen Verän-

derungen bringen neue Herausforderungen für ein funktionierendes Familienleben mit 

sich. Ziel der Mitglieder der burgenländischen Landesregierung ist, die Rahmenbedin-

gungen für den Familienverband, ungeachtet der Struktur, zu verbessern und Hilfestel-

lung in allen Lebenslagen zu bieten. 

Das unter Denkmalschutz stehende und 86 Jahre alte Wiener 

Happel-Stadion als zentraler Austragungsort für Sport- und Groß-

veranstaltungen entspricht nicht mehr den heutigen Anforderun-

gen. Angesichts der Bausubstanz und der Denkmalschutzaufla-

gen ist laut einer Studie der Umbau problematisch. Bestrebungen 

des Österreichische Fußballbundes (ÖFB) für den Neubau eines 

multifunktionalen Stadions verliefen bislang ohne Erfolg. Der ÖFB 

ist mit dem Land Burgenland in informelle Gespräche getreten, 

um die Machbarkeit eines Neubaus im Burgenland auszuloten. 

Übergeordnetes Ziel ist, dass Österreich wieder über eine Sport- 

und Veranstaltungsstätte verfügt, die den zeitgemäßen Anforde-

rungen und dem internationalen Standard entspricht. Nach Beur-

teilung aller Kriterien durch Experten soll eine Arena für unser 

Fußball-Nationalteam entstehen, die aber multifunktional ausge-

richtet ist und auch für andere Sport- und Großveranstaltungen 

oder Events als Austragungsort dient.   

Im Zuge einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie des Landes 

Burgenland mit dem ÖFB soll bis Ende 2020 geklärt werden, ob 

und zu welchen Bedingungen im Land Burgenland ein multifunk-

tionales Stadion errichtet werden kann. Im Zuge dieser Machbar-

keitsstudie werden nach äußerst strengen Kriterien die Umwelt-

verträglichkeit und die wirtschaftlichen Voraussetzungen geprüft.  

 

Ende 2020: Ab-
schluss Machbar-
keitsstudie Neues 
Nationalstadion 
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107. Voraussetzungen für Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf optimieren 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein zentrales Anlie-

gen. Mit der Einführung des Gratiskindergartens wurde ein so-

zialpolitischer Meilenstein gesetzt, der jedem Kind den Besuch 

einer Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung ermöglicht. 

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu erhöhen, 

sollen weitere Maßnahmen getroffen werden wie eine Auswei-

tung der Öffnungszeiten und mehr Ferienbetreuung. Das Pro-

jekt der Tagesmütter wollen wir neu organisieren. Burgenland-

weit sind aktuell 35 Tagesmütter (davon 5 in Horten) aktiv und 

betreuen 126 Kinder. Tageseltern bieten ganzjährige Betreuun-

gen an und unterstützen zudem Eltern an Randzeiten, Wochen-

enden oder über Nacht. Um das Betreuungsangebot für Eltern 

im Burgenland auf den tatsächlichen Bedarf weiter abzustim-

men, verfolgt das Land Burgenland das Ziel, die derzeitige Ver-

einsstruktur der Tagesmütter neu zu denken, um damit verbun-

dene Synergien zu heben. Hierzu bedarf es der Prüfung einer 

möglichen Implementierung der Tageseltern in die Struktur des 

Landes Burgenland. Zudem soll die schulische Tagesbetreuung 

ausgeweitet werden, die derzeit an rund 70 % aller burgenlän-

dischen Pflichtschulen angeboten wird.  

Maßnahmenplan:  

Evaluierung Neu-
organisation des 
Projekts Tages-
mütter, Umset-
zung bis  
1.7.2021   

Ab 1.9.2021: 
Ausweitung schu-
lische Tagesbe-
treuung 

  

108. Elternbildung ausbauen 

Ein modernisiertes Elternbildungskonzept bereitet Familien auf 

die Herausforderungen der heutigen Zeit vor und vermittelt die 

nötige Sicherheit, um Kinder auf ihren Weg zum Erwachsenwer-

den zu begleiten. Darüber hinaus zielen die Bemühungen der 

Maßnahmenplan:  

Informations- und 
Beratungstool für 
Eltern mit Exper-
ten zu familien-
spezifischen The-
�P�H�Q�� ���Ä�I�D�P�L�O�\-
�Z�H�E�³�� 
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Jugend  

Ausgangslage:  

Die heranwachsende Generation ist eine der wichtigsten Säulen für die Zukunft unseres 

Landes. Die Mitglieder der burgenländischen Landesregierung schaffen Rahmenbedin-

gungen für eine bestmögliche Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen. Die Bedürfnisse der Jugend wahrzunehmen, sie in Entscheidungen einzu-

binden und ihren Platz in der Gesellschaft zu festigen, bilden Schwerpunkte der offenen 

Jugendarbeit. Daraus resultieren nachstehende Initiativen. 

burgenländischen Landesregierung darauf ab, Erziehende in ih-

rer persönlichen Entfaltung bestmöglich zu unterstützen. 
Unterstützungs-
maßnahmen für 
Erziehungsbe-
rechtigte bei In-
anspruchnahme 
von Aus-, Fort- 
und Weiterbil-
dungsmaßnah-
men 

109. Förderung von Jugendorganisationen und Stärkung 

des Ehrenamts  

Im Burgenland gibt es eine breite Palette an Jugendorganisati-

onen und Jugendvereinen. Die Landesregierung fördert diese 

bei ihrer Arbeit zum Wohle der Jugendkultur und der Allgemein-

heit. Die Landesregierung plant, im Zuge ihrer Fördertätigkeit 

künftig das Ehrenamt zu stärken, indem Anreize geschaffen 

werden für das verstärkte Engagement von Jugendlichen.  So 

unterstützt das Land Burgenland Organisationen wie zum Bei-

spiel die Freiwillige Feuerwehr oder Rettungsorganisationen, 

um Jugendliche für dieses Tätigkeitsfeld zu informieren und 

sensibilisieren.  

 

 

Maßnahmenplan:  

Schaffung von 
Anreizen für das 
Ehrenamt 

Bis 2021: Einfüh-
rung Informati-
onstage für das 
Ehrenamt 
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110. Stärkung der außerschulischen Jugendarbeit  

Die burgenländische Landesregierung bekennt sich zur Stär-

kung der „offenen Jugendarbeit“. Sie begleitet und fördert Ju-

gendliche auf ihrem Weg in die erwachsene Selbständigkeit und 

Mündigkeit. Eine Vernetzung mit der schulischen Jugendarbeit 

und der Schulsozialarbeit ist anzustreben. Offene Jugendarbeit 

schafft Angebote frei von Konsumzwängen und kommerziellen 

Zielen. So leistet offene Jugendarbeit insbesondere für sozial 

benachteiligte junge Menschen einen wesentlichen Beitrag zur 

gesellschaftlichen Integration und Teilhabe. Im Burgenland soll 

die offene Jugendarbeit die zahlreichen Möglichkeiten der brei-

ten Struktur von Jugendorganisationen und -vereinen ergänzen. 

Das Land Burgenland forciert die schrittweise Etablierung der 

offenen Jugendarbeit im Burgenland. Dazu bedarf es einer Ko-

ordinierungsstelle mit einer zusätzlichen Planstelle im Landes-

jugendreferat. Ziel ist es von den derzeit vier Jugendzentren auf 

sieben, eine pro Bezirksvorort, aufzustocken. Einzelne Projekte 

sollen vom Land Burgenland gefördert werden, wenn diese ge-

meindeübergreifend ausgelegt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2020: Schaffung 
Koordinierungs-
stelle für offene 
Jugendarbeit im 
Landesjugendre-
ferat 

Bis 2023: Aus-
weitung von 4 Ju-
gendzentren auf 
7 Jugendzentren  

111. Förderung des Demokratieverständnisses und Schaf-

fung von Partizipationsmöglichkeiten 

Ergänzend zur Demokratieoffensive in den Schulen (siehe Bil-

dung) bekennt sich die Landesregierung zur Durchführung von 

Jugendkongressen, Jugendlandtagen und weiteren Initiativen. 

Weiters soll die Kommunikation und Information über Service 

und Angebote seitens des Landes, vor allem unter Verwendung 

neuer Informationstechnologien, verstärkt werden – z.B. mittels 

einer Jugend-App. 

Maßnahmenplan:  

Jugendkongress 
(laufend) 

Jugendlandtag 
(laufend) 

Demokratiever-
ständnisför-
dernde Aktivitä-
ten (laufend) 

2022/23: Etablie-
rung der Jugend-
App  
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Frauen  

Ausgangslage: 

Die burgenländische Landesregierung verfolgt das Ziel, die Gleichstellung von Mann und 

Frau selbstverständlich zu leben. In der Frauenpolitik sehen wir es als unsere Aufgabe 

an, Rahmenbedingungen zu schaffen, um Frauen in unserer Gesellschaft Wahlmöglich-

keiten zu schaffen. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung gehört dazu insbesondere 

die Einführung sowie die geplante Ausrollung des Mindestlohns, die entscheidend zur 

Reduktion des Ungleichgewichts in der Entlohnung von Mann und Frau beiträgt.  

Um für Jugendliche die Politik greifbarer zu machen und direkte 

Mitgestaltungsmöglichkeiten zu schaffen, sollen die Jugendge-

meinderätinnen- und Gemeinderäte oder Gemeindejugendrefe-

rentinnen- und Referenten bei der Veranstaltung von Jugend-

kongressen in den Gemeinden, nach dem Vorbild des Burgen-

ländischen Jugendkongress, vom Land Burgenland unterstützt 

werden. 

2021: Etablierung 
des Internetblogs 
für Jugendliche 
als Infokanal   

112. Initiativen zur persönlichen Entfaltung 

Das Burgenland fördert die Jugendkultur und junge Talente im 

Rahmen von schulischen und außerschulischen Aktivitäten. Zu-

dem soll jungen Erwachsenen der Erwerb von persönlich und 

gesellschaftlich erwünschten Qualifikationen (z.B. Erste-Hilfe-

Kurs), erleichtert werden. Weitere unterstützenswerte Initiativen 

sind unter anderem: Redewettbewerbe, Jugendawards, Initiati-

ven zur musikalischen Entfaltung (z.B. Sing- und Tanzcamp) so-

wie Kooperationen mit Ausbildungsträgern für Erste Hilfe-

Kurse. 

 

 

113. Lohnschere schließen �± Mindestlohn in der Privatwirt-

schaft 
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Mit der Einführung des Mindestlohns im Landesdienst hat das 

Burgenland eine Vorreiterrolle eingenommen. Vor allem Frauen 

arbeiten häufig in Niedriglohnbranchen und würden von einem 

flächendeckenden Mindestlohn profitieren. Damit Frauen 

selbstbestimmt und unabhängig leben können ist ein existenz-

sicherndes Einkommen notwendig. Entsprechend treibt die 

Landesregierung die Ausweitung des Mindestlohns voran. 

Gleichzeitig sollen Anreize für die Privatwirtschaft gesetzt wer-

den. Daher sollen mittelfristig für das Land und für Betriebe des 

Landes nur mehr solche Unternehmen tätig sein, die bereit sind, 

die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen für gleiche Ar-

beit zu gewährleisten. 

114. Land Burgenland als frauen- und familienfreundlicher 

Arbeitgeber 

Das Land Burgenland wird weiter Maßnahmen setzen, welche die 

beruflichen Perspektiven von Frauen am Arbeitsplatz verbessern. 

Dazu gehören der Ausbau und die Forcierung von Netzwerken 

sowie die Bewusstseinsbildung, Unterstützung beim Wiederein-

stieg nach Karenzen, familienfreundliche und flexible Arbeitszeit-

modelle, Ferienbetreuung sowie Anti-Diskriminierungsrichtlinien. 

 

115. Gewaltprävention im Gesundheitswesen 

Noch immer ist jede fünfte Frau im Laufe ihres Lebens zumindest 

einmal mit Gewalt konfrontiert. Besonders Beschäftigte im Ge-

sundheitswesen sind mit den Auswirkungen dieser Gewalt tag-

täglich konfrontiert. Sie sollen für das Thema Gewalt an Frauen 

und Mädchen sensibilisiert werden, um Fällen von körperlicher o-

der psychischer Gewalt erkennen und damit richtig umgehen zu 

können, sollen ab Ende 2020 gemeinsam mit Gewalt- und Opfer-

schutzeinrichtungen entsprechende Aus- und Weiterbildungsan-

gebote für Menschen in Gesundheitsberufen entwickelt werden. 
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Leistbares Wohnen  

Ausgangslage: 

Unser Burgenland steht für leistbares Wohnen in hoher Qualität. Sowohl bei den Mieten 

als auch bei den Preisen für Einfamilienhäuser hat das Burgenland österreichweit die 

niedrigsten Kosten. Wir wollen, dass das so bleibt und weiterhin eine Vorreiterrolle im 

Sozialen Wohnbau einnehmen. Mit verlässlichen Partnern soll der Ausbau von Starter-

wohnungen, Familienwohnungen, hochmodernen Reihenhäuser und Wohneinheiten für 

betreutes und betreubares Wohnen für die ältere Generation vorangetrieben werden. 

Gleichzeitig wollen wir insbesondere Jugendlichen und Jungfamilien, die ihren eigenen 

Wohntraum realisieren wollen, weiter unter die Arme greifen. Denn bei immer stärker 

steigenden Grundstückspreisen ist die burgenländische Wohnbauförderung zu einer 

wichtigen sozialen Stütze der Burgenländerinnen und Burgenländer geworden. Mit der 

116. Gewaltschutz: Absicherung Frauenhäuser 

Gewaltpräventionsprogramme sollen Frauen vor Gewalt schüt-

zen. Um Frauen einen gesicherten Ausweg aus der Gewalt zu 

ermöglichen, sollen die derzeit von privaten Vereinen betriebenen 

zwei Frauenhäuser in enger Abstimmung mit den Vereinen in die 

Landesverwaltung eingegliedert werden. So kann eine langfris-

tige und nachhaltige Finanzierung sichergestellt werden, die auch 

den notwendigen Spielraum für notwendige Investitionen und Er-

weiterung der Kapazitäten sicherstellt. Weiters kann so der Zu-

gang zu Frauenhäusern für alle Frauen, die den Schutz brauchen, 

gewährleistet werden. 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: Über-
nahme der Frau-
enhäuser in Lan-
desverwaltung in 
enger Abstim-
mung mit den 
Vereinen 

117. Start-up-Workshops 

Durch die Abhaltung von speziellen Workshops sollen Frauen zur 

Gründung von eigenen Unternehmen ermutigt werden. Dabei sol-

len sowohl administrative als auch inhaltliche Hilfestellungen ge-

leistet werden. (z.B. Wahl der Rechtsform, Hilfe bei der Erstellung 

von Businessplänen, Marketing, …) Diese Workshops sollen ab 

2021 starten. 

 

Maßnahmenplan;  

Umsetzung ab 
1.1.2021  
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besten Wohnbauförderung Österreichs, einer ausreichenden Dotierung und attraktiven 

Förderrichtlinien wollen wir Burgenlands Position als Wohnland Nummer 1 weiter stärken.  

118. Sozialer Wohnbau Burgenland 

Sozialer Wohnbau ist ein zentrales Anliegen dieser Landesregie-

rung. Daher wollen wir eine ausreichende Versorgung mit leistba-

rem Wohnraum für alle Burgenländerinnen und Burgenländer si-

cherstellen. Um einkommensschwächere Personen zu unterstüt-

zen und dem anhaltenden Preisauftrieb für Wohnraum entgegen-

zuwirken, wollen wir eine Strategie für sozialen Wohnbau ausar-

beiten. Bis Ende 2020 wollen wir mögliche Optionen prüfen, damit 

das Wohnen leistbar bleibt. Diese Optionen beinhalten:  

�x Neudefinition der Förderparameter: Durch Maßnahmen 

wie Mietkauf-Modelle wollen wir sicherstellen, dass soziale 

Wohnbaumittel wirklich bei den Menschen ankommen, 

langfristig Eigentum geschaffen wird und eine Gewinnab-

sicht von Genossenschaften hintangestellt wird. Dafür ist 

eine Kooperation mit den gemeinnützigen Wohnbauträ-

gern erforderlich. 

�x Evaluierung Wohnbau in Landesverantwortung: Alternativ 

prüfen wir, durch landeseigene Stellen (Dienststellen, 

Rechtsträger, Genossenschaften) soziale Wohnbauten zu 

errichten und zu betreiben, um eine bedarfsorientierte und 

flächendeckende Versorgung mit leistbarem Wohnraum 

zur Verfügung zu stellen.  

�x Unter dem Aspekt der Erfahrungen in den vergangenen 

Jahren streben wir zusätzlich eine Schärfung der auf-

sichtsbehördlichen Pflichten des Landes im Bereich sozia-

ler Wohnbau an. 

Maßnahmenplan:  

Bis Ende 2020: 
Ausarbeitung 
Strategie für 
mehr sozialen 
Wohnbau 

119. Einsatz der Widmungskategorie �Ä�6�R�]�L�D�O�H�U���:�R�K�Q�E�D�X�³��

in Zuwanderungsgemeinden zur Kostendämpfung 
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Der Preisauftrieb bei Wohnraum in den vergangenen Jahren 

wurde vor allem durch steigende Grundstückspreise angekurbelt. 

Hier sollen Steuerungsmaßnahmen getroffen werden, um günsti-

gen Wohnraum im Burgenland weiter sicherzustellen. Gerade in 

Zuwanderungsgemeinden sind die hohen Grundstückspreise oft 

ein Problemfaktor für die Schaffung von leistbarem Wohnraum. 

Hier soll im Zuge von Umwidmungen durch Schaffung von Bau-

land mit der Widmungskategorie „sozialer Wohnbau“ eine Kos-

tendämpfung bei Grundstückspreisen erreicht werden.  

 

Maßnahmenplan:  

Einsatz der 
neuen Wid-
mungskategorie 

120. Baulandmobilisierung 

Durch das im Jahr 2019 beschlossene Raumplanungsgesetz wird 

eine geordnete und ressourcensparende Gemeindeentwicklung 

forciert. So haben die Gemeinden zukünftig Örtliche Entwick-

lungskonzepte (ÖEKs) als verbindliche, dem Flächenwidmungs-

plan vorgeschaltete Rechtsinstrumente zu erlassen. Örtliche Ent-

wicklungskonzepte dienen der mittelfristigen Planung der Ge-

meinden. Zukünftig soll im Raumplanungsgesetz die Möglichkeit 

geschaffen werden, als Bauland gewidmete, aber bislang nicht 

verfügbare Grundstücke für Zwecke der Bebauung zu mobilisie-

ren. Bis Ende 2020 soll daher das Raumplanungsgesetz dahin-

gehend novelliert werden, dass je nach Lage, Erschließung und 

Dringlichkeit eine bestimmte Mobilisierungsmaßnahme getroffen 

werden kann.  

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: No-
velle Raumpla-
nungsgesetz  

121. Verstärkte Nutzung der Wohnbauförderung zum Aus-

gleich von ungleichen Entwicklungen im ländlichen Raum 

Es soll ein Modell erarbeitet werden, das die Konditionen der 

Wohnbauförderung an die Bevölkerungsentwicklung von Ge-

meinden knüpft, sodass Abwanderungsgemeinden verstärkt ge-

fördert werden. Dies hat den Nebeneffekt, dass vor allem Regio-

nen mit niedrigen Grundstückspreisen eine verstärkte Förderung 

erfahren würden. 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Alle Wohnbauför-
derungsmaßnah-
men bis Ende 
2020  
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Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass eine verstärkte Förderung 

von Abwanderungsgemeinden nur zielführend sein kann, wenn 

dort die notwenige Infrastruktur (Verkehrsanbindung, Versor-

gungseinrichtu�Q�J�H�Q���� �«���� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� �L�V�W�� �E�]�Z���� �L�Q�� �D�E�V�H�K�E�D�U�H�U�� �=�H�L�W��

geschaffen wird. 

122. Gestaltung der Konditionen für Wohnbauförderdarle-

hen in Anlehnung an die Zinsentwicklung 

Die Konditionen für Wohnbaudarlehen müssen im Hinblick auf die 

Zinsen mit den Angeboten am Finanzmarkt mithalten können. 

Hierbei soll ein Modell erarbeitet werden, das den Förderwerbern 

zukünftig neben einer Varianten mit gestaffelten Zinssätzen und 

Tilgungen (1. �± 10. Jahr 0,7%; 11. �± 20. Jahr 1,00% und 21. �± 30. 

Jahr 2%) auch eine Variante mit einem gleichbleibenden Zinssatz 

und Tilgungen, somit mit einem über die gesamte Laufzeit gleich-

bleibenden Rückzahlungsbetrag anbietet. Angedacht werden 

könnte, ob nicht ein tilgungsfreier Zeitraum (z.B. 1 Jahr) zu Be-

ginn der Laufzeit gewährt werden könnte. Hierdurch könnten die 

Darlehensnehmer sich von den Belastungen, die Einrichtung 

bzw. Umzug in das Objekt mit sich bringen, finanziell erholen. 

Dies wäre gegenüber den Angeboten am Finanzmarkt ein Allein-

stellungsmerkmal. Neben konkurrenzfähigen Darlehenskonditio-

nen könnte nichtrückzahlbaren Zuschüssen als Steuerungsme-

chanismus für mehr Ökologie im Wohnbau eine größere Bedeu-

tung beigemessen werden. 

Maßnahmenplan:  

Novelle der 
Wohnbauförde-
rung bis Ende 
2020 

123. Glättung der Zins- und Tilgungssprünge im Mehrge-

schosswohnbau durch Anpassung der Darlehenskonditi-

onen 

Zukünftig vergebene Wohnbaudarlehen im Bereich des Mehrge-

schosswohnbaus sollen an die besonderen Bedürfnisse und An-

forderungen in diesem Bereich besser angepasst werden. Hierbei 

ist eine Rückzahlung der gewährten Darlehen mit gleicher oder 
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Mobilität und Verkehr  

Ausgangslage: 

Aufgrund seiner geografischen Situation weist das Burgenland einen hohen Anteil beim 

Individualverkehr auf. Im Rahmen der Ökologisierung des Verkehrswesens ist es die Ziel-

setzung der Landesregierung, den öffentlichen Verkehr weiter auszubauen sowie den 

Anteil von alternativen Antriebsformen beim Individualverkehr in den kommenden Jahren 

zu erhöhen. Angesichts eines hohen Anteils an Pendlern spricht sich die Landesregie-

rung dafür aus, dass bei politischen Steuerungsmaßnahmen weiterhin soziale Faktoren 

entsprechend berücksichtigt werden.  

sinkender Höhe über Darlehnslaufzeit anzudenken. Die Darle-

henslaufzeit in diesem Bereich könnte ebenso erhöht werden, zu-

mal im Bereich des Mehrgeschosswohnbaus Objekte längeren 

Bestand haben und auch über längere Zeiträume abgeschrieben 

werden. Bei bereits vergebenen Darlehen könnte über die Ver-

längerung der Darlehenslaufzeit im Einvernehmen mit den Darle-

hensnehmern eine Glättung der Zins- und Tilgungssprünge er-

reicht werden.  

124. Evaluierung und nötigenfalls Verbesserung der För-

dersätze im Bereich des Mehrgeschosswohnbaus insbe-

sondere im Bereich des Bauens im Ortskern 

Seitens der gemeinnützigen Bauvereinigungen wird im Burgen-

land ein wichtiger Beitrag zur Revitalisierung von leerstehenden 

Objekten im Ortskern geleistet. Erfahrungsgemäß ist das Adap-

tieren von bestehenden Objekten bzw. die Bebauung von Baulü-

cken in Ortslage kostenintensiver als die Errichtung von Bauten 

in Ortsrandlage auf weitläufigen Bauflächen. Dieser Umstand ist 

genauer zu evaluieren. Etwaigen Mehrkosten in diesem Bereich 

sollen durch Setzung von besonderen Förderanreizen Rechnung 

getragen werden. 

 

 

 

 

Maßnahmenplan: 

Bis Ende 2020: 
Anhebung För-
dersätze für Orts-
kern-Bebauung 



  

94 

 

125. Ausbau des Bahnverkehrs 

Unser Ziel ist es, die Anzahl der Bahnfahrten im Burgenland wei-

ter zu erhöhen. Durch die Modernisierung der Bahnhöfe und dem 

weiteren Ausbau von Park&Ride-Anlagen wollen wir Bahnfahren 

für noch mehr Burgenländer attraktiv machen. Mittel- bis langfris-

tig wollen wir jeweils einen Verkehrsknotenpunkt im Nordburgen-

land sowie im Südburgenland errichten, um so insbesondere die 

öffentliche Verkehrsverbindung in den Großraum Wien weiter 

auszubauen. Neben diesen Maßnahmen kann auch die Errich-

tung einer Eisenbahnschleife beim Bahnhof Ebenfurth zu wesent-

lichen Verbesserungen der burgenländischen Pendlerinnen und 

Pendler führen, weshalb diese vom Land Burgenland ausdrück-

lich unterstützt wird. Bis spätestens Ende 2020 muss daher ge-

klärt werden, ob die Errichtung der Schleife Ebenfurth bis 2026 

umgesetzt werden kann. Durch die Verdichtung des Bahnange-

botes (Taktlückenschließungen, zusätzliche Bestellungen) vor al-

lem im Nord- und Mittelburgenland sollen zusätzliche Anreize für 

tausende Burgenländerinnen und Burgenländer geschaffen wer-

den, auf die Bahn umzusteigen und bequem von daheim in die 

Arbeit und wieder retour zu kommen. Im Südburgenland wollen 

wir mit der Elektrifizierung und Gesamtertüchtigung der Strecke 

Jennersdorf �± Graz eine erhebliche Fahrzeitverkürzung (auf ca. 1 

Stunde) erreichen. 

 

Maßnahmenplan:  

Modernisierung der 
Bahnhöfe (laufend) 

Ausbau 
Park&Ride-Anla-
gen (laufend) 

Bis Ende 2020: 
Evaluierung Errich-
tung Eisenbahn-
schleife Ebenfurth 
�± sonst Verstär-
kung Busmodelle 
für Pendler 

Schaffung 2 zent-
raler Verkehrskno-
tenpunkte im Nord- 
und Südburgen-
land (langfristig) 

Verdichtung des 
Taktangebots (lau-
fend) 

Elektrifizierung 
Strecke Jenners-
dorf-Graz 

126. Verhinderung eines Breitspur-Güterterminals im Nord-

burgenland 

Einer angedachten Errichtung eines Güterterminals in der Grenz-

region Bruck an der Leitha - Neusiedl am See als Knotenpunkt 

der chinesischen Seidenstraße nach Europa stehen wir sehr 

skeptisch gegenüber. Wir sprechen uns klar gegen das Projekt 

aus. Die Verkehrsbelastung in der Region würde durch das Gü-

ter-Terminal ins Unerträgliche steigen, das ist der Bevölkerung 
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keinesfalls zumutbar. Daher werden wir uns intensiv für die Inte-

ressen der Anrainer einsetzen. 

127. Evaluierung und Überarbeitung der Gesamtverkehrs-

strategie 

Grundlage für alle Aktivitäten zum Thema Mobilität und Verkehr 

im Burgenland ist die im Jahr 2014 ausgearbeitete Gesamtver-

kehrsstrategie. Diese wurde im Jahr 2014 im bisher größten Bür-

gerbeteiligungsprozess des Landes unter Miteinbeziehung aller 

relevanten Stellen und Organisationen erarbeitet. Die Gesamt-

verkehrsstrategie stellt den übergeordneten Rahmen für die mit-

tel- und langfristige Entwicklung des regionalen Verkehrssystems 

dar. Anhand der Gesamtverkehrsstrategie kann die Notwendig-

keit und Sinnhaftigkeit von Einzelmaßnahmen im Hinblick auf ih-

ren Beitrag zur Erreichung der definierten Zielsetzungen geprüft 

werden. Diese Gesamtverkehrsstrategie soll nun evaluiert und an 

die neuen Gegebenheiten (vor allem im Sinne von Klimaschutz 

und alternative Mobilität) angepasst werden. In der Gesamtver-

kehrsstrategie 2020 soll auch verankert sein, dass sämtliche 

Maßnahmen der Verkehrskoordination von einer landesnahen 

Stelle gesteuert werden. 

Diese Gesamtverkehrsstrategie soll insbesondere unter Bedacht-

nahme auf eine angestrebte Ökologisierung im Verkehrsbereich 

erstellt werden.  

Ein wichtiger Punkt dieser Gesamtverkehrsstrategie wird daher 

die Stärkung von regionalen Verkehrslösungen mit Bus und Rad. 

Mit der Einführung eines ersten Mikro-ÖV-Systems ist im Jahr 

2000 ein wichtiger Grundstein für den öffentlichen Nahverkehr ge-

schaffen worden. Heute legen die burgenländischen Gemeinde-

busse im Jahr durchschnittlich ca. 350.000 Kilometer zurück und 

befördern etwa 100.000 Personen. Um Lücken im öffentlichen 

Verkehrsnetz zu schließen, soll dieses weiter entwickelt werden. 

Um die Gemeinden dabei besser finanziell zu entlasten, wollen 

wir auch die Förderquoten anheben. Das Mikro-ÖV-System soll 

 

Maßnahmenplan:  

Bis 1.7.2021: Über-
arbeitung Gesamt-
verkehrsstrategie 
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von einer zentralen Stelle aus koordiniert werden. Das Ziel, wel-

ches im Masterplan Radfahren gesetzt wurde – die Verdopplung 

des Anteils am Radverkehr bis 2030 – soll in den nächsten fünf 

Jahren konsequent weiterverfolgt werden. Es ist geplant, ein all-

tagstaugliches Radgrundnetz zu konzipieren. Weiters soll bei al-

len Straßenerrichtungen und Straßensanierungen die Radfahrer- 

und Fußgängerfreundlichkeit geprüft werden. Bei Gebäuden der 

öffentlichen Hand ist das Ziel, auch die Bedürfnisse von Radfah-

rern zu berücksichtigen (zB Duschen und Spinde für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, sichere und überdachte Radabstell-

plätze beim Eingang). Fünf Dienst-E-Bikes sollen für Mitarbeiter 

des Amtes der Burgenländischen Landesregierung für Dienst-

fahrten innerhalb von Eisenstadt bereitgestellt werden. Weiters 

soll die Förderung für Elektromobilität (E-Bikes, Elektroautos) an-

gehoben werden.   

128. Forderung nach Reform der Pendlerpauschale  

Das derzeitige Modell der Pendlerpauschale bevorzugt Spitzen-

verdiener und benachteiligt Arbeitnehmer, die weitere Fahrtstre-

cken zurücklegen müssen. Die derzeitige Formulierung im Regie-

rungsprogramm der Bundesregierung „Ökologisierung und Erhö-

hung der Treffsicherheit der Pendlerpauschale“ lässt einigen In-

terpretationsspielraum zu. Das Land Burgenland setzt sich für ein 

kilometerbezogenes Pendlergeld ein. Dieses würde auch mehr 

Fairness und Transparenz bedeuten. 

Konkrete Forderungen: 

 Jeder gefahrene Kilometer zählt und ist gleich viel wert 

 Nicht die Einkommenshöhe, sondern die tatsächliche 

Fahrtstrecke entscheidet 

 Kleine und mittlere Einkommen profitieren im Vergleich zur 

derzeitigen Regelung überdurchschnittlich – es gibt keine 

Verlierer! 

 Steuergutschrift (= Negativsteuer-Wirkung) für Geringver-

diener und Teilzeitbeschäftigte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Abstimmungsmaß-
nahmen mit der 
Bundesregierung 
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�x �'�L�H�� �G�H�U�]�H�L�W�L�J�H�� �'�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�H�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �Ä�J�U�R�‰�H�U�³�� �X�Q�G�� �Ä�N�O�H�L�Q�H�U�³��

Pauschale fällt ebenso weg wie der damit verbundene 

�1�D�F�K�Z�H�L�V�� �G�H�U�� �Ä�=�X�P�X�W�E�D�U�N�H�L�W�³�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U�� �9�H�U�N�H�K�U�V�P�L�W�W�H�O����

Das System wird einfacher und transparenter! 

�x Harmonisierung mit dem geplanten 1-2-3 Ticket der Bun-

desregierung. 

Die zentrale Zielsetzung der Landesregierung ist klar: Eine etwa-

ige Ökologisierung der Pendlerpauschale darf nicht dazu führen, 

dass jene, die auf das Auto angewiesen sind, benachteiligt wer-

den. 

129. Evaluierung zweite Mobilitätszentrale 

Die Mobilitätszentrale am Domplatz in Eisenstadt fungiert als 

wichtige Informationsstelle für Gemeinden, Schulen, Betriebe, 

Touristen, Pendler, usw. Diese soll weiterhin erhalten und durch 

das Additionalitätsprogramm finanziert werden. Eine Zweigstelle 

im Südburgenland wäre eine gute Ergänzung als Service für die 

Südburgenländerinnen und Südburgenländer. Eine Umsetzung 

ist abhängig von der Ausgestaltung der EU-Förderrichtlinien in 

der neuen Förderperiode.   

Maßnahmenplan:  

Evaluierung und 
Umsetzung ab-
hängig von den 
künftigen Förder-
richtlinien  der EU  

130. Stärkung Buslinie Südburgenland �± Graz 

Derzeit werden die Buslinien (Betriebsstart 1.3.2020) von Güs-

sing nach Graz sowie von Oberwart nach Graz durch die ÖBB 

Postbus GmbH betrieben. Sofern wirtschaftlich darstellbar, sollen 

diese im Eigenbetrieb (durch das Land bzw. eine Landestochter) 

organisiert werden. Synergien durch die Mobilitätszentrale (Büro-

standort, Verwaltungsmitarbeiter), Straßenmeistereien (Betan-

kung, Wartung, Reparaturen, Reinigung Fahrzeuge und Baudi-

rektion (Lenkpersonal) könnten genutzt werden.  

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: Evalu-
ierung Eigenbe-
trieb der Buslinie  

131. Modernisierung und Sicherheitsausbau des Straßen-

netzes 
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Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs bedarf es aber 

auch eines klugen Mix an Maßnahmen im Straßenbau. Denn: 

Aufgrund der regionalen Struktur sind noch immer viele Burgen-

länderinnen und Burgenländer bei ihrem täglichen Weg zur Arbeit 

auf den Pkw angewiesen. Daher müssen wir weiter für ein gut 

ausgebautes Straßennetz sorgen, damit jeder im Burgenland si-

cher unterwegs sein kann. Neben der Sanierung und dem Aus-

bau von Landes- und Gemeindestraßen unterstützt das Land da-

her den Neubau der S7-Schnellstraße, die Verbreiterung der A4-

Ostautobahn, die Errichtung von Lärmschutzeinrichtungen ent-

lang hochrangiger Straßenwege sowie den Sicherheitsausbau 

der S31 und S4 durch eine bauliche Trennung der Fahrstreifen. 

 

Maßnahmenplan:  

Neubau S7-
Schnellstraße (lau-
fend) 

Verbreiterung der 
A4 

Sicherheitsausbau 
S31 und S4 

132. Lärmschutzmaßnahmen an der A3 

Mit der Errichtung der Lärmschutzwand entlang der A3 bei Groß-

höflein setzen wir einen wichtigen Schritt, um die Anrainer deut-

lich zu entlasten. Die nunmehr gefundene Lösung bedeutet weni-

ger Lärm und mehr Lebensqualität für die Bewohnerinnen und 

Bewohner der Gemeinde. Zudem ist diese Einigung ein Muster-

beispiel dafür, wie wir im Burgenland Politik �± gerade im Ver-

kehrsbereich �± verstehen: Wir fahren nicht über die Bevölkerung 

drüber, sondern nehmen ihre Anliegen und Sorgen ernst und su-

chen gemeinsam nach Wegen, die uns zum Ziel führen - und das 

zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Als weiterer Bestandteil des 

Lärmschutz-Paketes wird der gesamte Streckenabschnitt zwi-

schen Müllendorf und Eisenstadt mit lärmminderndem Asphalt 

ausgestattet. 

Maßnahmenplan:  

Bis Ende 2020: 
Bauvorberei-
tende Maßnah-
men  

Bis Ende 2021: 
Errichtung Lärm-
schutzwand   

133. Einsatz gegen Verlängerung der A3  

Die im Bundesstraßengesetz gelistete Verlängerung der Süd-

ostautobahn A3 vom Knoten Eisenstadt bis zur Staatsgrenze bei 
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Sicherheit und Katastrophenschutz 

Ausgangslage:  

Wir wollen, dass alle Menschen im Burgenland gut und sicher leben können. Sicherheit, 

wie wir sie verstehen, ist der Garant für sozialen Zusammenhalt, Frieden und die Freiheit 

jedes Einzelnen. Sichere Arbeitsplätze, sichere Pensionen, Absicherung im Alter, bei 

Krankheit oder dem Verlust des Arbeitsplatzes, der Schutz der Natur und unserer Le-

bensgrundlagen - all das zählt für uns genauso dazu wie der Schutz vor Gewalt, Krimi-

nalität oder Bedrohungen von außen. 

Klingenbach ist seit Jahren ein vieldiskutiertes Projekt im Nord-

burgenland. Ein Ausbau der A3 hätte eine Steigerung des Ver-

kehrsaufkommens, vor allem durch Transit- und Schwerverkehr, 

zur Folge und bringt damit große Nachteile für die Bevölkerung in 

der gesamten Region. Derzeit orten wir keine Zustimmung in den 

Gemeinden. Die Burgenländische Landesregierung wird daher 

an die Bundesregierung herantreten, um eine zu erwartende 

Mehrbelastung der betroffenen Gemeinden endgültig zu verhin-

dern und daher den Passus „Verlängerung der A3 - Wulkapro-

dersdorf – Staatsgrenze bei Klingenbach“ aus dem Bundesstra-

ßengesetz zu streichen.  

134. Sicherheitsausbau der S31 bis Oberpullendorf 

Für noch mehr Sicherheit auf der S31 sollen die zwölf Kilometer 

von Weppersdorf/Markt St. Martin bis zur Anschlussstelle Ober-

pullendorf Süd und Zubringer Stoob saniert und bis Oberpullen-

dorf Nord ein Sicherheitsausbau mit einer Mitteltrennung umge-

setzt werden. 

 

135. Das Burgenland schützen 

Das Burgenland ist das sicherste Bundesland Österreichs. Wir 

wollen, dass das so bleibt. In unruhigen, unübersichtlichen Zeiten 
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das Gefühl von Sicherheit nicht zu verlieren, ist wichtig für den 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Daher treten wir dafür 

ein, die burgenländischen Grenzen zu unseren EU-Nachbarstaa-

ten weiter zu sichern, bis die EU-Außengrenzen ausreichend ge-

sichert sind. Grenzkontrollen sind derzeit die beste Lösung - um 

keine Anreize für die organisierte Schlepperkriminalität zu schaf-

fen und grenzüberschreitende Kriminalität zu unterbinden. Dafür 

wollen wir im Bedarfsfall auf den bewährten Assistenzeinsatz des 

Bundesheeres zurückzugreifen.  

 

Maßnahmenplan:  

Aufrechterhal-
tung der Grenz-
kontrollen (lau-
fend) 

136. Stärkung der Polizeipräsenz im Land 

Burgenlands Polizistinnen und Polizisten leisten täglich eine her-

vorragende Arbeit und haben das Burgenland zum sichersten 

Bundesland Österreichs gemacht. Ihre Präsenz vor Ort ist ein 

wichtiger Beitrag zum Sicherheitsgefühl im Land. Aber Sicherheit 

gibt es nicht zum Nulltarif. Daher setzen wir uns weiterhin für eine 

ausreichende Personalausstattung ein. Wir fordern weitere und 

regelmäßige Ausbildungslehrgänge im Burgenland und für das 

Burgenland �± um Pensionsabgängen und dem ansteigenden 

Durchschnittsalter bei der Polizei vorzubeugen und einen hohen 

Personalstand zu halten. Wir wollen die Zahl der Polizeidienst-

stellen im Land halten, den Ausbau der erfolgreichen Polizei-Ko-

operationen zur Eindämmung grenzüberschreitender Kriminalität 

weiter vorantreiben und den Aufbau von Know-how für moderne 

Bedrohungen wie Internet-Kriminalität. 

 

137. Das Heer als starker Partner 

In Sachen Krisen- und Katastrophenschutz ist das Bundesheer 

ein verlässlicher Partner für das Burgenland. Daher setzen wir 

uns dafür ein, das Bundesheer zu stärken und finanziell durch 

Erhöhung des Budgets auf ein international vergleichbares Ni-

veau absichern. Durch eine Übernahme der Katastrophenschutz-

Kompetenz aus dem Bereich des Innenministeriums hätte das 

�%�X�Q�G�H�V�K�H�H�U���H�L�Q�H���Ä�,�Q�O�D�Q�G�V�D�X�I�J�D�E�H�³�����G�L�H���H�V���P�L�W���K�R�K�H�U���.�R�P�S�H�W�H�Q�]��
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erfüllen könnte und auch zusätzliche Mittel nach sich ziehen 

würde. Wir wollen eine Absicherung der Kasernen-Standorte im 

Burgenland und eine rasche Umsetzung der angekündigten Pio-

nier-Sicherungskompanie in Bruckneudorf, um qualifizierte Kräfte 

für den Katastropheneinsatz zur Verfügung zu haben. 

138. Moderne Ausrüstung für die Feuerwehr 

Bei Rettungs- und Feuerwehreinsätzen geht es oft um Leben �± 

daher dürfen wir hier nicht an der falschen Stelle sparen. Wir be-

kennen uns zur finanziellen Unterstützung des Landes für die Ein-

satzorganisationen. Eine ausreichende Dotierung des Feuer-

wehrwesens im Landesbudgets mit entsprechender Valorisierung 

werden wir auch in Zukunft gewährleisten. Wir stehen weiterhin 

zu 100 Prozent hinter den kleinen Einheiten, weil damit rasche 

Einsatzzeiten garantiert sind und auch die soziale Funktion der 

Feuerwehren in den Gemeinden erfüllt werden kann. Gleichzeitig 

sehen wir die Feuerwehren als verlässliche Partner für den Kata-

strophenschutz. Daher wollen wir eine top-ausgestattete Kata-

strophenschutz-Feuerwehr pro Bezirk schaffen. Dazu braucht es 

zunächst eine Evaluierung der Ausrüstungsklassen vor Ort und 

eine landesweite Evaluierung des Fahrzeug-, Ausrüstungs- und 

Stützpunktkonzeptes. Geprüft werden soll auch eine neue 

Dienstbekleidung. Und schließlich wollen wir einen breiten Betei-

ligungsprozess starten, um das Feuerwehrgesetz bei Bedarf zu 

novellieren und den aktuellen Herausforderungen anzupassen.  

 

 

Maßnahmenplan:   

Ausreichende Fi-
nanzierung des 
Feuerwehrwe-
sens (laufend) 

Schaffung einer 
Katastrophen-
schutz-Feuer-
wehr pro Bezirk 
(bis 2025) 

Ende 2020: Eva-
luierung Ausrüs-
tungsklassen vor 
Ort 

Ende 2020: Eva-
luierung Stütz-
punktkonzept 

 

139. Nachhaltige Verbesserungen für den Katastrophen-

schutz  

Wir wollen das Land noch besser auf mögliche Katastrophenfälle 

vorbereiten und in der Regierungsperiode an der nachhaltigen 

Verbesserung der Sicherheitslandschaft des Burgenlandes arbei-

ten. Folgende Maßnahmen sollen getroffen werden.  
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�x Zivilschutzkampagnen: Die Burgenländerinnen und Bur-

genländer sollen umfassend informiert werden (BlackOut, 

private Vorsorge, Bewusstseinsbildung, Strahlenschutz, 

�«�������7�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�]���X�Q�G���:�L�V�V�H�Q���K�L�O�I�W���b�Q�J�V�W�H���D�E�]�X�E�D�X�H�Q���X�Q�G��

Unsicherheiten in der Bevölkerung zu beseitigen.  

�x Ausrollung digitaler Katastrophenschutzplan: Dieser exis-

tiert derzeit nur auf Gemeindeebene und soll auf Bezirks-, 

Landes- und auch auf Einsatzorganisationsebene ausge-

rollt werden. Dadurch ist gewährleistet, dass sämtliche 

Ebenen auf die gleichen Daten zugreifen.  

�x Stabsausbildungen auf Behördenebene  

�x Evaluierung eines Bevölkerungswarnsystems zusätzlich 

zu den Sirenen 

140. Einrichtung eines landesweiten Kompetenzzentrums 

für Krisen- und Katastrophenfälle 

Ereignisse der letzten Jahre (Flüchtlingskrise, �&�R�U�R�Q�D�� �9�L�U�X�V���«����

haben den Bedarf bestätigt, die Informationen bei Krisenfällen an 

einer Stelle zu bündeln, sowie eine einheitliche Einsatz- und La-

geführung sicherzustellen. Im Bereich des Amtes der Landesre-

gierung wurde zudem der Bedarf nach einem Journaldienst für 

Krisenerreichbarkeiten auch außerhalb der Amtszeiten erkannt. 

Durch die Einrichtung eines Feuerwehrdirektors wurde bereits 

eine Organisationsform geschaffen, die die Rolle eines landes-

weiten behördlichen Einsatzleiters  wahrnehmen kann. 

Durch die Zusammenführung der Sicherheitsorganisation des 

Amtes der Landesregierung, dem Feuerwehrdirektor und der 

Landessicherheitszentrale soll ein modernes Kompetenzzentrum 

für Sicherheit geschaffen werden. Dieses Zentrum wird auch per-

manent erreichbare landesweite Koordinationsstelle in Krisen- 

und Katastrophenfällen sein. 

Maßnahmenplan:  

Bis 1.1.2021: Ein-
richtung Kompe-
tenzzentrum für 
Krisen- und Kata-
strophenfälle 
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141. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch zusätzliche 

Schwerverkehrskontrollen 

Die Verkehrssicherheit soll durch die Intensivierung landesweiter 

Schwerverkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch eigenes 

Landespersonal verbessert werden. Weiters sollen Verkehrssi-

cherheitskonzepte und Maßnahmen im Zusammenspiel mit allen 

maßgeblichen Kräften laufend überprüft, adaptiert und gegebe-

nenfalls angepasst werden. 

Maßnahmenplan:  

1.7.2021: Einrich-
tung einer perma-
nenten Schwer-
verkehrskontroll-
stelle in Nickels-
dorf  

Evaluierung Lan-
despersonal für 
Kontrollen 

142. Klare Ablehnung eines Asylzentrums im Burgenland 

Aufgrund seiner exponierten Lage mit vielen Nachbarn ist das 

Burgenland oftmals der Eintrittspunkt für Fremde auf dem Weg 

nach Österreich. Das Burgenland bekennt sich zu einem huma-

nitären Umgang mit Asylwerbern, hält aber weiterhin am Prinzip 

�Ä�,�Q�W�H�J�U�D�W�L�R�Q���Y�R�U���1�H�X�]�X�Z�D�Q�G�H�U�X�Q�J�³���I�H�V�W�����$�Q���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���Z�L�H���G�H�P��

Assistenzeinsatz des Bundesheeres im Kampf gegen das illegale 

Schlepperwesen wird daher ebenfalls festgehalten. Überlegun-

gen zur Schaffung eines großen Asylzentrums im Burgenland er-

teilt die Landesregierung eine klare Absage. Das Burgenland hat 

in der Vergangenheit bewiesen, dass der entscheidende Erfolgs-

faktor für Integration kleine Einheiten sind. Entsprechend wollen 

wir die Quotenregelung für Grundversorgungs-Quartiere nicht nur 

pro Gemeinde, sondern auch auf einzelne Ortsteile ausweiten 

und streben eine Größenordnung mit Einwohner-abhängigen 

Obergrenzem an. Diese Obergrenzen sollen wie folgt gestaffelt 

werden:  

�x Bis 500 Einwohner:  20 Personen 

�x Bis 1500 Einwohner: 30 Personen 

�x Über 1500 Einwohner: 40 Personen 

Mit Zustimmung der Gemeinden können die oa. Zahlen über-

schritten werden. Klar ist: Nur durch gegenseitigen Respekt und 

Akzeptanz unserer hier gelebten Kultur kann Integration gelingen. 

 

Maßnahmenplan:  

Assistenzeinsatz 
des Bundeshee-
res zur Bekämp-
fung des Schlep-
perwesens (lau-
fend) 

Bundespolitische 
Absage für Asyl-
zentrum im Bur-
genland 

Ab 1.7.2021: An-
wendung Quo-
tenregelung bei 
der Grundversor-
gung nicht nur 
pro Gemeinde, 
sondern auch für 
einzelne Ortsteile  
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Politik,  Demokratie und moderne Verwaltung  

Ausgangslage: 

Mit der Erzielung einer absoluten Mandatsmehrheit in der Landtagswahl am 26. Jänner 

2020 durch die SPÖ Burgenland kommt es nach dem Ende des Proporzsystems erst-

mals in der Geschichte des Burgenlands zu einer Alleinregierung einer Partei. Damit 

143. Stärkung der Rolle von NGOs in der Grundversorgung 

von Asylwerbern  

Asylwerberinnen und Asylwerber haben für die Dauer ihres Asyl-

verfahrens Anspruch auf Grundversorgung. Ziel dieser ist die vo-

rübergehende Versorgung von hilfs- und schutzbedürftigen Frem-

den in Österreich. Derzeit sind im Burgenland 41 % aller grund-

versorgten Fremden in Einrichtungen von NGOs untergebracht. 

Dadurch wird eine qualifizierte Betreuung durch geschultes Per-

sonal gewährleistet. Das Land Burgenland bekennt sich zu dem 

Ziel, bei Unterbringungen von Fremden künftig den Schwerpunkt 

auf Einrichtungen von NGOs zu legen, sodass im Bezug auf die 

aktuellen Asylwerberzahlen eine Steigerung der Unterbringungen 

bei NGOs um jährlich 5 % angestrebt wird. 

 

 

Maßnahmenplan:  

Forcierung der 
Unterbringung 
von Asylwerbern 
in Grundversor-
gungseinheiten 
von NGOs (lau-
fend) 

144. Sicherheitspartner 

Die Sicherheitspartner sind ein Kooperationsmodell von Innenmi-

nisterium, Land und AMS. Für das Jahr 2020 ist eine Finanzie-

rung sichergestellt. Die Landesregierung ist aber der Überzeu-

gung, dass Sicherheit weiter in der Kompetenz der hoheitlichen 

Bundesverwaltung liegen sollte. Entsprechend läuft das Projekt 

nach 2020 aus. Für die betroffenen Mitarbeiter sollen alternative 

Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden werden, etwa im Bereich 

Sicherheitskontrollen an den Bezirkshauptmannschaften oder in 

den neu zu schaffenden Sozialmärkten.  
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einher geht eine große Verantwortung für die burgenländische Landesregierung. Die 

Mitglieder der Landesregierung bekennen sich zur Fortführung des eingeschlagenen 

burgenländischen Erfolgsweges, dem Einsatz für Demokratie und Mitbestimmungs-

rechte sowie der weiteren Modernisierung der Landesverwaltung. Folgende Maßnah-

men sollen dazu beitragen.  

145. Stabile Finanzen 

Die Landesregierung bekennt sich zu stabilen Finanzen.  Wir stre-

ben ein ausgeglichenes Budget in der Legislaturperiode an. Die 

Kriterien des Stabilitätspakts und die Maastricht-Kriterien müssen 

erfüllt werden. Gleichzeitig bekennt sich die Landesregierung zur 

Rolle als starker Partner für Burgenlands Wirtschaft. Mit 23 % des 

Landeshaushalts investierte das Burgenland 2019 fast jeden 4. 

Euro in das Land, um das Burgenland weiter voranzubringen. 

Diese Quote wollen wir weiter steigern. Für uns sind gezielte In-

vestitionen in die Zukunft des Landes genauso wichtig wie ein 

stabiles Budget. Daher werden wir zum einen weiterhin den Aus-

bau der öffentlichen Infrastruktur vorantreiben und gleichzeitig 

unsere soziale Verantwortung für die Menschen im Land wahr-

nehmen. Um die Bonität des Landes hoch- und die Zinskosten 

niedrig zu halten, wird auch weiterhin eine renommierte und an-

erkannte Ratingagentur beauftragt, die finanzielle Situation des 

Landes zu beurteilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Budgeterstellung 
(laufend) 

146. Transparenzpaket einführen  

Zur besseren Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen der Lan-

desregierung wollen wir die Transparenz bei politischen Entschei-

dungen erhöhen. Ein jährlicher Leistungsbericht der Landesregie-

rung soll allen interessierten Bürgern Einblick in die Entscheidun-

gen und Gesetzesinitiativen geben. Bei Gesetzesinitiativen wol-

len wir Stellungnahmen künftig veröffentlichen. Gleichzeitig wer-

den wir das Fragerecht des Landtags auf jene Bereiche der Lan-

desholding ausweiten, die in keiner Wettbewerbssituation stehen 

Maßnahmenplan:  

1.3.2020: Aus-
weitung Frage-
recht des Land-
tags auf Holding 

Veröffentlichung 
jährlicher Trans-
parenzbericht 
(laufend) 
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(z.B. KRAGES, BELIG), sofern keine gesellschaftsrechtlichen 

Vorgaben dagegen sprechen.   Veröffentlichung 
Gesetzes-Stel-
lungnahmen (lau-
fend) 

 

147. Schaffung einer zentralen Förderstelle  

Zur Verbesserung der Transparenz im Förderwesen und der Ver-

meidung von Doppelförderungen soll eine zentrale Förderstelle in 

der Landesregierung geschaffen werden, die alle Förderanliegen 

zusammenfasst. Gleichzeitig wollen wir die Förderantragstellung 

und Abwicklung bürgernäher gestalten: Durch die Einführung je 

eines Förderberaters an jeder Bezirkshauptmannschaft sollen 

Förderwerbern kompetente Ansprechpartner in den Regionen zur 

Verfügung stehen, die über einen Überblick über alle verfügbaren 

Landesförderungen verfügen. Förderanliegen sollen von diesen 

Beratern an die spezifischen Förderstellen weitergeleitet werden. 

 

Maßnahmenplan:  

1.1.2021: Bünde-
lung Förderthe-
matik im Land 
(mit Ausnahme 
Wohnbauförde-
rung) 

Ende 2021: Ein-
führung Förder-
beratung an den 
BHs 

148. Digitale Offensive in der Landesverwaltung 

Um die Effizienz und Geschwindigkeit der Landesverwaltung wei-

ter zu steigern, soll die Digitalisierung vorangetrieben werden. In 

der Regierungsperiode 2020-2025 sollen IKT-Systeme von Land, 

Landesholding und Gemeinden, insbesondere in den Bereichen 

Hardware und Beschaffung vereinheitlicht werden, um Synergie- 

und Skaleneffekten zu erzielen und Verwaltungskosten zu sen-

ken. Dies bedeutet die konsequente Verfolgung und den Ausbau 

von eGovernment Lösungen mit Fokus auf den elektronischen 

Akt in der Verwaltung, aber auch elektronisches Formularwesen, 

eID (Handysignatur) und e-Zustellung. Einheitliche Systeme, bar-

rierefreier Webauftritt, die Optimierung auf mobile Endgeräte, der 

Ausbau der Netzinfrastruktur und die Einhaltung aktueller Stan-

dards zur Netz- und Informationssicherheit sowie des Daten-

 

Maßnahmenplan:  

2021: Relaunch 
Landes-Website 

2022: Einführung 
eLAK 

2022: Harmoni-
sierung IT-Sys-
teme mit Holding 
und Gemeinden 

 



  

107 

 

schutzes sind weitere wichtige Vorhaben. Die Website des Lan-

des Burgenland soll überarbeitet und künftig über einen stärkeren 

Service-Charakter verfügen.  

149. Stärkung und Neueinführung von Ombudsstellen 

Das Land Burgenland bekennt sich dazu, Bürgerinnen und Bür-

gern bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche und Rechte zu unter-

stützen. Entsprechend stärkt die Landesregierung die vorhande-

nen Ombudsstellen und führt gleichzeitig in den kommenden Jah-

ren neue Ombudsstellen ein. Neu eingerichtet werden soll sowohl 

eine Behinderten-Ombudsstelle als auch eine Pensionisten-Om-

budsstelle. Gemeinsam mit bereits etablierten Ombudsstellen wie 

Patienten- oder Kinder- und Jugend-Anwaltschaft soll es in den 

kommenden Jahren zu einer Bündelung dieser Kompetenz im 

Bezirk Mattersburg kommen.  

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: 
Schaffung Pensi-
onisten-Ombuds-
stelle 

Ende 2020: 
Schaffung Behin-
derten-Ombuds-
stelle 

2021: Bündelung 
im Bezirk Mat-
tersburg 

150. Dezentralisierung der Landesverwaltung, Stärkung der 

regionalen Bezirkshauptmannschaften 

Zum Ausgleich von strukturellen Unterschieden im Land wird die 

Landesregierung in den kommenden Jahren eine Dezentralisie-

rung der Landesverwaltung vorantreiben und �± sofern möglich �± 

Kompetenzen aus Eisenstadt in die Regionen verlagern mit ei-

nem Fokus auf den Landessüden. Zielsetzung ist die Schaffung 

von Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaften (BHs). An der Be-

zirkshauptmannschaft Güssing wird etwa das zentrale Strafamt 

des Landes etabliert und ausgebaut. Im Bezirk Mattersburg wer-

den die Kompetenzen der Ombudsstellen und Anwaltschaften 

gebündelt. Jede Bezirkshauptmannschaft erhält einen kompeten-

ten Förderberater.   

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2020: Festlegung 
Schwerpunktset-
zung für Bezirks-
hauptmannschaf-
ten 

Ausbau bereits 
etablierter 
Schwerpunkte 
(laufend) 

151. Konsumentenschutz  

Das Land Burgenland unterstützt Verbraucherinnen und Verbrau-

cher auch künftig durch Konsumentenschutzanstrengungen wie 
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Rechtsberatung und Markt- und Preisüberwachung. Mit einem 

stärkeren Fokus auf Auszeichnungspflichten und Herkunftsbe-

zeichnung sollen burgenländische Verbraucher künftig noch 

mehr Sicherheit erhalten und burgenländische Unternehmen vor 

unlauterem Wettbewerb geschützt werden. Insbesondere die Be-

ratung zu allen Fragen rund um das Thema Mietrecht soll künftig 

weiter gestärkt werden.  

152. Bürgerbeteiligung stärken, Ideenwerkstatt einrichten  

Das Ziel der Landesregierung ist es, Bürger bei wichtigen The-

men des Landes stärker einzubinden. Dazu sollen die Möglich-

keiten der Bürgerbeteiligung ausgebaut werden. So soll beispiels-

weise eine Ideenwerkstatt sowohl innerhalb der Landesverwal-

tung als auch für alle Burgenländerinnen und Burgenländer ein-

gerichtet werden, wo Ideen und Vorschläge für die Weiterentwick-

lung des Landes eingebracht werden können. Ein transparenter 

Prozess soll Auskunft über den Status des Vorschlags geben. 

Prämien für verwirklichte Ideen sollen geprüft werden. Bei Anlie-

gen von mehreren Personen soll die Möglichkeit von Petitionen 

an die Landesregierung geschaffen werden, um die Mitsprache-

möglichkeit zu erhöhen. Die Kriterien dafür sollen rasch definiert 

werden.  

Maßnahmenplan:  

2021: Einrichtung 
einer Online-Platt-
form für Ideen- und 
Vorschlagswesen 

Bürgerbeteiligun-
gen stärken durch 
Petitionen 

153. Demokratieverständnis stärken 

Die Landesregierung bekennt sich dazu, Möglichkeiten der parti-

zipativen Demokratie weiterzuentwickeln. Wir unterstützen die 

�(�W�D�E�O�L�H�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �Ä�-�X�J�H�Q�G�U�D�W�H�V�³�� �D�X�I�� �%�D�V�L�V�� �H�L�Q�H�V�� �3�L�O�R�W�S�U�R�M�H�N�W�H�V����

sowohl auf Gemeindeebene als auch auf Landesebene. Neben 

Offline-Beteiligungen soll es �± gemäß den Empfehlungen des Eu-

roparats �± auch eine Online-Beteiligung geben, die den Jugend-

rat begleitet und der Entscheidungsfindung im Landtag dient. Wir 

bekennen uns zur Weiterführung der Demokratieoffensive #poli-

tik-er-leben des Burgenländischen Landtages, in deren Rahmen 

in den Schulen Demokratie und Mitbestimmung vor allem für 

Maßnahmenpaket:  

Bis 31.12.2021: Pi-

lotprojekt Jugend-

rat  

Demokratieoffen-

sive in den Schu-

len (laufend) 

Schaffung Aus-

zeichnungen für 

partizipative Ideen 

und Projekte, erste 
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junge Menschen direkt erlebbar gemacht wird und Begegnungs-

möglichkeiten geschaffen werden (siehe Bildung). Mit einem #po-

litik-erleben-Preis wollen wir partizipative Ideen fördern und gut 

gelungene Projekte auszeichnen. Wir bekennen uns zu einer 

�:�H�L�W�H�U�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�V���Ä�-�X�J�H�Q�G�O�D�Q�G�W�D�J�H�V�³���P�L�W���G�H�P���=�L�H�O�����G�L�H���0�L�W��

wirkungsbasis zu erweitern und die Verbindlichkeit von erarbeite-

ten Vorschlägen zu erhöhen. Gleichzeitig wollen wir die Möglich-

keit eines Demokratie-�/�H�K�U�J�D�Q�J�V���H�Y�D�O�X�L�H�U�H�Q�����G�H�U���]�X���H�L�Q�H�U���Ä�W�U�D�L�Q-

the-�W�U�D�L�Q�H�U�³-Offensive führt und Grundlagen für die politische Bil-

dung im Burgenland erweitert. Diese Maßnahme soll vor allem 

politisch engagierten Menschen in den Gemeinden sowie in eh-

renamtlichen Funktionen offen stehen. Und schließlich werden 

wir Maßnahmen offensiver Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

unterstützen, die dazu beitragen, die Mitbestimmungsmöglichkei-

ten der Bevölkerung darzustellen, zur aktiven Mitarbeit einzula-

den und über wesentliche Ergebnisse zu informieren. 

 

Verleihung Ende 

2021 

Ende 2020: Wei-

terentwicklung Ju-

gendlandtag; ers-

ter Landtag im 

Herbst 2021 

11.2021: Evaluie-

rung Demokratie-

Lehrgang 

Aktive Informati-

onsarbeit (laufend) 

 

154. Harmonisierung und Deregulierung der landesgesetz-

lichen Wahlrechtsbestimmungen 

Die Wahlgesetze des Landes sollen harmonisiert und dereguliert 

werden: Der Wählerwille soll durch die primäre Vergabe von Man-

daten auf Grundlage der Vorzugsstimmenergebnisse noch bes-

ser berücksichtig werden. Die Briefwahl soll modernisiert und ver-

einheitlicht werden (z.B. beim Thema Zukleben des Wahlku-

verts). Mit einer Novelle der Volksrechtegesetze sollen die Mög-

lichkeiten der direkten Demokratie verbessert werden. Diese 

Maßnahmen sollen bis Anfang 2022 umgesetzt werden. 

 

 

 

 

Maßnahmenpaket:  

Bis Anfang 2022:  
Harmonisierung 
der Wahlrechte 
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Europa und internationale Beziehungen  

Ausgangslage: 

Kein Bundesland hat vom EU-Beitritt und der Ostöffnung so profitiert wie das Burgenland. 

Die Fakten sprechen für sich: Lag das BIP pro Kopf 1995 im Burgenland noch bei 70 

Prozent, konnten wir es bis 2019 auf über 90 Prozent steigern. Der Aufschwung des Bur-

genlandes ist sichtbar und spürbar. Die positive Entwicklung zeigt sich auch in steigenden 

Beschäftigungszahlen, der Bildungsquote, der Anhebung der Löhne, bei Nächtigungs-

zahlen und bei der Ansiedlung internationaler Unternehmen. Seit Jahren gilt das Burgen-

land als Vorbild für erneuerbare Energie in der EU. Dank der Windparks erzeugen wir 

mehr Strom als wir verbrauchen. Neuerdings gelten auch die Bio-Wende in der Landwirt-

schaft, der Mindestlohn und die Reform des Pflegesystems, vor allem die Anstellung pfle-

gender Angehöriger, als Vorbild. 

155. Aktiv für weitere EU-Fördermittel einsetzen 

Burgenland konnte bisher die EU-Förderungen maximal nutzen. 

Die Höhe der Gesamtförderungen seit 1995 bis Ende 2019 be-

trägt laut Regionalmanagement Burgenland 2,4 Milliarden Euro. 

Davon kamen 1,28 Milliarden von der EU, der Rest von Bund und 

Ländern. Diese Förderungen lösten Gesamtinvestitionen von 

rund 5,2 Milliarden Euro im Land aus. Das Burgenland hat daher 

die Förderprogramme der EU effizient umgesetzt und zahlreiche 

Initiativen im Land gestartet. Mit Hilfe dieser EU-Mittel hat sich 

das Burgenland zu einer prosperierenden Region mitten in Eu-

ropa entwickelt. Entsprechend will sich die Landesregierung wei-

terhin aktiv um EU-Fördermittel einsetzen. (siehe Punkt EU-För-

dermittel lukrieren) 

Maßnahmenplan:  

Anpassung der 

Förderrichtlinien 

an neues EU-För-

derprogramm,  

nach dessen Be-

schluss und Ver-

öffentlichung  

156. Aktive Nachbarschaftspolitik und Europäische Integra-

tion vorantreiben 

Das Burgenland bekennt sich klar zu Europa. Es ist uns ein An-

liegen, die europäische Integration zu stärken und die aktive 
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Gemeinden und Regionen 

Ausgangslage  

Die burgenländischen Gemeinden stehen in den nächsten Jahren vor großen Heraus-

forderungen, die vor allem von der Gemeindeverwaltung zu stemmen sind. Die Landes-

regierung will daher mehrere gezielte Maßnahmen für eine spürbare Entlastung der Ge-

Nachbarschaftspolitik auszubauen und zu intensivieren. Darin se-

hen wir eine große Chance, den Wirtschaftsraum und den Stand-

ort weiter zu stärken.  

157. Netzwerk in Europa ausbauen, um Interessen aktiv zu 

vertreten 

Das Netzwerk zu den EU-Institutionen werden wir weiter aus-

bauen, ebenso die Kommunikation mit den politischen Vertretern 

in unseren Nachbarländern. Dialog ist für uns ein Mittel, Ver-

trauen aufzubauen, um Probleme leichter zu lösen und ein kon-

struktives Miteinander als Nachbarn und als Partner in der Euro-

päischen Union aber auch gegenüber anderen Ländern zu er-

möglichen.  

Zu unserer Europa-Politik gehört aber auch, dass wir unsere In-

teressen konsequent und vehement in den zuständigen EU-Gre-

mien vertreten und unsere Stimme dann erheben, wenn es zu 

Entwicklungen in der Europäischen Union kommt, die nicht unse-

rer Sichtweise und unseren Positionen entsprechen. 

Wir sind uns aber auch der zukünftigen Herausforderungen der 

EU- Politik bewusst. Auch in unserem eigenen Interesse werden 

wird durch kluge Entscheidungen eine Verkehrspolitik vorantrei-

ben, die den Transit durch das Burgenland lenkt, zum Klima-

schutz beiträgt und Pendler nicht benachteiligt. Wir teilen das 

große Ziel der EU, den Green Deal und die Digitalisierung zu un-

terstützen und nach unseren Fähigkeiten umzusetzen. 

 

Maßnahmenplan:  

1.5.2020: Stärkung 
der EU-Büros 
(siehe Punkt EU-
Fördermittel lukrie-
ren) 

 



  

112 

 

meindeverwaltung setzen. Zu diesem Zweck soll 2020 ein Diskussionsprozess des Lan-

des mit den Gemeinden aufgesetzt werden, um die künftige Aufgabenverteilung zwi-

schen Land und Gemeinden zu prüfen, mögliche Synergien zu heben und Kompeten-

zen neu zu regeln.  

158. Mehr Service für die Gemeinden 

Große Investitionsprojekte (z.B. Schul- und Kindergartenbau, Inf-

rastrukturmaßnahmen) erfordern aufgrund der zunehmenden 

Komplexität eine intensive Betreuung, die im Rahmen der laufen-

den Verwaltung von den Gemeinden oft nur schwer wahrgenom-

men werden kann. Die Landesregierung will den Gemeinden an-

bieten, solche Vorhaben nach Bedarf mit einer Projektbegleitung 

zu unterstützen, die die Gemeindeverwaltung entlastet und zu ei-

ner besseren Projektabwicklung führen soll.  

Das Land bzw. Unternehmen des Landes sollen die Gemeinden 

auch bei der Aufnahme von Darlehen unterstützen, um durch die 

Bonität des Landes bessere Konditionen auf dem Finanzmarkt zu 

erhalten. Weiters sollen für die Vergabe von öffentlichen Aufträ-

gen Einkaufsgemeinschaften zwischen Gemeinden gebildet wer-

den.  

Die Gemeindeverwaltung steht aber auch vor der Herausforde-

rung, Bescheide und Verordnungen zu erlassen, die den vielen 

formalen Kriterien der Verfahrens- und Materiengesetzen ent-

sprechen müssen. Hier will das Land durch Muster-Verordnun-

gen und Bescheiden in Datenbanken wie GemWiki sowie durch 

den Aufbau eines Sachverständigenpools und dem Ausbau von 

Rechtsberatungen durch Mitarbeiter der Landesverwaltung Hilfe-

stellungen anbieten. 

Maßnahmenplan:  

Ab 1.1.2021: Ein-
richtung eines 
Kompetenzzent-
rums im Land für 
Gemeinden zur  
Projektbegleitung 
von  umfangrei-
chen Bauvorha-
ben. 

Ausbau der zentra-
len Wissensdaten-
bank GemWIKI 

Schaffung eines 
Sachverständigen-
Pools für Gemein-
den 

Weiterer Ausbau 
der Servicestellen 
des Landes für die 
Gemeindeverwal-
tungen 

159. Evaluierung Bedarfszuweisungsrichtline 

Das Ziel der Landesregierung ist es, die Unterstützung für finanz- 

und strukturschwache Gemeinden zu verbessern. Hier soll eine 

Novelle der Bedarfszuweisungsrichtline den Handlungsspielraum 

Maßnahmenplan:  

Unterstützung und 
Hilfestellungen für 
finanzschwache 
Gemeinden (lau-
fend)  
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verbessern.  Im Bereich der Gemeindeaufsicht sollen Kompeten-

zen und Zuständigkeiten durch eine Novelle der Gemeindeord-

nung bis Ende 2021 klarer festgelegt werden. Geraten Gemein-

den in eine finanzielle Schieflage, so ist dringender Handlungs-

bedarf gegeben. Die Landesregierung will Gemeinden in dieser 

Krisensituation mit einer begleitenden Betreuung unterstützen.  

 

2021: Novelle Ge-
meindeordnung zur 
Begleitung und Mo-
nitoring von Konso-
lidierungsprozes-
sen 

 

160. Synergien nutzen 

Die Gemeindeverwaltung soll digitaler werden. Das kann nur 

funktionieren, wenn den Gemeinden bedarfsgerechte Software 

zur Verfügung steht. Die Landesregierung plant, zusätzlich zum 

schon bestehenden Gemeinde- und Schulnetzwerk Softwarelö-

sungen speziell für die Bedürfnisse der burgenländischen Ge-

meinden zu organisieren, die den Gemeinden seitens des Landes 

zur Verfügung gestellt werden sollen. Es sollen neue Schnittstel-

len mit einer zentralen Anmeldemöglichkeit im Bereich des Ge-

meindenetzwerks geschaffen werden, etwa im Bereich der För-

derabwicklung, der Bedarfszuweisungen und Wahlen. Dadurch 

soll die Verwaltung entlastet und Verfahren beschleunigt werden. 

Auch die Abgabenverwaltung bindet umfangreiche Ressourcen in 

puncto Personal und IT. Es sollen Möglichkeiten entwickelt und 

umgesetzt werden, die Gemeinden im Bereich der Abgabenver-

waltung zu entlasten, insbesondere durch Schaffung von zentra-

len Strukturen und Abwicklungsmöglichkeiten, auf die die Ge-

meinden zurückgreifen können. Diese Maßnahme soll schritt-

weise ab 2022 umgesetzt werden. 

Schließlich wird die Landesregierung den Ausbau der Infrastruk-

tur (Wasser, Kanal, Abfall, Telekommunikation) in den Gemein-

den fördern. Daher wird geplant, Strukturen zu schaffen, um Sy-

nergien in diesem Bereich zu nutzen, Kosten zu sparen und den 

weiteren Ausbau in allen Landesteilen besser vorantreiben zu 

können. 

Maßnahmenplan:  

Ab 2022: Einfüh-
rung Softwarelö-
sungen im Bereich 
Abgabenverwal-
tung 

Schaffung Struktu-
ren zur Hebung 
von Synergien im 
Infrastrukturbe-
reich 
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161. Evaluierung Kanalabgaben 

Die bestehenden Regelungen im Bereich der Kanalabgaben for-

dern die Gemeindeverwaltung, werden aber auch in der Bevölke-

rung kontrovers diskutiert. Das bestehende System soll daher 

evaluiert und Vergleichswerte (z.B. in anderen Bundesländern) 

herangezogen werden. Weiters soll auch eine Vereinfachung der 

Berechnung der Kanalabgaben erreicht werden, die zu mehr 

Transparenz und Akzeptanz in der Verwaltung und in der Bevöl-

kerung führt. Die Evaluierung soll bis Ende 2020 abgeschlossen 

sein.  

 

Maßnahmenpaket:  

Ende 2020: Evalu-
ierung der Kanal-
abgaben   

162. Sicherstellung der ländlichen Versorgung bei Post und 

Bank-Dienstleistungen   

Zahlreiche Gemeinden im Burgenland sind mit Herausforderun-

gen wie Ausdünnung der ländlichen Versorgung, Abwanderung 

und Leerstand im Ortskern konfrontiert. Die Landesregierung will 

hier aktiv gegensteuern, damit ländliche Gemeinden auch weiter-

hin attraktive Orte zum Leben bleiben.  

Um die Nahversorgung im Ort aufrechtzuerhalten, will das Land 

Gemeinden fördern und die entsprechenden Rahmenbedingun-

gen schaffen, dass das Gemeindeamt bei der Schließung von 

Postpartnern künftig diese Rolle übernimmt. Bei Abwanderung 

von Banken soll zumindest ein Bankomat in der Gemeinde beste-

hen bleiben �± mit dem Ziel eines Bankomats in jeder Gemeinde.   

Um die zahlreichen Leerstände (vor allem in den Ortskernen) wie-

der einer Nutzung zuzuführen, soll ein Tool erarbeitet werden, in 

welchem die burgenländischen Gemeinden ihre Leerstände er-

fassen. Die zentrale Verwaltung erfolgt im Hauptreferat Landes-

planung. 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Evaluierung rechtli-
che Rahmenbedin-
gungen für Post-
partner 

Evaluierung Ban-
ken-Partnerschaft 
für Bankomat-Ver-
sorgung  

Beauftragung Leer-
stands-Tool für Ge-
meinden 

163. Etablierung regionaler Entwicklungsprogramme  
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100 Jahre Burgenland 

Ausgangslage:  

Im Jahr 2021 feiert das Land Burgenland sein 100jähriges Bestehen bei Österreich. Die-

ses bedeutende und historische Ereignis ist Anlass dazu, sich mit der eigenen Geschichte 

und Identität auseinanderzusetzen, das Bewusstsein und die Wahrnehmung für die Ge-

genwart zu schärfen und nachhaltig in die Zukunft zu blicken. Das Motto für das Jubilä-

umsjahr lautet „Wir sind 100“. Damit soll ein möglichst breit angelegter partizipatorischer 

Ansatz für das Jubiläum zum Ausdruck gebracht werden, der darauf ausgerichtet ist, 

möglichst viele Burgenländerinnen und Burgenländer zum Mittun zu motivieren. Das Ju-

biläum soll aber auch in die Dörfer und Städte des Burgenlandes transportiert werden. 

Die zentrale Idee von „Wir sind 100“ ist das Miteinander. Diese soll einen interaktiven 

Prozess und lebendigen Austausch zwischen der Bevölkerung und dem Land Burgen-

land fördern.  

Die Landesregierung bekennt sich dazu, Regionalkonzepte vo-

ranzutreiben, um die Entwicklung einzelner Regionen zu forcie-

ren. Mit dem neuen Raumplanungsgesetz wurde die Erarbeitung 

regionaler Entwicklungsprogramme festgeschrieben. Mit der kla-

ren Abgrenzung zu den vorhandenen "örtlichen Entwicklungskon-

zepten" wird bei den Regionalen Entwicklungsprogrammen in der 

überörtlichen Raumplanung vor allem der Entwicklungsgedanke 

in den Vordergrund gestellt. Raumplanung soll nicht nur be-

schränken, sondern neue und innovative Möglichkeiten für die 

Gestaltung einer Region aktiv aufzeigen. Im Rahmen eines brei-

ten Bürgerbeteiligungsprozesses soll ein gemeinsames (Zu-

kunfts-) Bild der Region, eine Vision und ein darauf aufbauendes 

Leitbild zum Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven zur Ab-

stimmung der Interessen der Gemeinden und zur Vertiefung ihrer 

Zusammenarbeit erarbeitet werden. Langfristiges Ziel ist letztlich 

auch die Weiterentwicklung des Landesentwicklungsprogramm 

2011 (LEP 2011). 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

1.9.2020: Beginn 
Bürgerbeteili-
gungsprozess  

Anstoß für regio-
nale Entwicklungs-
konzepte liefern  
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Kulturelle wie touristische Maßnahmen und Kooperationen mit bestehenden Einrichtun-

gen und Institutionen sollen einer breiten Öffentlichkeit das Jubiläumsjahr näherbringen. 

164. Jubiläumsausstellung 100 Jahre Burgenland 

Mit der Burg Schlaining wurde bereits der zentrale Ort der Jubilä-

umsausstellung anlässlich 100 Jahre Burgenland festgelegt, wo-

bei die diesbezüglichen Sanierungsmaßnahmen ebenfalls be-

gonnen haben. Konkret wird die Kultur-Betriebe Burgenland 

GmbH (KBB) die Jubiläumsausstellung in Schlaining ausrichten, 

innerhalb derer ein Team für die Umsetzung des Jubiläumsjahres 

100 Jahre Burgenland eingerichtet wurde. Als verantwortlicher 

Kurator konnte Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb, Leiter des 

Instituts für Zeitgeschichte, gewonnen werden. Die Ausstellung 

wird auf ca. 1.300 m², mit innovativen Vermittlungstechniken aus-

gestattet, von Mitte 2021 bis Ende 2022 zu sehen sein. Bei der 

Ausstellung, die zum Teil aus Objekten, Dokumenten, Fotos und 

Filmen aus den Beständen von Landesmuseum, Landesarchiv 

und Landesbibliothek zusammengestellt wird, werden neben der 

�Ä�H�U�Z�D�F�K�V�H�Q�H�Q�³�� �%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G�H�V�� �Y�R�U�� �D�O�O�H�P�� �D�X�F�K��

die Schülerinnen und Schüler zum Mittun eingeladen. Begleitend 

zur Ausstellung wird es einen offenen Lehrgang auf der Pädago-

gischen Hochschule zum Bereich Museumspädagogik und ein 

wissenschaftliches Symposium geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2020: Vorberei-
tungsmaßnahmen 
für Jubiläumsaus-
stellung  

Mai 2021: Eröff-
nung Jubiläumsau-
sstellung 

165. Förderung für Projekte im Zusammenhang mit 100 

Jahre Burgenland 

Projekte sollen auch von den Burgenländerinnen und Burgenlän-

dern bzw. von burgenländischen Vereinen initiiert und durchge-

führt werden können. Auf Basis von Ausschreibungen im Jahr 

2020 werden aus den Bereichen Kunst & Kultur, Schule & Bil-

dung, Gesellschaft & Generationen, Sport und Soziales vom Land 

Burgenland anlässlich des Jubiläumsjahres Förderungen für Pro-

jekte vergeben, die nachhaltig sind, sich mit der Identität, Ge-

schichte, Zukunft oder Vergangenheit des Landes Burgenland 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  
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Kultur 

Ausgangslage:  

Das Burgenland ist das Land der kulturellen Vielfalt, mit einem einerseits aus der Tradi-

tion begründeten, andererseits aus der Initiative kreativer Menschen neu geschaffenen 

unverwechselbaren Kulturangebot. Ein reiches kulturelles Erbe sowie eine lebendige eth-

nische, sprachliche und religiöse Vielfalt und ein großes und buntes Kulturangebot von 

Nord bis Süd zeichnen das Kulturland Burgenland international aus.  

auseinandersetzen, aktuelle gesellschaftliche Problemfeldern 

thematisieren bzw. den sozialen und gesellschaftlichen Zusam-

menhalt im Burgenland fördern.  

Neben klassischen PR- und Marketing-Maßnahmen soll auch 

eine starke Präsenz via Online-Plattform und sozialer Medien er-

reicht werden. 

2020: Ausschrei-
bung für Förderpro-
jekte 

166. Symposium, Festakte, Zukunftsforum 

Auch die Landesregierung und der Landtag werden das Jubilä-

umsjahr entsprechend würdigen. Ziel ist die Bewusstseinsbildung 

der Burgenländerinnen und Burgenländer und die Steigerung des 

Geschichtsbewusstseins. Im Mai 2021 soll ein Symposium der 

Burgenländischen Historiker unter der Leitung von Univ.Prof. Oli-

ver Rathkolb stattfinden. Eine Buchveröffentlichung, die Landes-

ausstellung, politische Festakte und mediale Begleitung im TV 

sollen das Thema das gesamte Jahr über präsent halten. Ange-

dacht wird auch die Abhaltung eines einmaligen Landesfeiertags 

am 14. November 2021, da der 14. November 1921 mit der Land-

nahme durch das Österreichische Bundesheer ein besonders 

markantes Datum in der Entstehungsgeschichte des Burgenlan-

des darstellt.  Abgeschlossen wird das Jubiläumsjahr mit einem 

Zukunftsforum über die weitere Zukunft des Landes im Dezem-

ber.     

 

 

 

Maßnahmenplan:  

2020: Laufendes 
Projektmanage-
ment 

2020: Evaluierung 
einmaliger Landes-
feiertag am 
14.11.2021 
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Wir bekennen uns zu einem umfassenden und offenen Kulturbegriff und zum Ziel, im 

Rahmen einer ebenso umfassenden Kulturpolitik dem passiven Kulturverhalten verstärkt 

Möglichkeiten entgegenzusetzen, um viele Menschen für Kultur zu interessieren und 

ihnen den Zugang dazu zu erleichtern. Unser Kulturbegriff reicht von den vielfältigen Ak-

tivitäten der Alltags- und Volkskultur der zahlreichen Kunst- und Kulturinitiativen in den 

Dörfern des Landes über die Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes, die Förderung 

der Volksgruppen- Kulturen, die Unterstützung der Festspiele und Ausstellungen, die För-

derung von Künstlerinnen und Künstlern in allen Sparten bis hin zur Förderung der Ge-

genwartskunst, der alternativen und der Nachwuchs-Kulturszene, von internationalen Ko-

operationen und des Kreativwirtschaftssektor. Es ist ein sehr weit gefasster Kulturbegriff, 

der allen Facetten der Kreativität, die im Rahmen unserer demokratischen Grundordnung 

entstehen, Berechtigung zuschreibt. 

167. Kulturbetriebe Burgenland: ein KUZ pro Bezirk 

Die Kulturbetriebe Burgenland GmbH (KBB) ist die organisatori-

sche, logistische und programmatische Heimat für die landesna-

hen Kulturfestivals wie Lisztfestival, Schlossspiele Kobersdorf 

und die Seefestspiele Mörbisch, die burgenländischen Kulturzen-

tren und die im Besitz des Landes befindlichen Museen.  Die KBB 

vermietet, veranstaltet, produziert und vermittelt Kunst & Kultur 

und soll sich zu einer regionalen Drehscheibe kultureller Innova-

tion weit über die burgenländischen Grenzen hinaus entwickeln.  

Aktuell wird die Organisation neu strukturiert und Sparten ge-

schaffen.  

Die künftigen Ziele dieses kulturpolitischen Leitbetriebes sind es, 

durch je ein Kulturzentrum die kulturelle Nahversorgung in allen 

�%�H�]�L�U�N�H�Q���G�H�V���/�D�Q�G�H�V���%�X�U�J�H�Q�O�D�Q�G���]�X���J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�Q���X�Q�G���Ä�N�X�O�Wurelle 

�,�Q�N�X�E�D�W�R�U�� �=�H�Q�W�U�H�Q�³�� �]�X�� �H�W�D�E�O�L�H�U�H�Q���� �G�L�H�� �G�D�V�� �(�U�O�H�E�H�Q�� �Y�R�Q�� �.�X�O�W�X�U�� �L�Q��

einem umfassenden Sinn und in einer leistbaren Form möglich 

machen. Am Standort Güssing soll in einer Umfrage eine Grund-

satzentscheidung herbeigeführt werden betreffend einer Moder-

nisierung des Kulturzentrums oder einer Revitalisierung und Um-

gestaltung der Burg Güssing zu einem Kultur- und Veranstal-

tungszentrum.  

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Ende 2020: Reor-
ganisation der Kul-
turbetriebe  

Mitte 2021: Ent-
scheidungsfindung 
Güssing: KUZ oder 
Burg Güssing  

Ende 2025: Etab-
lierung ein 
KUZ/Bezirk 
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168. KUZ Mattersburg: Neues Kultur- und Literaturzentrum 

sowie Landesarchiv  

Das Kulturzentrum Mattersburg - KUZ Mattersburg �±soll das neue 

Haus des Lesens, Forschens, Zuhörens und Lernens im Burgen-

land als Plattform der kulturellen Vielfalt werden. Durch die Prä-

sentation von Kunst, Kunstschaffenden und Kreativität für alle Be-

völkerungsgruppen sowie ein professionelles Veranstaltungsma-

nagement und die ständige Kommunikation mit unseren Gästen 

soll den Burgenländerinnen und Burgenländern eine nieder-

schwellige, aber hochwertige Gelegenheiten der Auseinanderset-

zung mit sich und der Gesellschaft geboten werden. Die Pflege 

der Literatur und der Buchkultur, die Verfügbarkeit von Medien 

und die Vermittlung ihrer Inhalte sind das gemeinsame Anliegen 

der vier Institutionen, mit dem sie sich in den Dienst der burgen-

ländischen Bevölkerung stellen. Ein weiterer Pluspunkt für das 

neue Haus ist die unmittelbare Nähe der Schule. Hier soll die 

Chance genutzt werden, junge Menschen samt ihren Lehrperso-

nen für Kultur, Literatur, landeskundliche Forschung und gesell-

schaftlichen Diskurs zu begeistern. 

Für Landesarchiv und �±bibliothek bedeutet die Übersiedlung ins 

KUZ Mattersburg einen Schritt auf die Bevölkerung zu. Durch den 

Standortwechsel rücken Landesarchiv und �±bibliothek mehr in 

die Mitte des Landes und werden in der Mitte der Bevölkerung 

ankommen. Durch eine Digitalisierung des Landesarchives soll 

der öffentliche Zugang noch weiter erleichtert werden.  

Literaturhaus und Volkshochschule kehren an ihren ursprüngli-

chen Standort zurück, doch auch sie sollen und werden von der 

Neugestaltung des Hauses profitieren. Und schließlich werden 

die Kulturbetriebe Burgenland das KUZ Mattersburg weiterhin als 

vollwertiges Kulturzentrum betreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  

Bis Ende 2021: Re-
vitalisierung KUZ 
Mattersburg 

Ende 2021: Ein-
richtung Landesar-
chiv und neues 
Kultur �±und Litera-
turzentrum  

Ende 2023: Digita-
lisierung des Lan-
desarchivs 

169. Landesmuseum Burgenland Maßnahmenplan:  
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Das Landesmuseum Burgenland bildet das kulturelle und histori-

sche Gedächtnis des Burgenlandes und zeigt als Universalmu-

seum über 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte der Region. Die 

Dauerausstellung ist das Herzstück des Landesmuseums und 

zeigt zahlreiche Schätze burgenländischer Geschichte, Kultur 

und Identität. Um die Artefakte und Objekte zeitgemäßer zu prä-

sentieren und neue Forschungsergebnisse in die Präsentation 

einfließen zu lassen, soll die Dauerausstellung überarbeitet und 

umgestaltet werden. Mit modernen Präsentationsformen soll Ge-

schichte spannend erlebbar gemacht und auch Bezüge zu aktu-

ellen gesellschaftlichen Entwicklungen hergestellt werden. Da 

das jetzige angemietete Depot in den nächsten Jahren an die 

Grenzen der Lagerkapazität stoßen wird, soll an neuen Lösungen 

für ein neues Depot gearbeitet werden. Um internationales Wis-

senspotential weiter zu erschließen, werden Forschungsprojekte 

mit den Nachbarländern initiiert. Seit 1. Juni läuft etwa das EU-

Projekt „ArcheON“ mit dem Savaria Museum in Szombathey mit 

dem Ziel eines wechselseitigen Wissensaustauschs und mit ei-

nem grenzüberschreitendem archäologisch-touristischen Ange-

bot als Endergebnis des Projekts. Ein weiteres Archäologiepro-

jekt, das zu einem Musterprojekt entwickelt werden soll, läuft der-

zeit in Müllendorf. Im Ortskern der Gemeinde Müllendorf stieß 

man auf die Reste eines römischen Dorfes, eines sogenannten 

vicus. Gemeinsam mit der Universität Wien wird unter Einbezie-

hung von führenden Archäologen Österreichs der Fundort wis-

senschaftlich untersucht. (siehe Punkt Archäologie-Masterplan) 

Überarbeitung der 
Dauerausstellung 

Entwicklung neue 
Lösungen für De-
pot 

Forcierung interna-
tionale Kooperatio-
nen 

Archäologieprojekt 
Müllendorf voran-
treiben 

170. Öffentliches Büchereiwesen 

Im Burgenland gibt es 65 öffentliche Büchereien. Diese werden 

größtenteils von den Gemeinden und Städten erhalten, die damit 

unschätzbare Bildungs- und Kulturarbeit leisten. Öffentliche Bib-

liotheken ermöglichen einen niederschwelligen und lokalen Zu-

gang zu Wissen und Bildung und stellen eine Grundvorausset-

zung für das lebenslange Lernen dar. So gesehen sind sie lokale 

Informationszentren, deren Leistungen auf einem Angebot eines 

Maßnahmenplan:  

Erstellung Biblio-
theksentwicklungs-
plan 
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gleichberechtigten Zugangs für alle �± unabhängig von Alter, Ge-

schlecht, Religion, Nationalität, Sprache oder sozialem Status �± 

basieren. Die öffentlichen Bibliotheken des Burgenlandes sind 

nicht nur die regionale Eintrittskarte für Weiterbildung, sondern 

werden mehr und mehr zu einem Ort der interkulturellen Begeg-

nung. Sie ermöglichen die Begegnung mit der Literatur, Wissen-

schaft und Belletristik. Das Land Burgenland erstellt daher ge-

meinsam mit dem Dachverband für die Öffentlichen Bibliotheken, 

dem Landesverband Bibliotheken Burgenland, einen fünfjährigen 

Bibliotheksentwicklungsplan, der die Stärkung der regionalen 

Bibliotheken und damit auch der Gemeinden und Städte zum Ziel 

hat. 

171. Archäologie-Masterplan 2025 

Die geografische Lage des Burgenlandes beschert dem Land 

Burgenland eine nahezu unüberschaubar archäologische Vielfalt, 

die von der Altsteinzeit über die Bronze-, Römer- und Türkenzeit 

bis in die Gräben des Südostwalls im 20. Jahrhundert reicht. Ar-

chäologische Denkmäler im Burgenland sind unverzichtbar für 

unsere kulturelle Identität und vermitteln das Wissen um die Ent-

wicklung menschlicher Gemeinschaften.  

Entsprechend wollen wir laufende Archäologie-Projekte in den 

Bezirken Eisenstadt, Oberpullendorf und Oberwart vorantreiben 

und bis 2022 Potenziale für eine mögliche touristische Nutzung 

ausloten.  

Mit dem Ziel, das Burgenland als Archäologie-Raum zu positio-

nieren, soll bis 2025 ein Archäologie-Masterplan erstellt werden, 

der mit untereinander abgestimmten, archäologischen Angebo-

ten dazu beitragen kann, das kulturtouristische Angebot im Bur-

genland maßgeblich zu erweitern.  

Die Eckpfeiler des Masterplans Archäologie sind der Ausbau des 

Landesmuseums als Kompetenzzentrum für Wissenschaft und 

Präsentation, die Digitalisierung der Archäologischen Sammlung 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  
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Bis 2025: Erstel-
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des Landes, die Intensivierung von Forschungsgrabungen von 

Nord bis Süd und die Nutzung von vorhandenen Potentialen, um 

die bereits erforschten Fundstellen mit Leben zu füllen. Nach der 

wissenschaftlichen Erforschung sollen erhaltene Bauten konser-

viert werden und mit Rekonstruktionen in besonders anschauli-

cher Weise miteinander verbunden werden. Zahlreichen Veran-

staltungen wie etwa Historische Feste oder Themenführungen, 

aber auch moderne Kulturvermittlung mittels Virtual Reality oder 

Augmented Reality-Tools sollen ein einmaliges Zeitfenster in die 

Vergangenheit eröffnen. 

172. Jüdische Kultur und Identität 

Die Privatsynagoge im Wertheimer Haus �± dem heutigen Jüdi-

schen Museum von Eisenstadt, die Synagoge von Schlaining und 

die Synagoge von Kobersdorf sind die letzten Zeugen jüdischer 

Kultur im Burgenland. Mit dem Kauf der Synagoge Kobersdorf im 

Jahr 2019 hat das Burgenland nicht nur ein Gebäude übernom-

men, sondern auch die Verpflichtung, das längst vergessene, rei-

che jüdische Erbe des Burgenlandes zu bewahren und zu si-

chern. Nach Fertigstellung dient das Gebäude als kulturelles 

Zentrum mit einem Schwerpunkt auf jüdischer Kultur und Ge-

schichte. In Schlaining soll das unter Denkmalschutz stehende 

Ensemble rund um die Synagoge synergetisch in die Neukonzep-

tionierung des Hauses der Geschichte integriert werden und Ort 

der wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden. Die Syna-

gogen von Kobersdorf und Schlaining sollen ein sichtbares Zei-

chen dafür sein, dass das Land Burgenland sich seiner jüdischen 

Wurzeln, seiner jüdischen Traditionen und seiner Verantwortung 

für die jüdischen Opfer aus der Zeit des NS-Terrors bewusst ist. 

Maßnahmenplan:  

Bis 2020: Revitali-
sierung Synagoge 
Kobersdorf 

173. Schwerpunkt junge Kunst 

Im Jahr 2020 setzt das Land einen Schwerpunkt auf den Bereich 

der Jugendkultur. Ein wesentliches Augenmerk gehört der künst-
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lerischen Nachwuchsförderung. Junge Künstlerinnen und Künst-

lern benötigen nicht nur Förderungen in Form von Projekten bzw. 

Stipendien für die künstlerische Ausbildung, sondern auch Mög-

lichkeiten zum Austausch, zur Präsentation und zur Interaktion. 

Dazu braucht es eigens auf junge Menschen adaptierte innova-

tive Modelle der Kulturvermittlung. Das Burgenland soll zum In-

novationsraum für junge KünstlerInnen und Kreative ausgebaut 

werden. 

174. Zeitgenössische Kunst 

Bereits seit vielen Jahrzehnten ist das Burgenland ein Magnet für 

Künstler und Kreative aus aller Welt. Seit damals bildet der Be-

reich der Zeitgenössischen Kunst einen Schwerpunkt in der bur-

genländischen Kulturpolitik und vor allem auch in der Förderpoli-

tik des Landes Burgenland. Das Land Burgenland betreibt neben 

der Burgenländischen Landesgalerie auch Galerien in den Kultur-

zentren, die entsprechend dem Grundsatz, dass Kunst und Kultur 

für jedermann leistbar sein muss, auch kostenlos zugänglich sind. 

Kultureinrichtungen, die nachhaltige Akzente im Bereich der zeit-

genössischen Kunst setzen, sollen beispielsweise durch mehr-

jährige Förderverträge bzw. Indexanpassungen einen erhöhten 

wirtschaftlichen Spielraum erhalten. Die zeitgenössische Kunst 

lebt auch vom kreativen Austausch, der in der kommenden Le-

gislaturperiode intensiviert werden soll. Das Land Burgenland 

wird auf Grundlage einer nachhaltigen Ankaufsstrategie vermehrt 

Ankäufe burgenländischer zeitgenössischer Kunst tätigen, ge-

meinsam mit den Experten nachhaltige Programme zur Förde-

rung der zeitgenössischen Kunst in allen Sparten entwickeln und 

gezielt Kunstprodukten aus den Bereichen Bildende Kunst, Mu-

sik, Film oder Theater beauftragen. 

Außerdem wird das Land einen Beitrag zur sozialrechtlichen Ab-

sicherung von burgenländischen Künstlerinnen und Künstlern 

leisten und dafür einen eigenen Notfallfonds einrichten. Daraus 

sollen finanzielle Härtefälle abgefedert werden, die sich aus der 

derzeitigen Regelung der Künstlersozialversicherung ergeben.  
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Ehrenamt und Vereine  

Ausgangslage:  

Die freiwilligen Vereinsmitglieder und ehrenamtlich tätigen Menschen im Burgenland 

spielen eine entscheidende Rolle für den starken Zusammenhalt im Land. Fast 100.000 

Menschen sind im Burgenland freiwillig oder ehrenamtlich in rund 4.900 Vereinen tätig. 

Entsprechend bekennt sich die Landesregierung zur Aufrechterhaltung und Unterstüt-

zung der Vereinsvielfalt und zur weiteren Förderung des Ehrenamts.    

 

 

175. Architektur fördern durch Architekturwettbewerbe 

Das Land Burgenland bekennt sich zur kulturellen Vielfalt auch 

im Hinblick auf die Architektur. Entsprechend strebt die Landes-

regierung an, innovative und zeitgemäße Architektur zu fördern, 

indem bei öffentlichen Ausschreibungen ab einem festzulegen-

den Wert öffentliche Architekturwettbewerbe ausgelobt werden.  

Maßnahmenplan:  

Evaluierung und 
Festlegung Richtli-
nien für Architek-
turwettbewerbe für 
Landesbauten 

176. Vereinsleben fördern 

Die burgenländischen Vereine spielen eine tragende Rolle für die 

Lebensqualität unserer Heimat. Die ehrenamtliche Tätigkeit vieler 

Burgenländerinnen und Burgenländer zeichnet unser Land aus 

und bereichert das Leben vor Ort – egal ob im Fußballverein, im 

Musik-verein, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder vielen anderen 

Vereinen mehr. Wir bekennen uns daher zur finanziellen Unter-

stützung unserer Vereine insbesondere bei Infrastruktur- und 

Bauvorhaben und die kostenlose Beratung durch eine Sport- und 

Vereinsombudsstelle. Gleichzeitig wollen wir den Abbau von Bü-

rokratie im Vereinswesen weiter vorantreiben und sprechen uns 

klar gegen zusätzliche Hürden für Vereinsfeste aus.  

 

Maßnahmenplan:  
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Volksgruppen 

Ausgangslage:  

Die Volksgruppen im Burgenland spielen eine bedeutende Rolle für die Identität unseres 

Bundeslandes. Entsprechend bekennt sich die Landesregierung zum respektvollen Um-

gang mit diesem reichhaltigen kulturellen Erbe und zur weiteren Förderung der Volks-

gruppenkultur im Burgenland.  

177. Stärkung des Ehrenamts durch Jugend-Offensive  

Wie im Kapitel Jugend bereits angesprochen plant die Landesre-

gierung, im Zuge ihrer Fördertätigkeit künftig das Ehrenamt zu 

stärken, indem Anreize geschaffen werden für das verstärkte En-

gagement von Jugendlichen.  So unterstützt das Land Burgen-

land Organisationen wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr 

oder Rettungsorganisationen, um Jugendliche für dieses Tätig-

keitsfeld zu informieren und sensibilisieren. (Siehe Punkt Förde-

rung von Jugendorganisationen und Stärkung des Ehrenamts)  

 

 

Maßnahmenplan:  

Schaffung von 
Anreizen für das 
Ehrenamt 

Bis 2021: Einfüh-
rung Informati-
onstage für das 
Ehrenamt 

  

178. Rolle der Volksgruppen hochhalten 

Um die Bedeutung der Volksgruppen im Land hoch zu halten, be-

kennt sich die Landesregierung klar zur Aufrechterhaltung der 

Grundstrukturen für die Volksgruppen im Land. Gleichzeitig soll 

Mehrsprachigkeit weiter gefördert werden (siehe Kapitel Bildung) 

Mehrsprachigkeit hat im Burgenland eine lange Tradition. Die Kul-

turen und Sprachen unserer Volksgruppen sind uns besonders 

wichtig, sie stellen einen wichtigen Beitrag zur Besonderheit un-

seres Landes dar und sind ein großer kultureller Reichtum, den 

wir bewahren müssen. Daher unterstützen wir die mehrsprachige 

Ausbildung unserer Kinder an unseren Schulen insbesondere in 

den Volksgruppensprachen. Wir schätzen und unterstützen die 

Maßnahmenplan:  
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Land zum Leben  

Ausgangslage:  

Unser oberstes Ziel ist es, dass jeder Burgenländer und jede Burgenländerin gut und 

sicher im Burgenland leben kann. Abseits der oben beschriebenen Maßnahmen werden 

wir uns für weitere Maßnahmen einsetzen, um die Lebensqualität für alle Burgenlände-

rinnen und Burgenländer auf Basis unserer gemeinsamen Werte hoch zu halten.   

 

Vereine zur Brauchtumspflege der Volksgruppen. Insbesondere 

die Kultur sehen wir als Türöffner für das allgemeine Verständnis 

und den Respekt für andere Volksgruppen im Land. (Siehe Punkt 

Mehrsprachigkeit fördern) 

179. Ausweitung der Volksgruppen-Sendezeiten unterstüt-

zen 

Die Landesregierung bekennt sich klar zu einem eigenen Volks-

gruppen-Angebot in den öffentlich-rechtlichen Medien. In enger 

Abstimmung mit den Volksgruppen wird sich die Landesregierung 

gebenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für mehr Sende-

zeiten für die Volksgruppen einsetzen. 

 

Maßnahmenplan:  

Einsetzen für grö-
ßeres Volksgrup-
pen-Angebot in 
den öffentlich-
rechtlichen Medien 

 

180. Steigerung der Lebensqualität der älteren Generation  

Jede Generation hat ihre eigenen Bedürfnisse, welche es auf al-

len Ebenen zu berücksichtigen gilt. Die ältere Generation nimmt 

aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung unseres Gesund-

heitssystems und der damit einhergehenden steigenden Lebens-

erwartung an Größe zu. Das neue burgenländische Seniorenleit-

bild wird uns im kommenden Jahrzehnt als Grundlage für Maß-

nahmen zur Steigerung der Lebensqualität von Senioren dienen. 

 

 

 

 

Maßnahmenplan:  
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nerationenver-
ständnisses durch 
Kooperationen 



  

127 

 

In diesem Zusammenhang begreifen wir die demografische Prog-

nose als Innovationsfaktor. Alleine in den letzten zehn Jahren hat 

sich im Bereich der Digitalisierung und Alltagstechnologie viel ge-

tan. Digitale Kompetenzen können unterstützungsbedürftigen o-

der mobilitätseingeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

das Leben maßgeblich erleichtern. Sie sollen altersgerecht ver-

mittelt werden. Zudem soll eine Seniorenombudsstelle eingerich-

tet werden, die sich den Anliegen der älteren Generation widmet, 

wobei Sicherheitsbedenken, Herausforderungen infolge des Kli-

mawandels, Mobilitätseinschränkungen und Pflegebedarf zentral 

behandelt werden. Durch Kooperationen zwischen Senioren- und 

Jugendorganisationen soll das Generationenverständnis gestärkt 

werden. 

Einrichtung Senio-
ren-Ombudsstelle 

Vermittlung digita-
ler Kompetenzen 

Abarbeitung Senio-
renleitbild 

 

181. Festhalten am Verbot der Sonntagsöffnung 

Der Sonntag als Tag der Familie und Freizeit soll auch weiterhin 

arbeitsfrei bleiben. Gerade in unserem Land, wo viele Burgenlän-

derinnen und Burgenländer unter der Woche an ihren Arbeitsplatz 

pendeln müssen, ist das Wochenende und speziell der Sonntag 

eine wichtige Zeit für die Erholung und Aktivitäten mit der Familie 

oder in der Freizeit. In Zeiten der Schnelllebigkeit sind definierte 

Zeiten der Ruhe und Besinnung ein zentraler Bestandteil für eine 

vernünftige und gesunde Ausgewogenheit zwischen Arbeit und 

Freizeit. Aus diesen Gründen wird es keine Aufweichung des Ver-

botes der Sonntagsarbeit geben, der Sonntag muss frei bleiben. 

Ausgenommen sind natürlich jene Sparten, die einen durchge-

henden Dienst wie in den Krankenhäusern erfordern. 

 

182. Karfreitag als Feiertag im Landesdienst 

Angesichts der christlich geprägten Tradition im Land hält die 

Landesregierung an ihrem Bekenntnis fest, den Karfreitag weiter-

hin als Feiertag im Landesdienst zu führen. Insbesondere für 

evangelische Christen spielt der Karfreitag eine zentrale Rolle als 
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religiöser Feiertag. Angesichts des hohen Anteils an Burgenlän-

derinnen und Burgenländern mit evangelischem Glaubensbe-

kenntnis wird die Landesregierung zudem die Forderung an die 

Bundesregierung erneuern, den Karfreitag insbesondere für 

evangelische Christen erneut als Feiertag anzuerkennen. 

183. Keine Verbannung des Kreuzes aus dem öffentlichen 

Raum 

Die Republik Österreich bekennt sich in ihrer Verfassung zu Sä-

kularität und weltanschaulicher Neutralität ebenso wie zur Tren-

nung von Staat und Kirche. Gleichzeitig ist Österreich, so wie das 

Burgenland, ein christlich geprägtes Land. Das bedeutet, dass die 

Politik auf festem Verfassungsboden einen vernünftigen Rahmen 

für die Hereinnahme von Religion und religiös qualifizierter Kul-

turphänomene in die gesellschaftliche Öffentlichkeit bereitzustel-

len hat. In Österreich sowie in vielen anderen Ländern Europas 

ist gesellschaftlich keine Mehrheit zur Abschaffung von Kreuz und 

Religion im öffentlichen Raum in Sicht. Das wollen wir auch im 

Burgenland entschieden so leben. Mediale und politische Hypes 

rund um öffentliche religiöse Symbole, wie sie zuletzt stattfanden, 

gehen an der Wirklichkeit des Burgenlands vorbei.  

Unser burgenländisches Werteverständnis beruht auf christlichen 

Traditionen, dem jüdischen Erbe und den Errungenschaften der 

Aufklärung und begründet die heutige burgenländische Gesell-

schaft in ihrer freiheitlichen Grundordnung.  

Die Burgenländische Landesregierung wird daher ganz bewusst 

und im Wissen um die tieferen humanen, sozialen und kulturellen 

Zusammenhänge das christliche Kreuz nicht zum Thema media-

ler Verzweckung oder politischen Kleingeldwechsels machen. 

Basierend auf unserer christlicher Tradition hält das Land Burgen-

land daher am Kreuz als religiöses Symbol im öffentlichen Raum 

fest. 

 

184. Zusammenhalt und Werte hochhalten  
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Der Zusammenhalt untereinander ist im Burgenland größer als 

anderswo. Die Landesregierung bekennt sich dazu, den Zusam-

menhalt im Land hoch zu halten. Trotz aller Unterschiede wollen 

wir die vorhandene Wertebasis als zentrale Gemeinsamkeit im 

Land weiterhin unterstützen und fördern. Dazu gehören unsere 

christliche Tradition ebenso wie die Bekenntnis zu Menschlich-

keit, Zusammenhalt und Toleranz gegenüber Anders-Denken-

den, mit dem Ziel, im Burgenland weiterhin ein friedvolles, aufge-

schlossenes Miteinander zu ermöglichen.  

  


